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Abstract 

Abstract 

Junge Männer in Haft sind statistisch betrachtet nach der Entlassung sehr häufig von 

Rückfällen betroffen und das obwohl sich die Haftanstalten bemühen, Voraussetzun-

gen für die künftige legale Teilhabe an der Gesellschaft zu schaffen. Dennoch zeigt 

sich der Erfolg immer erst nach der Entlassung, wenn auch die Zuständigkeit der Ge-

fängnisse endet. Entsprechend der Erkenntnis von SAMPSON UND LAUB, dass u. a. 

eine stabile Erwerbstätigkeit die Chance auf Legalbewährung verbessern kann, zeigt 

diese Arbeit, welchen Beitrag eine Berufsausbildung für den Weg aus der Kriminalität 

leisten kann. Dazu wurden Interviews mit ehemaligen jungen männlichen Strafgefan-

genen und einer Expertin aus dem Bereich der freien Straffälligenhilfe geführt und 

ausgewertet. Diese lassen erkennen, dass der Berufsausbildung eine wichtige Rolle 

beim Ausstiegsprozess zukommt. Aber nicht in dem Verständnis, dass das Eingehen 

eines Ausbildungsverhältnisses zum Abbruch der kriminellen Karriere führt, sondern 

indem dieser Weg, aufgrund der finanziellen Unabhängigkeit, möglich wird. Dem 

geht voraus, dass der Einzelne aktiv die Entscheidung getroffen hat, sein kriminelles 

Verhalten zu beenden. Bedeutsamer für den Abbruch als die Ausbildung waren enge 

soziale Kontakte, entweder zur Ursprungsfamilie oder einer Partnerin. Den besonde-

ren Lebensläufen der jungen Männer geschuldet, zeigen sich Probleme überhaupt 

einen Ausbildungsplatz zu finden und auch die Ausbildung erfolgreich zu bestehen. 

Aufgrund der Erfahrungen der Expertin ist zu erkennen, dass die Befragten zu dem 

geringeren Teil der Straftäter gehören, denen es gelingt, eine Ausbildung zu absol-

vieren. Aus diesen Gründen endet die Arbeit mit Anforderungen, die an die Beteilig-

ten der Ausbildung gestellt werden. 
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Einleitung 

1 Einleitung 

BEATE BLECHINGER1 stellte in ihrer Rede zu Einsetzung des neuen Leiters 

der JVA Cottbus-Dissenchen im Jahr 2008 fest: „In der Wirtschaft gilt der 

Spruch: ‚Qualität ist, wenn der Kunde zurückkommt und nicht das Produkt‘. Im Strafvoll-

zug muss das heißen: ‚Qualität ist, wenn das Produkt so gut ist, dass der Kunde für im-

mer wegbleibt‘.“2 Ziel des Strafvollzugs ist gemäß § 2 StVollzG, dass im Voll-

zug der Freiheitsstrafe der Gefangene fähig wird, künftig in sozialer 

Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen. In § 2 JGG ist formu-

liert, dass die Anwendung des Jugendstrafrechts vor allem erneuten Straf-

taten eines Jugendlichen oder Heranwachsenden entgegenwirken soll. 

Gemeinsam sind beiden Zielvorstellungen, dass die Strafe bzw. der Voll-

zug derselben eine spezialpräventive Wirkung haben muss, d.h., die er-

neute Begehung von Straftaten soll dadurch verhindert werden. Dem Ziel 

des Strafvollzugs folgend werden in deutschen Haftanstalten zahlreiche 

Angebote gemacht, um die Wiedereingliederung in die Gesellschaft zu 

ermöglichen.3 Wie gut dies gelungen ist, kann durch eine Rückfalluntersu-

chung festgestellt werden. Die vom BUNDESMINISTERIUM DER JUSTIZ in Auf-

trag gegebene Studie zur „Legalbewährung nach strafrechtlichen Sanktio-

nen“ schafft es erstmals für das gesamte Bundesgebiet verlässliche 

Zahlen zur Rückfallhäufigkeit und -wahrscheinlichkeit zu erheben.4 Große 

Unterschiede in der Rückfallhäufigkeit zeigen sich, wenn man die Fakto-

ren Alter und Geschlecht mit einbezieht. Frauen werden weniger häufig 

rückfällig als Männer.5 Jugendliche haben mit über 40 Prozent die höchste 

Rückfallrate, ähnlich hoch ist die Rückfallhäufigkeit bei jungen Männern 

bis 24 Jahren. Ältere Männer über 60 Jahren dagegen zeigen lediglich in 

                                            
1 Ehemalige Ministerin der Justiz in Brandenburg. 
2 Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg 

(2008), o.S. 
3 Dazu zählen psychologische und soziale Betreuung, Seelsorge, Freizeitangebote, Ar-

beitsplätze, schulische und berufliche Bildung sowie verschiedene Behandlungsmaß-
nahmen, wie z.B. Antigewalttraining, Drogenberatung oder Entlassgruppen. Vgl. Ange-
bote der JVA Mannheim (http://www.jva-mannheim.de/pb/,Lde/1239484) (abgerufen am 
11.02.2015) 

4 Der Beobachtungszeitraum umfasst insgesamt sechs Jahre. Die erste Erhebung be-
trachtet den Zeitraum von 2004 bis 2007, die zweite 2007 bis 2010. 

5 Jehle u.a. (2013), S. 43. 
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14 Prozent der Fälle einen Rückfall.6 Betrachtet man die Rückfallquoten in 

Abhängigkeit von der Sanktionsart, so stellt man fest, dass ehemalige 

Strafgefangene ein höheres Risiko aufweisen, rückfällig zu werden. Auch 

zeigt sich, dass Rückfälle aus einer Jugendstrafe ohne Bewährung oder 

Jugendarrest das höchste Risiko in sich bergen. Die Wahrscheinlichkeit 

eines Rückfalls ist in den ersten 12 Monaten nach der Haftentlassung am 

größten. Dies verstärkt sich noch, wenn es sich dabei um Jugendliche o-

der Heranwachsende handelt.7 Diese wissenschaftlichen Erkenntnisse 

zeigen, dass Jugendliche bzw. junge Erwachsene männlichen Ge-

schlechts, die bereits inhaftiert waren, ein vergleichsweise hohes Risiko 

aufweisen, rückfällig zu werden. Fraglich ist, ob die hohen Rückfallquoten 

auf die „schlechte Qualität“ in den Haftanstalten zurückzuführen sind oder 

ob es dafür andere Gründe gibt. In einem Interview aus dem Jahr 2012 mit 

der Süddeutschen Zeitung äußert sich MAELICKE folgendermaßen: „Der 

‚Ernstfall der Resozialisierung‘ findet nicht während der Inhaftierung, sondern in der Zeit 

nach der Entlassung statt! Im Vollzug kann man bestenfalls Fähigkeiten für ein Leben 

nach der Haft vermitteln – ob aus diesen Fähigkeiten reales und dauerhaftes Handeln 

entsteht, zeigt sich erst in den Wochen, Monaten und Jahren nach der Entlassung, im 

alten oder neuen sozialen Umfeld, mit den alten oder neuen Lebensrisiken.“8 Demnach 

dürfen die Resozialisierungsbemühungen nicht am Gefängnistor mit der 

Haftentlassung enden, wenn Rückfälle reduziert werden sollen. Betrachtet 

man zudem die Erkenntnisse von SKARDHAMAR UND TELLE, die in ihrer Un-

tersuchung „Life after Prison“ zeigen konnten, dass für ehemalige Strafge-

fangene das Risiko eines Rückfalls um 42 Prozent geringer ist, wenn ein 

Arbeitsverhältnis besteht, im Vergleich zu solchen, die arbeitslos sind.9 So 

erklären sich die zahlreichen Bestrebungen der vergangenen Jahre, Sys-

teme zu implementieren, die einen lückenlosen Übergang von Haft in Ar-

beit ermöglichen.10 Bei jugendlichen oder jungen erwachsenen Straftätern, 

die aus der Haft entlassen werden, steht meist nicht der direkte Übergang 

in ein Arbeitsverhältnis an, sondern der Beginn oder die Weiterführung 

einer Ausbildung. Daher beleuchtet die vorliegende Arbeit gerade dieser 

                                            
6 Vgl. Jehle u.a. (2013), S. 37f. 
7 Vgl. Jehle u.a. (2013), S. 160f. 
8 Maelicke (2012), o.S. 
9 Vgl. Skardhamar/Telle (2009), S. 20f. 
10 Vgl. dazu Wirth (2012). 
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Aspekt näher, indem untersucht wird, welchen Beitrag eine Berufsausbil-

dung zum Ausstieg aus einer kriminellen Karriere bei jungen Männern leis-

ten kann. Da bei der Fragestellung gerade die persönliche Perspektive der 

Betroffenen im Fokus steht, denn nur sie können einschätzen, wie die Be-

rufsausbildung ihr Leben verändert, wird die Fragestellung speziell aus 

ihrem Blickwinkel beantwortet. Auf die Besonderheiten der betrachteten 

Gruppe wird in Kapitel 2 näher eingegangen. In Kapitel 3 wird der 

Schwerpunkt der Arbeit auf einen kriminologischen Erklärungsansatz ge-

legt, der berücksichtigt, dass sich Menschen in ihrem Leben weiterentwi-

ckeln und im Rahmen dieses Prozesses die Wahrscheinlichkeit für abwei-

chendes Verhalten zu- oder abnehmen kann, wodurch ein Ausstieg aus 

der Kriminalität möglich wird.11 Da die Lebenslauftheorie von SAMPSON 

UND LAUB als am besten entwickelte und untersuchte Theorie zum Aus-

stieg aus der Kriminalität gilt12, wird deren „Age-graded Theory of Informal 

Social Control“ zunächst genauer dargestellt13. Wie sich der Ausstieg aus 

der Kriminalität im Einzelnen vollzieht, wird bei SAMPSON UND LAUB aller-

dings nicht ausdrücklich geklärt.14 Stellvertretend für die internationalen 

Bemühungen den Ausstiegsprozess zu konkretisieren, wird ergänzend die 

Studie der Tübinger Kriminologen STELLY UND THOMAS herangezogen, da 

sich diese, passend zum Thema der Arbeit, auf den Ausstieg aus schwe-

rer Jugendkriminalität bezieht und ebenfalls die Theorie von SAMPSON UND 

LAUB zugrunde legt. Zudem werden bei dieser Studie deutsche Institutio-

nen und Besonderheiten berücksichtigt, was eine bessere Vergleichbar-

keit mit den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit erlaubt. Kapitel 4 be-

schäftigt sich grundlegend mit der dualen Berufsausbildung in 

Deutschland, um besser verstehen zu können, welche Anforderungen an 

die Auszubildenden gestellt werden. In Kapitel 5 wird zunächst die For-

schungsfrage konkretisiert, anschließend das Forschungsdesign der Be-

fragung, die Auswahl der Interviewpartner sowie die Regeln, nach denen 

transkribiert und ausgewertet wurde, erläutert. Das folgende Kapitel 6 be-

schäftigt sich mit der Analyse der Interviews und der Beantwortung der 

                                            
11 Vgl. Meier (2010), S. 74. 
12 Vgl. Maruna/Farrall (2003), S. 176. 
13 Vgl. dazu Sampson/Laub (1995). 
14 Vgl. Stelly/Thomas (2004), S. 32. 
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aufgeworfenen Forschungsfragen. Die Arbeit schließt in Kapitel 7 mit ei-

nem Fazit und einigen Schlussbemerkungen.  
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2 Ausgangspunkt: Das Phänomen (Jugend-)kriminalität  

2.1 Phase der Jugend 

Mit dem Begriff Jugend wird der lebenszeitliche Übergang vom unselbst-

ständigen Kind zum selbstständigen Erwachsenen beschrieben.15 Wäh-

rend das Jugendstrafrecht in § 1II JGG klare Altersgrenzen für die Zeit der 

Jugend (14–17 Jahre) und als Heranwachsende (18–20 Jahre) vorsieht, 

gehen Soziologen davon aus, dass die Übergangszeit immer früher be-

ginnt und später endet, bzw. der Übergang zum Erwachsenensein schlei-

chend verläuft. Dies ist zum einen dem Umstand geschuldet, dass die 

jungen Menschen früher geschlechtsreif werden, was dem Eintritt in die 

Pubertät gleichzusetzen ist.16 Zum anderen lässt sich die Jugendphase 

nicht alleine an den biologischen Veränderungen festmachen, vielmehr 

geht es darum, dass der junge Mensch seinen Platz in der Welt der Er-

wachsenen finden und einnehmen muss. Das Ende der Jugend wird er-

reicht, wenn die Entwicklungsaufgaben, die das Erwachsenenalter charak-

terisieren (z.B. Heirat, Beruf) abgeschlossen sind.17 Da dies heute immer 

später oder gar nicht erfolgt, wird von einer etwa 10–15jährigen Jugend-

phase ausgegangen, die sich in Zukunft noch weiter verlängern könnte.18 

HURRELMANN differenziert zwischen vier Entwicklungsaufgaben, denen er 

jeweils eine psychobiologische wie auch eine soziokulturelle Dimension 

zuschreibt. Zunächst müssen sich die Jugendlichen „qualifizieren“, d.h., 

sie müssen Kompetenzen erwerben, um den Schulabschluss, die Ausbil-

dung oder ein Studium abschließen zu können. Die zweite Aufgabe be-

zieht sich auf die Entwicklung der eigenen sexuellen Identität, die emotio-

nale Ablösung von der Herkunftsfamilie und die Fähigkeit des „Bindens“, 

um eine eigene Familie gründen zu können. Der dritte Schritt bezieht sich 

auf das „Konsumieren“. Hierzu zählen zum einen soziale Kompetenzen, 

die es erlauben Freundschaften zu schließen und pflegen und die Freizeit 

so zu verbringen, dass sie einen positiven Ausgleich zum Leistungsbe-

                                            
15 Vgl. Hurrelmann/Quenzel (2013), S. 34. 
16 Vgl. Hurrelmann/Quenzel (2013), S. 27. 
17 Vgl. Hurrelmann/Quenzel (2013), S. 39. 
18 Vgl. Hurrelmann/Quenzel (2013), S. 17. 
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reich darstellt. Zum anderen müssen Kompetenzen erworben werden, die 

zum zeitökonomischen wie auch finanziell verantwortungsbewussten Um-

gang mit den Verlockungen des Konsumsektors sowie der Medien befähi-

gen. Zuletzt geht es um das „Partizipieren“ sowohl in ethischer als auch 

politischer Hinsicht. Dazu ist die Entwicklung eines individuellen Werte- 

und Normensystems nötig, auf dessen Grundlage sich die gesellschaftli-

che Handlungsfähigkeit aufbaut. Erst wenn alle Rollen eigenverantwortlich 

erfüllt werden können, spricht man vom Erwachsenenstatus.19 Wichtige 

Meilensteine sind dabei zum einen der Übergang von der schulischen o-

der beruflichen Ausbildung ins Erwerbsleben und zum anderen die Ablö-

sung von den Eltern und die Gründung einer eigenen Familie. Neben allen 

Problemen, die diese Statuspassagen mit sich bringen, müssen jungen 

Menschen heute mit Arbeitslosigkeit oder fehlenden Ausbildungsplätzen 

kämpfen, was sie nicht erwachsen werden lässt. Auch die Entscheidungs-

freiheit mit oder ohne Partner oder Kinder zu leben, erschwert das Er-

wachsenwerden nach diesem Konzept. Lediglich die Bereiche Konsum-

markt und politische Beteiligung lassen heute ein frühes 

Erwachsenwerden erkennen.20 Mit dem Beginn des Jugendalters werden 

Anforderungen an die jungen Menschen gestellt, die diese leicht überfor-

dern können. Stehen dann keine adäquaten Lösungsstrategien zur Verfü-

gung, kann sich daraus unter anderem sozial abweichendes Verhalten 

ergeben.21 Im vorliegenden Zusammenhang ist vor allem das strafrechtlich 

relevante abweichende Verhalten von Bedeutung und soll deshalb näher 

beleuchtet werden. Im Folgenden soll allerdings nicht alleine die juristisch 

definierte Jugendkriminalität betrachtet werden, sondern auch die junger 

Erwachsener, da auch diese sich noch in der Phase der Jugend befinden 

können. 

                                            
19 Vgl. Hurrelmann/Quenzel (2013), S. 28ff. 
20 Vgl. Hurrelmann/Quenzel (2013), S. 41f. 
21 Vgl. Hurrelmann/Quenzel (2013), S. 222ff. 
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2.2 (Jugend–)kriminalität und der Umgang damit  

Die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS)22 weist für das Jahr 2013 einen 

erneuten zahlenmäßigen Rückgang der Jugendkriminalität aus. Bei den 

jugendlichen Tatverdächtigen (14–17 Jahre) zeigt sich über alle Straftaten 

hinweg ein Rückgang um 5 Prozent und bei den Heranwachsenden (18–

20 Jahre) um 3,9 Prozent. Dieser Trend ist bereits seit dem Jahr 2010 zu 

beobachten. 23 Absolut betrachtet ist die Anzahl der jugendlichen bzw. 

heranwachsenden Tatverdächtigen um ein Vielfaches niedriger als die der 

Erwachsenen. Jugendliche und Heranwachsende machen einen Anteil 

von 18,1 Prozent aller Tatverdächtigen aus, wobei die über 21-jährigen 

78,6 Prozent ausmachen.24 Werden die absoluten Zahlen aber ins Ver-

hältnis zu jeweils 100.000 Einwohnern25 aus der entsprechenden Bevölke-

rungsgruppe gesetzt, ergeben sich andere Verhältnisse. Die sog. Tatver-

dächtigenbelastungszahlen (TVBZ) für das Jahr 2013 zeigen, dass 

Jugendliche und Heranwachsende vergleichsweise mehr Straftaten bege-

hen als alle anderen Altersgruppen. Die TVBZ für Jugendliche liegt bei 

5.211, die für die Heranwachsenden bei 6.413 und die der jungen Er-

wachsenen von 21–24 Jahren bei 5.429, vergleichsweise sind die TVBZ 

der 40–49jährigen mit 2.167 relativ gering. Die geringsten TVBZ ergeben 

sich für Personen über 60 Jahren.26 Somit lässt sich schließen, dass (Ju-

gend-)kriminalität eine Phase ist, die sich mit zunehmendem Alter aus-

schleicht. Dies subsumiert die Fachwelt unter den Begriff „episodenhaft“.27 

                                            
22 In der PKS werden angezeigte oder polizeilich ermittelte Straftaten und versuchte 

Straftaten sowie die von der Polizei ermittelten Tatverdächtigen erfasst. Dies ist jedoch 
mit einiger Vorsicht zu behandeln. Sie gibt kein realitätsgetreues Bild wieder und somit 
keine Auskunft über das tatsächliche Vorkommen von Kriminalität. Die PKS zeigt nur 
die polizeilich bekannten Tatverdächtigen, wer also nie ermittelt oder angezeigt wurde, 
kann auch nicht ins sog. Hellfeld kommen. Weitere Verzerrungen der Realität ergeben 
sich durch unterschiedliche statistische Erfassungen bei den Polizeidienststellen. Zu-
dem können die Zahlen in Anhängigkeit von polizeilicher Kontrolltätigkeit steigen oder 
abnehmen. Auch Änderungen im Strafrecht verhindern einen aussagekräftigen Ver-
gleich über größere Zeiträume. Vgl. Bundeskriminalamt (2014a), S. 3f. 

23 Vgl. Bundeskriminalamt (2014a), S. 5 und 51ff. Ab 2009 werden Tatverdächtige nur 
einmal im Berichtsjahr gezählt, daher ist die Vergleichbarkeit mit den Jahren davor, 
ausgeschlossen. 

24 Vgl. Bundeskriminalamt (2014a), S. 51. 
25 Diese Zahlen beziehen sich nur auf deutsche TV, da die Berechnungsgrundlage für 

ausländische TV nicht gegeben ist. 
26 Vgl. Bundeskriminalamt (2014b), S. 1. 
27 Vgl. Spiess (2013a), S. 11 auch Feltes/Putzke (2004), S. 530.  



 

8 

Ausgangspunkt: Das Phänomen (Jugend-)kriminalität 

MOFFITT konnte zeigen, dass mit zunehmendem Alter das antisoziale Ver-

halten abnimmt und nur ein kleinerer Teil dauerhaft kriminell bleibt. Dies 

wird durch die Age-Crime Curve in Abb. 1 veranschaulicht.28  

 

Abb. 1: Age-Crime-Curve nach Moffitt 

Wird das Phänomen der (Jugend-)kriminalität hinsichtlich des Geschlechts 

betrachtet, zeigt sich ein klares Bild: Von Kriminalität belastete (junge) 

Menschen sind in der Mehrheit männlich. Über alle Altersgruppen hinweg 

macht der Anteil der Frauen an den Tatverdächtigen ca. 25 Prozent aus, 

wobei der Anteil bei den Jugendlichen bei ca. 30 Prozent und bei den 

Heranwachsenden bei ca. 23 Prozent liegt. Auch die TVBZ in Abb. 2 zei-

gen dies deutlich: 

TVBZ 
(PKS Berichtsjahr 2013)29 

männlich weiblich 

Jugendliche 
(14-17 Jahre) 

7.021 3.304 

Heranwachsende 
(18-20 Jahre) 

9.589 3.077 

junge Erwachsene 
(21-24 Jahre) 

8.112 2.630 

Erwachsene als Vergleich 
40-49 jährige 

3.139 1.176 

Abb. 2: Verhältnis männliche und weibliche TVBZ (nur Deutsche) 

SPIESS hält dazu fest: „Als junger Mann gelegentlich ‚polizeiauffällig‘ zu werden ist 

demnach kein besonders auffälliger, sondern ein – im statistischen Sinne – eher norma-

ler Vorgang.“30 Hinsichtlich der Schwere der begangenen Straftaten hat 

                                            
28 Vgl. Moffitt (1993), S. 676f. 
29 Vgl. Bundeskriminalamt (2014b), S. 1. 
30 Spiess (2013a), S. 17. 
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SPIESS die Daten für das Berichtsjahr 201131 analysiert und kommt zu dem 

Ergebnis, dass die von Jugendlichen begangenen Delikte zu 68 Prozent, 

die von Heranwachsenden zu 56 Prozent und die von jungen Erwachse-

nen noch zu 51 Prozent zur Bagatelldelinquenz zählen. Bei den Delikten 

handelt es sich dabei vorwiegend um Sachbeschädigung, Leistungser-

schleichung, Diebstahl und Körperverletzung.32 Bei den Delikten aus dem 

Bereich der gefährlichen und schweren Köperverletzung handelt es sich 

meist um die „jugendtypische Konstellation bei Raufhändeln unter Gruppen Gleichalt-

riger (‚gemeinschaftlich‘), die sich im Regelfall gerade nicht durch die von der Tatbe-

standsbezeichnung suggerierte besonders gefährliche Tatintention oder -ausführung 

auszeichnet.“33 Bei Heranwachsenden und jungen Erwachsenen kommen 

zudem verstärkt Betäubungsmitteldelikte zum Tragen, wobei Sachbe-

schädigung, Leistungserschleichung und einfache Diebstähle zurückge-

hen.34 Jugendkriminalität ist somit also vorwiegend episodenhaft, männlich 

und im Bereich der Bagatelldelinquenz zu finden. Kriminologen weisen 

darauf hin, dass es eine kleinere Gruppe von Tätern gibt, die je nach Un-

tersuchung ca. 3–5 Prozent einer Geburtskohorte ausmachen, die für bei-

nahe die Hälfte der Straftaten der Altersgruppe verantwortlich sind.35 

SCHUMANN zeigt auf, dass Jugendkriminalität, wenn sie nicht nur mittels 

offizieller Statistiken gemessen wird, sondern auch anhand von selbstbe-

richteter Delinquenz, dass sie in allen Bevölkerungsschichten vorhanden 

ist und sich „deshalb als nahezu ubiquitär erweist“.36 Dass es sich bei (Jugend-

)Kriminalität, um eine besondere Art der Kriminalität handelt, zeigt sich 

nach SPIESS vor allem auch daran, dass „nicht eine besondere kriminelle Energie 

oder Professionalität, […] für die überproportional häufige Registrierung junger Menschen 

ursächlich sind, sondern gerade das Fehlen dieser Merkmale. [Hervorhebung im Origi-

nal]“37 Gerade dieser Umstand führt vermutlich zu den hohen Registrierun-

                                            
31 Es wird davon ausgegangen, dass diese Zahlenverhältnisse in ähnlicher Weise auch 

für die aktuelle PKS gelten. 
32 Vgl. Spiess (2013b), S. 10. 
33 Spiess (2013a), S. 23. 
34 Vgl. Spiess (2013b), S. 10. 
35 Vgl. dazu Feltes/Putzke (2004), S. 530; Kopp (2012), S. 266f auch Thomas/Stelly 

(2008), S. 200. 
36 Schumann (2003), S. 9f. Vgl. dazu auch Schwind (2011), S. 76, Dölling u.a. (2014), S. 

78, auch Bundesministerium des Innern und Bundesministerium der Justiz (2006), S. 
357. 

37 Spiess (2013), S. 21. 
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gen bzw. der Aufklärung von (Jugend-)kriminalität und findet auch Berück-

sichtigung bei der strafrechtlichen Behandlung. Die von SPIESS ermittelte 

Diversionsrate38 für das Jahr 2011 zeigt, vergleichbar zu den Jahren zu-

vor, dass 69 Prozent der jugendstrafrechtlichen Verfahren durch Diversion 

beendet werden.39 Bei den übrigen 31 Prozent handelt es sich um Fälle, 

die vor Gericht verhandelt wurden. Informationen dazu liefert die Strafver-

folgungsstatistik40. Allerdings kann nicht davon ausgegangen werden, 

dass diese nahtlos an die PKS41 anschließt. Zum einen nicht, da wie oben 

gezeigt, Fälle vor Eröffnung der Hauptverhandlung bereits eingestellt wer-

den. Zum anderen bewerten Gerichte einen von der Polizei festgestellten 

Tatverdacht anders (z.B. Mord in Körperverletzung mit Todesfolge) oder 

bestätigen den Tatverdacht überhaupt nicht (Freispruch).42 Ein weiteres 

Problem, das die Vergleichbarkeit einschränkt, ist die zeitliche Verzöge-

rung zwischen Feststellung eines Tatverdachts und der gerichtlichen Ent-

scheidung.43 Dennoch ist die Strafverfolgungsstatistik ein Mittel, um die 

Bedeutung von schwerer (Jugend-)kriminalität einschätzen zu können. 

Wird das Verhältnis von Abgeurteilten zu Verurteilten näher betrachtet, 

lässt sich für männliche Erwachsene die Aussage treffen, wenn sie vor 

Gericht stehen, werden diese auch mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit 

(81 Prozent) verurteilt. Bei männlichen Jugendlichen liegt die Wahrschein-

lichkeit bei 61,5 Prozent.44 Die Verurteiltenziffer45 zeigt für das Jahr 2013, 

dass die Belastung bei den Heranwachsenden (3.698) im Vergleich zu 

den Jugendlichen (1.732) und den Erwachsenen (1.357) sehr hoch ist.46 

Jedes Jahr am 31.03. wird die Anzahl der Strafgefangenen ermittelt. Für 

das Jahr 2013 ergab dies, dass 9.722 männliche Personen unter 25 Jah-

ren bundesweit inhaftiert sind, darunter befinden sich 495 Jugendliche, 

                                            
38 Diversion ist das Absehen von einer Strafverfolgung (§ 45 JGG) oder Einstellung des 

Verfahrens durch den Richter (§ 47 JGG). 
39 Vgl. Spiess (2013b), S. 14. 
40 Hier werden die Abgeurteilten (Strafverfahren wurde nach Beginn der Hauptverhand-

lung entweder mit Einstellung, Freispruch oder Verurteilung beendet) und Verurteilten 
durch die Gerichte aufgeführt. 

41 Die PKS enthält keine Verkehrs- und Staatsschutzdelikte. 
42 Vgl. Statistisches Bundesamt (2015a), S. 8. 
43 Vgl. Bundeskriminalamt (2014a), S. 3. 
44 Vgl. Statistisches Bundesamt (2015a), S. 21. 
45 Deutsche Verurteilte je 100 000 Einwohner der gleichen Personengruppe.  

46 Vgl. Statistisches Bundesamt (2015a), S. 21. 
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2.658 Heranwachsende und 6.569 junge Erwachsene zwischen 21 und 25 

Jahren.47 Der eingangs erwähnte Rückgang der Jugendkriminalität wird 

von BAIER U.A. beispielsweise durch gewaltfreie Erziehung, Missbilligung 

von Gewalt und Kriminalität unter Gleichaltrigen, fortschreitende Bildungs-

expansion, Prävention in Schulen oder auch der Rückgang von Alkohol-

konsum und Schulschwänzens erklärt.48 Auch, wenn MATT UND SIEWERT 

darauf hinweisen, „dass es sich bei Jugendkriminalität um eine ‚normale‘ Entwicklung 

im Lebenslauf handelt. [Hervorhebung im Original]“49, dürfen dennoch die Bemü-

hungen um Prävention nicht enden. Wie die Zahlen aus den zur Verfü-

gung stehenden Statistiken zeigen, gibt es noch eine weitere Gruppe von 

jugendlichen und jungen erwachsenen Straftätern, bei denen die Gefahr 

besteht, dass sich die Kriminalität, vor allem nach dem Aufenthalt im Ge-

fängnis, verfestigt.50 Daher werden im Folgenden junge Männer im Ge-

fängnis und deren kriminologisch relevanten Merkmale näher betrachtet. 

2.3 Junge Männer in Haft 

MATT stellt fest, dass sich unter den Häftlingen „überproportional viele mit per-

sönlichen und sozialen Auffälligkeiten“51 befinden. Im Rahmen eines For-

schungsprojekts konnte in der JVA Adelsheim (Jugendgefängnis, Baden-

Württemberg) festgestellt werden, dass die durchschnittliche Verweildauer 

20,6 Monaten beträgt und jeder Jugendliche im Schnitt 2,8 Vorstrafen 

aufweist. 17 Prozent der Inhaftierten sind wiederholt im Vollzug. Bei der 

Befragung zu ihren persönlichen Verhältnissen gaben 60 Prozent an, dass 

sich die Eltern getrennt haben oder geschieden wurden sowie Todesfälle 

eingetreten sind. Die Hälfte der Insassen berichtet von Phasen im Leben, 

in denen sie außerhalb der Familie lebten (z.B. Heim, betreutes Wohnen) 

und von familiären Geldsorgen. Von den regelmäßig Alkohol und Drogen 

Konsumierenden (ca. 60 Prozent der Befragten) schätzen 40 Prozent ihr 

Verhalten als kritisch ein. Des Weiteren zeigt sich unter den Gefangenen 

                                            
47 Vgl. Statistisches Bundesamt (2014b), S. 14. 
48 Vgl. Baier u.a. (2013), S. 284ff. 
49 Matt/Siewert (2008), S. 269. 
50 Vgl. Matt/Siewert (2008), S. 269 und zudem Jehle u.a. (2014), S. 164ff. Eine Diskussi-

on über die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit von Haftstrafen soll hier nicht geführt wer-
den, vielmehr wird die Situation als gegeben anerkannt. 

51 Matt (2005), S. 431. 
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ein geringes Bildungsniveau. 85 Prozent der Inhaftierten höchstens einen 

Hauptschulabschluss, der in einem Drittel der Fälle in der JVA oder im 

Rahmen einer berufsvorbereitendenden Maßnahme erworben wurde. Die 

berufliche Qualifizierung vor der Inhaftierung zeigt ein ähnliches Bild. 45 

Prozent waren arbeitslos und 11 Prozent Geringbeschäftigte. Lediglich 21 

Prozent waren noch Schüler oder in Ausbildung. 12 Prozent nahmen in 

Haft an einer schulischen oder beruflichen Qualifizierung teil. Nur 39 Pro-

zent der Befragten haben jemals eine Ausbildung begonnen, obwohl das 

Durchschnittsalter bei 19,1 Jahren liegt. Die Ausbildungsabbrüche waren 

zu beinahe zwei Dritteln unabhängig von der Inhaftierung geschehen. Le-

diglich 3,6 Prozent der Insassen sind ausgebildete Fachkräfte.52 

                                            
52 Vgl. Vester u.a. (2011), S. 380. 



 

13 
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3 Erklärungsansatz für den Weg aus der Kriminalität: Ent-

wicklungskriminologische Grundlagen 

3.1 Entwicklungskriminologie, was ist das Besondere? 

Einigkeit besteht darüber, dass es sich bei Kriminologie um eine interdis-

ziplinäre Erfahrungswissenschaft handelt, in deren Zentrum die Straftat 

steht. Die Suche nach den Ursachen für das Begehen der Straftat, um 

Ansätze für deren Behandlung zu finden, bildet dabei einen Forschungs-

schwerpunkt.53 Wie die zahlreichen Erklärungsansätze für die Entstehung 

von Kriminalität zeigen, besteht hierüber noch keine Einigkeit. Ätiologische 

Theorien suchen nach Erklärungen, indem sie die Unterschiede zwischen 

Kriminellen und nicht Kriminellen herausarbeiten. Als problematisch wird 

diese Vorgehensweise von den Vertretern der kritischen Kriminologie ge-

sehen, da gerade Merkmale wie Armut oder auch Zugehörigkeit zu Min-

derheiten zu einer vermehrten „Registrierung“ führen können und somit 

als „Ursache“ gewertet werden, obwohl bekannt ist, dass sich Kriminalität 

nicht auf die Unterschicht beschränkt.54 Zum anderen ergibt sich aus die-

sem Blickwinkel das Postulat der Stabilität von kriminellen Karrieren, was 

durch aktuelle Forschung widerlegt ist.55 Daher scheint es nachvollzieh-

bar, dass ein Ansatz an Bedeutung gewinnt, der sich weg von den inter-

individuellen hin zu den intra-individuellen Unterschieden bewegt. Nicht 

mehr einzelne Faktoren oder multiple Problemlagen erklären den Unter-

schied56, vielmehr liegt der Fokus auf dem „im gesamten Lebenszyklus ablau-

fenden interaktiven Entwicklungsprozess, der Beständigkeit, aber auch Veränderung 

enthält“57. Diese Lebenslauftheorien werden in der Fachwelt als zukunfts-

weisende Entwicklung betrachtet. MATT sieht den Vorteil der Lebenslauf-

                                            
53 Vgl. Schwind (2011), S. 8. 
54 Vgl. Schumann (2003), S. 9. 
55 Vgl. Göppinger (2008), S. 133; vgl. dazu auch GOTTFREDSON UND HIRSCHI, die in „A 

general Theory of Crime“ davon ausgehen, dass abweichendes/kriminelles Verhalten 
über den Lebenslauf hinweg stabil ist. Die Ursache sehen sie in einer geringen Selbst-
kontrolle. Den empirisch gesicherten abfallenden Verlauf der Age-Crime Curve erklären 
sie damit, dass sich das abweichende Verhalten im Alter lediglich in andere/privatere 
Bereich verschiebt. (Gottfredson/Hirschi (1990)). 

56 Vgl. Schumann (2003), S. 9. 
57 Göppinger (2008), S. 195. 
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perspektive vor allem auch darin, dass der Blick nicht ausschließlich auf 

der Straffälligkeit liegt, sondern auf der Gesamtbiographie. Somit gelingt 

es, die ursprünglichen Problemlagen und die möglichen Entwicklungswe-

ge aufzuzeigen.58 Diese erlauben nicht nur zu erklären, warum Menschen 

beginnen kriminell zu werden, sondern auch warum sie damit weiterma-

chen, warum die Delikte an Schwere und Häufigkeit zunehmen und vor 

allem, warum sie irgendwann damit aufhören. Dieser Erklärungsansatz 

wird unter den Begriff der Entwicklungskriminologie gefasst.59 MEIER zeigt 

auf, dass empirische Befunde eine „Überlegenheit der entwicklungskriminolo-

gischen Annahmen [Hervorhebung im Original]“60 postulieren und dies eine we-

sentliche theoretische Fortentwicklung der Kriminologie darstellt, der es 

eben gelingt die Schwachstellen zahlreicher Theorien auszugleichen, bei 

denen der Verlauf und Abbruch von Kriminalität nicht berücksichtigen wird. 

Gerade für die Präventionspraxis verspricht dieser Ansatz erhebliche Re-

levanz, da sich mehrere Ansatzpunkte herausarbeiten lassen.61 Des Wei-

teren stellen STELLY UND THOMAS heraus, dass gerade die Verlaufsfor-

schung für die Kriminologie von besonderer Tragweite ist, da es damit 

gelingt, das bestehende Theoriedefizit hinsichtlich einer allgemeinen kri-

minologischen Theorie zugunsten einer differenzierten Betrachtung von 

Kriminalität auszugleichen.62 SAMPSON UND LAUB ist es zu verdanken, dass 

sich die Lebenslaufperspektive in der Kriminologie in den USA und später 

auch in Deutschland durchgesetzt hat.63  

3.2 “Age-graded Theory of Informal Social Control” von SAMPSON 

 UND LAUB 

SAMPSON UND LAUB haben einen lebenslauftheoretischen Erklärungsansatz 

geschaffen, der die Bedeutung von Lebensereignissen im Lebenslauf be-

tont und die Wirksamkeit informeller sozialer Kontrolle in den Vordergrund 

stellt. Ausgangspunkt ihrer Theoriebildung ist die Annahme, dass kriminel-

                                            
58 Vgl. Matt (2005), S. 432. 
59 Vgl. Schneider (2001), S. 61. 
60 Meier (2010), S. 78. 
61 Vgl. Meier (2010), S. 78f. 
62 Vgl. Thomas/Stelly (2008), S. 205. 
63 Vgl. Schumann (2003), S. 11. 
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les Verhalten im Lebenslauf sowohl stabile Phasen als auch Veränderun-

gen aufweist. Grundlegend bedienen sie sich in ihrer „Age-graded Theory 

of Informal Social Control“ dem soziologischen Lebenslaufansatz von 

ELDER, der den Rahmen ihrer Arbeit darstellt, und im Weiteren der Bin-

dungstheorie bzw. soziale Kontrolltheorie von HIRSCHI.64 Beide Ansätze 

sollen zunächst kurz dargestellt werden. 

Elders Lebenslaufansatz 

ELDER bietet mit seinem strukturellen Rahmen des Lebenslaufs ein geeig-

netes Instrument, um den Menschen in seinem sozialstrukturellen Kontext 

zu analysieren. ELDER unterscheidet konzeptionell zwischen den life 

trajectories und den transitions. Life trajectories können als langfristige 

Entwicklungslinien in einzelnen Lebensbereichen gesehen werden, wie 

beispielsweise das Arbeitsleben oder die Partnerschaft.65 Life trajectories 

ergeben sich aus einer Reihe von Lebensereignissen (life events), die zu 

Übergängen (transitions), im Sinne von Rollenänderungen oder Sta-

tuspassagen führen. Transitions sind im Gegensatz zu den langfristigen 

Entwicklungslinien Übergänge, die von bestimmtem Lebensereignissen 

ausgelöst werden, wie beispielsweise die Heirat oder Scheidung in Bezug 

auf die Partnerschaft oder auch die Aufnahme einer neuen Tätigkeit oder 

Kündigung, bezogen auf das Arbeitsleben. Übergänge sind hierbei immer 

in Verbindung mit der langfristigen Perspektive der trajectories zu betrach-

ten. Einzelne Ereignisse haben zu unterschiedlichen Zeitpunkten andere 

Bedeutungen für den Lebenslauf. Dadurch, dass die Entwicklungslinien 

und Übergänge so eng miteinander verknüpft sind, ist es möglich, dass es 

zu turning points, sog. Wendepunkten kommt, die das gesamte Leben in 

andere Bahnen lenken.66 „Another way of phrasing such interconnections over the 

life course is to say, that events and transitions modify life trajectories. Some events are 

important turning points in life - they redirect paths.“67 Zur Analyse der einzelnen 

                                            
64 Vgl. Sampson/Laub (1995), S. 7. 
65 Vgl. Elder (1985), S. 31. 
66 Vgl. Elder (1985), S. 31ff. 
67 Elder (1985), S. 35. 
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Übergänge und damit auch möglicher Wendepunkte bedarf es aber immer 

Kenntnis über den zeitliche Kontext und die persönlichen Ressourcen.68 

Hirschis Bindungs-(kontroll)theorie 

HIRSCHI stellt in seiner (informellen) sozialen Kontrolltheorie die Bindung 

an die Gesellschaft in den Vordergrund. Seine Annahme ist, dass kriminel-

les Handeln dann wahrscheinlicher wird, wenn die gesellschaftlichen Bin-

dungen schwach oder zerbrochen sind. Die Besonderheit dabei ist, dass 

HIRSCHI davon ausgeht, dass delinquentes Verhalten normal ist. Er hat 

deshalb die Merkmale herausgearbeitet, die dazu führen, dass sich Men-

schen konform verhalten. Er zeigt vier Bindungsebenen auf, die kriminel-

les Verhalten verhindern können. Attachment (to others) beschreibt die 

enge Beziehung, das emotionale Band eines Individuums zu Menschen 

der Gesellschaft, die für ihn von Bedeutung sind. Die Erwartungen und 

Wünsche dieser Bezugspersonen, wie z.B. Eltern, Lehrer oder Freunde 

haben Bedeutung und führen dazu, dass sich das Individuum konform 

verhält. Committment (to conventional lines) meint, dass das Individuum 

die gesellschaftlich anerkannten, legitimen Ziele für sich erfüllen will. 

HIRSCHI beschreibt dies beispielsweise damit, dass Individuen Zeit und 

Energie in ihre Ausbildung oder ein eigenes Unternehmen investieren und 

sich einen guten Ruf erarbeiten und deshalb ganz genau abwägen müs-

sen, ob sich eine Straftat lohnt. Involvement (in conventional activities) 

zeigt das Bild eines vielbeschäftigten Individuums. HIRSCHI ist der Ansicht, 

dass Individuen, die sich beruflich (legal) engagieren und ihre Freizeit 

sinnvoll gestalten, keine Zeit haben kriminelle Handlungen zu begehen. 

Belief (in social rules) zeigt die Bedeutung der Anerkennung des konventi-

onellen Wertesystems für das Handeln des Individuums und dessen per-

sönlichen Wertesystem. 69 

Die Arbeit von SAMPSON UND LAUB erweitert die Idee der informellen sozia-

len Kontrolle als Erklärung für sozial angepasstes Verhalten von HIRSCHI 

                                            
68 Vgl. Elder (1991), S. 63 
69 Vgl. Hirschi (1969), S.16ff zur deutschen Übersetzung vgl. Schwind (2011), S. 121. 

HIRSCHIS Theorie wird dahingehend kritisiert, dass sie nicht in der Lage ist, jegliche 
Form von Kriminalität (z.B. Wirtschaftskriminalität) zu erklären, bei der die Täter gut so-
zial integriert sind. Die Relevanz der Bindungen konnte weitgehend empirisch bestätigt 
werden, allerdings müssen weitere Einflüsse vorhanden sein. Das Alter gilt dabei als 
entscheidender Faktor (vgl. Meier (2010), S. 64f). 
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in Verbindung mit dem Lebenslaufansatz um die Komponente Alter. Sie 

gehen davon aus, dass es jedem Alter entsprechend soziale Bindungen 

gibt, die die informelle soziale Kontrolle erhöhen oder schwächen können. 

In der Kindheit und Jugend sind dies Institutionen wie Familie, Schule, 

Freunde oder auch das Jugendstrafrecht. Für junge Erwachsene gewin-

nen Institutionen der Ausbildung (z.B. Studium oder berufliche Ausbil-

dung), Arbeit, auch Partnerschaft oder das Justizsystem an Bedeutung. 

Bei älteren Erwachsenen ist ebenfalls die Arbeit ein wichtiger Faktor. Dazu 

kommen die Ehe, das Elternsein und die getätigten Investitionen in die 

Gemeinschaft.70 Die Lebenslaufperspektive ermöglicht es zudem, sowohl 

eine langfristige Perspektive (trajectories) zu betrachten, wie bspw. die 

Auswirkungen jugendlicher Erfahrungen auf das Verhalten im Erwachse-

nenleben, als auch eine kurzfristige Perspektive einzunehmen, mit deren 

Hilfe Übergänge und Änderungen im Lebenslauf (transitions, turning 

points) erklärt werden können. Turning points, wie bspw. Heirat oder Ein-

gehen eines Arbeitsverhältnisses, stellen bei SAMPSON UND LAUB ein zent-

rales Element dar. Damit erklären sie die Abkehr vom kriminellen Verhal-

ten durch Lebensereignisse. Dabei kommt es SAMPSON UND LAUB jedoch 

nicht auf das Ereignis an sich an, wie das Unterschreiben eines Arbeits-

vertrags oder das Ja-Wort bei der Hochzeit, sondern vielmehr auf die da-

mit einhergehende Veränderung der sozialen Beziehung.71 „In contrast to 

many Life-course models, our theory emphasizes the quality or strength of social ties 

more than the occurrence or timing of life events.“72 Sie unterstellen, dass tragfä-

hige Beziehungen zwischen Individuen zum einen soziale und psychologi-

sche Ressourcen liefern, um Übergänge zu meistern, und zum anderen 

die informelle soziale Kontrolle erhöhen. Als Erklärungsmodell für den 

Ausstieg aus der Kriminalität dient ihnen der Ansatz von COLEMAN, nach 

dem eine Anhäufung von sozialem Kapital die Bindungen und damit die 

soziale Kontrolle erhöht.73  

                                            
70 Vgl. Sampson/Laub (2009), S. 227 auch (1995), S. 19. 
71 Vgl. Sampson/Laub (1995), S. 140. 
72 Sampson/Laub (1995), S. 246. 
73 Vgl. Sampson/Laub (1995), S. 140. 
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Soziales Kapital nach COLEMAN  

In seinen Ausführungen zu den Handlungsstrukturen sozialer Akteure be-

schreibt COLEMAN soziales Kapital als eine soziale Ressource, die durch 

soziale Beziehungen entsteht. Sie ist einerseits gekennzeichnet durch den 

Bezug zur Sozialstruktur und zum anderen dadurch, dass sie Handlungen 

von Menschen in diesen Strukturen unterstützen kann.74 Nach seiner Auf-

fassung ist soziales Kapital nicht wie physisches Kapital greifbar, sondern 

„wohnt […] den Beziehungsstrukturen zwischen zwei und mehr Personen inne.“75 

COLEMAN beschreibt die Erscheinungsform des sozialen Kapitals anschau-

lich in einer Grafik (vgl. Abb. 3). Während die Ovale das Humankapital, 

d.h. die Fähigkeiten und Fertigkeiten der einzelnen Personen zeigt, stellen 

die Verbindungslinien die Beziehungen, das soziale Kapital, dar. 76 

 

 

 

 

Abb. 3: Humankapital und soziales Kapital nach Coleman 

Er definiert den Begriff des sozialen Kapitals über den Wert, „den diese As-

pekte der Sozialstruktur für Akteure haben, und zwar in Gestalt von Ressourcen, die von 

den Akteuren dazu genutzt werden können, um ihre Interessen zu realisieren.“77 Mess-

bar wird dies, indem COLEMAN dem sozialen Kapital Eigenschaften zu-

weist. Zu diesen zählen Verpflichtungen und Erwartungen, die an Vertrau-

en darauf, dass sie erfüllt werden, gebunden sind. Deshalb ist das Maß an 

Vertrauenswürdigkeit, aber auch die Menge der einzulösenden Verpflich-

tungen ein entscheidendes Merkmal. Mit Zunahme der genannten Fakto-

ren steigt auch das soziale Kapital, auf das der Einzelne zurückgreifen 

kann. Auch die Möglichkeit durch soziale Beziehungen leicht an Informati-

onen zu kommen, die anderweitig mit höherem Aufwand beschafft werden 

müssten, zeichnet soziales Kapital aus. Des Weiteren sind soziale Bezie-

                                            
74 Vgl. Coleman (1990), S. 300. 
75 Coleman (1991), S. 392. 
76 Vgl. Coleman (1990), S. 304f. 
77 Coleman (1991), S. 395. 
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hungen geprägt von Normen, durch die Verhaltensweisen entweder sank-

tioniert oder belohnt werden können. Sie sind die Voraussetzungen für 

das Funktionieren gesellschaftlichen Zusammenlebens und geben dem 

Einzelnen Handlungssicherheit. Die Qualität des sozialen Kapitals steht in 

engem Zusammenhang mit dem Zusammenhalt im sozialen System und 

dessen Stabilität. COLEMAN illustriert dies am Beispiel einer Nachbarschaft, 

in der sich Eltern mit Kindern gegenseitig unterstützen, wodurch sich Er-

wartungen und Verpflichtungen ergeben. Aber nur die Geschlossenheit 

des Systems kann dies, seiner Meinung nach, gewährleisten.78 SAMPSON 

UND LAUB verbinden COLEMANS Annahmen über das soziale Kapital mit der 

Kontrolltheorie und gehen davon aus, dass „lack of social capital is one of the 

primary features of weak social bonds“79. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass 

der Ausstieg aus der kriminellen Laufbahn durch eine Zunahme an sozia-

lem Kapital gelingen kann, da dadurch auch die informelle soziale Kontrol-

le steigt.  

In der Reanalyse des umfangreichen Datenmaterials von GLUECK UND 

GLUECK80 testen SAMPSON UND LAUB ihr theoretisches Modell mit Hilfe von 

drei Kernthesen: Sozialstrukturelle Faktoren stärken oder schwächen 

die informelle Kontrolle durch Schule und Familie, die wiederum 

Kriminalität in Kindheit und Jugend beeinflusst. Entgegen der allge-

meinen Annahme, dass Armut, zerbrochene Familien, Migrationshinter-

grund etc. zu abweichendem bzw. kriminellem Verhalten führt, fanden 

SAMPSON UND LAUB heraus, dass es meistens keinen unmittelbaren Ein-

fluss von sozialstrukturellen Faktoren auf Kriminalität in Kindheit und Ju-

gend gibt. Vielmehr ist es so, dass negative sozialstrukturelle Merkmale 

indirekt auf die Familien, deren sozialen Bindungen und den Erziehungs-

stil der Eltern wirken. Zudem haben Faktoren wie Alkoholismus und Krimi-

nalität auf Seiten der Eltern einen starken Einfluss auf das Verhältnis zu 

den Kindern, was wiederum insgesamt zu schwachen sozialen Bindungen 

führen kann und Kriminalität begünstigt. SAMPSON UND LAUB stellen fest: 

                                            
78 Vgl. Coleman (1990), S. 306ff. 
79 Sampson/Laub (1995), S. 140, vgl. dazu auch Coleman (1990), S. 307. 
80 Das Ehepaar Sheldon und Elenor Glueck hat in den Jahren 1939–1963 Daten von 500 

Delinquenten und 500 Nichtdelinquenten männlichen Kindern und Jugendlichen (10–17 
Jahre) sowohl qualitativ als auch quantitativ erhoben (vgl. dazu Gueck/Glueck (1972)).  
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“Although labeling and luck may play a role in crime causation […], our research sug-

gests that family life is far more important in understanding persistent criminal behavior in 

the early adolescent years”81.Auch der Schule wird eine große Bedeutung zu-

geschrieben, denn sie stellt eine wichtige Sozialisationsinstanz in der Kin-

der- und Jugendzeit dar. Eine schwache Bindung an die Schule erhöht 

ebenfalls die Wahrscheinlichkeit von delinquentem Verhalten. Betrachtet 

wird auch der Einfluss von kriminellen Freunden.82 Hier gehen SAMPSON 

UND LAUB davon aus, dass „having delinquent friends increases the probability of 

becoming officially delinquent by 90 percents”83. Allerdings merken sie an, dass 

der Einfluss der delinquenten Freunde dann gering wäre, wenn die Mutter 

besser darüber wachen würde und somit die sozialen Bindungen zur Fa-

milie enger wären.84 Abweichendes/kriminelles Verhalten in der Kind-

heit und Jugend hat einen Einfluss auf kriminelles Verhalten im Er-

wachsenenleben: Dieser Zusammenhang konnte ebenfalls empirisch 

nachgewiesen werden. SAMPSON UND LAUB erklären dies mit den fehlen-

den sozialen Bezügen im Erwachsenenleben, die aufgrund des kriminellen 

Verhaltens in der Kindheit nur schwer aufzubauen sind. Sie gehen davon 

aus, „that childhood delinquency is also linked to dimensions of adult social bonding, 

including economic dependence, educational attainment, attachment to the labor force, 

and quality of martial experiences”85. Die Fortführung der kriminellen Karriere 

von Kindheit über Jugend bis zu Erwachsenenleben entspricht dem Stabi-

litätspostulats, allerdings wird hier von einem anderen Erklärungsansatz 

(nicht fehlende Selbstkontrolle, sondern fehlendes soziales Kapital) aus-

gegangen, der es erlaubt, auch den Weg aus der Kriminalität zu beschrei-

ben. 86 Soziales Kapital kann im Erwachsenenalter zu einer Abkehr 

von kriminellem Verhalten führen: Die Auswertung der quantitativen 

sowie qualitativen Daten von GLUECK UND GLUECK konnte zeigen, dass ein 

stabiles Arbeitsleben und auch eine enge familiäre Bindung geeignet sind, 

kriminelle Karrieren abzubrechen. Empirisch untersucht wurden dabei zum 

einen die Stabilität des Arbeitsverhältnisses (Indikatoren waren die Ar-

                                            
81 Sampson/Laub (1995), S. 97. 
82 Vgl. Sampson/Laub (1995), S. 99ff. 
83 Sampson/Laub (1995), S. 120. 
84 Vgl. Sampson/Laub (1995), S. 120. 
85 Sampson/Laub (1995), S. 125. 
86 Vgl. Sampson/Laub (1995), S. 125. 
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beitsgewohnheiten der Probanden) und das Engagement des Probanden, 

welches an den Ambitionen des Einzelnen hinsichtlich Beruf, Wohlstand 

und Bildung gemessen wurde. Zum anderen wurde auch die Bindung zur 

Ehefrau untersucht. SAMPSON UND LAUB stellen fest, dass ein stabiles Ar-

beitsverhältnis im Alter von 17–25 Jahren eine präventive Wirkung hat, 

hinsichtlich späteren kriminellen Verhaltens, Alkoholmissbrauchs und In-

haftierungen im Alter von 25–32 Jahren. Ein ähnliches Bild zeichnet sich 

aber auch für ältere Probanden. Ein weiterer Indikator für den Abbruch 

krimineller Lebenswege zeigt sich bei Testpersonen, die weitreichendere 

Ziele hinsichtlich Bildung und/oder Beruf entwickelt hatten. Auch die enge 

Bindung an die Ehefrau birgt die Chance den Weg aus der Kriminalität zu 

gehen.87 „Social Bonds to the adult institutions of work, education, and the family ap-

pear to exert a powerful modifying influence on adult crime and deviance”88. Im Rah-

men der statistischen Untersuchungen gelang es den Autoren zu zeigen, 

dass Vorhersagen bezüglich einer kriminellen Karriere aufgrund frühkindli-

cher Unterschiede nicht möglich sind, da das Vorhandensein von starkem 

sozialen Kapital jederzeit einen Ausstieg ermöglicht.89  

Die Tübinger Kriminologen THOMAS UND STELLY unterzogen die „Age-

Graded Theory of Informal Social Control“ einer weiteren empirischen 

Analyse anhand der Daten aus der Tübinger-Jungtäter-

Vergleichsuntersuchung (TJVU). Die sowohl quantitative als auch qualita-

tive Datenerhebung fand von Mitte der 60er Jahre bis zu Beginn der 90er 

statt. Die Probanden waren zum einen 200 ehemalige Häftlinge der JVA 

Rottenburg (Baden-Württemberg) und 200 junge Männern, die zufällig 

ausgewählt wurden und als Vergleichsgruppe dienten.90 Das Kernanliegen 

der Studie ist, den Widerspruch zwischen Kontinuität und Diskontinuität 

von kriminellem Verhalten aufzuklären. Aus diesem Anlass wurden die 

bereits genannten Daten verwendet, um einerseits die „allgemeine Krimi-

nalitätstheorie“ von GOTTFREDSON UND HIRSCHI mit ihrem Stabilitätspostulat 

und andererseits die „altersabhängige soziale Kontrolltheorie“ von 

SAMPSON UND LAUB mit der Annahme, dass Abbrüche jederzeit möglich 

                                            
87 Vgl. Sampson/Laub (1995), S. 147f. 
88 Sampson/Laub (1995), S. 148. 
89 Vgl. Sampson/Laub (1995), S. 203. 
90 Vgl. Stelly/Thomas (2005), S. 3. 
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sind, zu prüfen.91.Im Wesentlichen kommen sie zu der Erkenntnis, dass 

auch jugendliche Mehrfachtäter ihr kriminelles Verhalten im Erwachse-

nenalter einstellen. Bei den Ergebnissen zu den Ursachen von Jugend-

kriminalität stimmen sie mit SAMPSON UND LAUB überein, dass es an der 

Bindung an das Elternhaus und die Schule und den damit verbundenen 

Kontrollmechanismen liegt. Jedoch eignet sich nach ihrer Ansicht nach die 

Theorie nur für die Erklärung von schwerer Jungendkriminalität. Die „nor-

malen“ sozialen Auffälligkeiten könnten damit nicht erklärt werden. Der 

Grund wird im Datensatz des Ehepaars Glueck gesehen, der auf Extrem-

vergleiche setzt und keine für das Jugendalter normalen sozialen Abwei-

chungen enthält. Auch im Datensatz der TJVU können Frühauffälligkeiten 

späteres abweichendes Verhalten nur unzureichend erklären und struktu-

relle Faktoren der Herkunftsfamilie wirken nur dann, wenn sie die Interak-

tionsprozesse in Familie oder Schule negativ beeinflussen. Die Ergebnis-

se zeigen weiter, dass frühe Auffälligkeiten keine Prognose auf späteres 

Verhalten erlauben. Als problematisch zeigt sich, wenn nach einer Haft-

strafe im jungen Erwachsenenalter eine weitere Einbindung in kriminelle 

Aktivitäten erfolgt. Die Wahrscheinlichkeit für eine dauerhafte kriminelle 

Karriere ist dann hoch. Mit SAMPSON UND LAUB erklärt, bedeutet das, dass 

durch die kriminellen Aktivitäten wenig bis kein soziales Kapital angehäuft 

werden kann und somit der Weg in die Gesellschaft verbaut ist. STELLY 

UND THOMAS konnten ebenfalls zeigen, dass Probanden, die den Ausstieg 

aus der Kriminalität geschafft haben, mehr soziales Kapital angehäuft hat-

ten.92 Obwohl STELLY UND THOMAS in ihrer Studie weite Teile der Theorie 

von SAMPSON UND LAUB bestätigen können, finden sie auch Kritik. Ein 

Punkt betrifft den Einfluss der Datenlage auf die Theoriebildung. Demnach 

konnte in die Theorie nur einfließen, was vom Ehepaar GLUECK erhoben 

wurde. Ebenfalls fehlt ihnen eine Erklärung dafür, warum bei manchen 

Individuen Lebensereignisse zu einem Wendepunkt werden und bei ande-

ren nicht. Auch die Diskussion über den Einfluss von Inhaftierungen auf 

die Möglichkeiten, ein stabiles Beschäftigungsverhältnis zu finden, fehlt. 

Generell wird den subjektiven Faktoren im Ausstiegsprozess zu wenig 

                                            
91 Vgl. Stelly/Thomas (2005), S. 100f. 
92 Vgl. Stelly/Thomas (2005), S. 255ff. 
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Bedeutung beigemessen. Positiv heben STELLY UND THOMAS hervor, dass 

es SAMPSON UND LAUB erfolgreich gelungen ist, viele der bereits bekannten 

kriminologischen Theorien zusammenzuführen und in ihr Erklärungsmo-

dell zu integrieren. Besonders hervorgehoben wird, dass das Leben nicht 

als einmal vorherbestimmt betrachtet wird, sondern offen für Veränderun-

gen bleibt. Infolgedessen konnten sie auch zeigen, dass eine Stigmatisie-

rung durch Gefängnisaufenthalte nicht unweigerlich in eine Abwärtsspirale 

führt, sondern der Ausstieg bzw. eine Umkehr möglich ist.93 Aufgrund ver-

schiedener Kritiken an ihrer Arbeit modifizieren SAMPSON UND LAUB ihre 

Theorie, indem sie den Fokus um den Menschen als handelnde Person 

erweitern und deren Kriminalität im sozialen Kontext betrachten. Auch der 

historische Zusammenhang der Untersuchung soll Berücksichtigung fin-

den. Dies haben sie in der Fortführung ihrer Untersuchung mit „Shared 

Beginnings, Divergent Lives. Delinquent Boys to Age 70“ getan, die hier 

allerdings keine Berücksichtigung findet.94 Im Folgenden wird der Weg aus 

der kriminellen Karriere konkretisiert werden. Aufschluss darüber kann 

eine weitere Studie von STELLY UND THOMAS geben, die sich mit dem Aus-

stieg von Jugendlichen aus schwerer Kriminalität beschäftigt. Diese ist für 

die vorliegende Arbeit besonders interessant, da sich die Studie mit ju-

gendlichen Straftätern befasst, die in Baden-Württemberg leben und deren 

Daten relativ aktuell sind. Somit ist die Vergleichbarkeit mit der durchzu-

führenden Studie gewährleistet. 

3.3 Konkretisierung des Ausstiegsprozesses 

Im Rahmen der deskriptiven Studie „Wege aus schwere Jugendkriminali-

tät“ wurden die Lebensgeschichten von 56 männlichen mehrfachauffälli-

gen Jugendlichen im Alter von 17–22 Jahren, die zu mindestens zehn 

Monaten Jugendstrafe im Landgerichtsbezirk Stuttgart verurteilt und der 

Bewährungshilfe unterstellt waren, untersucht. Zeitlich fiel die Erhebung 

auf das Ende des letzten Jahrtausends.95 Auch in dieser Studie greifen 

STELLY UND THOMAS auf den Lebenslaufansatz von SAMPSON UND LAUB zu-

                                            
93 Vgl. Stelly/Thomas (2005), S. 95f. 
94 Vgl. Laub/Sampson (2006), S. 54f. 
95 Vgl. Stelly/Thomas (2003), S. 52. 
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rück. Dessen Stärke sehen sie vor allem darin, dass er „einer tiefergehenden 

Erforschung der Wirkungsweisen und Bedingungsfaktoren von aktuellen Einbindungen in 

soziale Netzwerke für die Entscheidung des Individuums, seine delinquente Karriere zu 

beenden“96 zuträglich ist. Eben die Kritik am Lebenslaufansatz und das da-

mit verbundene Forschungsdefizit, dass der „Zusammenhang zwischen der 

‚Außenwelt‘ der Individuen und ihrer ‚Innenwelt‘ noch nicht hinreichend geklärt ist“97 ver-

anlassten die Tübinger Kriminologen zur empirischen Analyse, um den 

Black Box Charakter des Ausstiegs aufzuhellen. Ziel ist es zu klären, wa-

rum ein Teil der Mehrfachauffälligen ihre kriminellen Handlungen mit dem 

Erwachsenwerden einstellen. Als zentrales Moment sehen sie, in Anleh-

nung an SAMPSON UND LAUB, die qualitative Veränderung in den sozialen 

Bindungen. Zudem gehen sie davon aus, dass eine veränderte Kosten-

Nutzen-Kalkulation, den Ausstieg aus der kriminellen Karriere fördert. Dies 

versteht sich als ein Aufwiegen der Vorteile einer Straftat gegen die dar-

aus entstehenden Nachteile im Privatleben (z.B. Verlust der Freundin, 

Rauswurf durch die Eltern, Verschlechterung der beruflichen Perspekti-

ven). Des Weiteren spielt der Übergang vom Jugendlichen zum Erwach-

senen und der damit verbundenen Änderung des Selbstbildes eine Rolle. 

Zuletzt schreiben sie der Integration in Arbeit einen positiven Einfluss auf 

den Weg des Ausstiegs zu sowie der Arbeitslosigkeit im Negativen.98 Die 

Definition des Ausstiegs wird von STELLY UND THOMAS weiter gefasst als 

das bloße Absehen von Straftaten. Sie gehen davon aus, dass auch 

schon eine Reduzierung von Straftaten zum Abbruchprozess dazu gezählt 

werden kann, wenn sich die kriminellen Handlungen in einem anderen 

sozialen Kontext abspielen.99 Um das Phänomen des Ausstiegs besser zu 

fassen, folgen sie dem Drei-Phasen-Modell des Ausstiegs von SOMMERS 

U.A. in modifizierter Form, das drei Stufen des Ausstiegs beschreibt. 100 1. 

Stufe: Entschlussphase: Entschlossenheit und Motivation zur Ände-

rung des Lebensstils. Ausschlaggebend ist, dass sich externe Faktoren 

ändern, was dazu führt, dass sich kriminelles Verhalten nicht mehr lohnt 

                                            
96 Stelly/Thomas (2004), S. 38. 
97 Stelly/Thomas (2004), S. 38.  
98 Vgl. Stelly/Thomas (2004), S. 40f. 
99 Vgl. Stelly/Thomas (2004), S. 39. 
100 Vgl. Sommers u.a. (1994), S. 131f. 
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und dadurch die Motivation steigt, sich legal zu verhalten.101 Vorausset-

zung ist zum einen, dass der Jugendliche das Unrecht seiner Handlungen 

erkennt und zum anderen, dass er „seine Bewertung des eigenen kriminellen Ver-

haltens ändert und sich dadurch seine Motivation zu weiteren Straftaten verringert.“102 

STELLY UND THOMAS führen dazu an, dass die Entdeckung und Sanktionie-

rung des kriminellen Handelns die Betroffenen mit ihren Taten konfrontiert 

und sich im Laufe der „Karriere“ die negativen Konsequenzen kumulieren. 

Dazu kommt noch der altersbedingte Reifungsprozess, der andere Mög-

lichkeiten und Ziele beinhaltet, wie z.B. Statuserwerb durch Arbeit und 

Partnerschaft, oder auch eine Veränderung der emotionalen Bedürfnisse 

mit sich bringt. 103  2.Stufe: Vermeidungs- und Versuchsphase: Beginn 

der Veränderung, Bruch mit alten Kontakten und Verhaltensweisen. 

In der Vermeidungsphase ergeben sich, um nicht wieder in alte Verhal-

tensmuster krimineller Art zurückzufallen, Brüche mit den alten Freunden 

und gelebten Alltagsroutinen. Freundschaften aus der Zeit vor der krimi-

nellen Hochphase werden aufgefrischt. Aufgefangen werden die Proban-

den meist durch ihre Eltern, die trotz belasteter Beziehungen als Unter-

stützung zur Verfügung standen. Zudem erfolgt der Eintritt in die 

Arbeitswelt. Bedeutung kommt dem Nachgehen einer Arbeit vor allem 

dadurch zu, weil es eine Tagesstruktur schafft und die Zeit für kriminelles 

Verhalten reduziert. Dies zählt zur Versuchsphase.104 3.Stufe: Stabilisie-

rungsphase: Entwicklung neuer sozialer Kontakte und eines neuen 

Selbstbildes. Die dritte Phase zeigt die Früchte der ersten und vor allem 

der zweiten Phase. Die Einbindung in soziale Beziehungen und die Ar-

beitswelt schafft eine Veränderung der Alltagsroutine, die delinquentes 

Verhalten nicht zulässt. Positive Rückmeldungen aus der Arbeitswelt er-

lauben die Übernahme eines neuen Selbstbildes. Die Normen und Werte 

der neuen sozialen Bindungen werden nach einer Zeit übernommen und 

in das eigene Verhaltensrepertoire übernommen. Das soziale Kapital 

nimmt weiter zu, was einen Rückfall unwahrscheinlicher erscheinen 

                                            
101 Vgl. Sommers (1994), S. 131. 
102 Stelly/Thomas (2004), S. 117. 
103 Vgl. Stelly/Thomas (2007), S. 439. 
104 Vgl. Stelly/Thomas (2007), S. 439. 
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lässt.105 Mit anderen Worten: „Die Probanden verfügen über ausreichend Selbst-

kontrolle auch Krisenzeiten oder Konflikte zu überstehen.“ 106 Die Kurzfassung des 

Drei-Phasen-Modells zeigt die folgende Abb. 4.107 

Wege aus schwerer Jugendkriminalität 

Entschlussphase 
Vermeidungs- und Ver-

suchsphase 
Stabilisierungsphase 

Kosten/Nutzen von abwei-
chendem Verhalten 

Kosten/Nutzen von norm-
konformen Verhalten 

Veränderung der Bewer-
tung des bisherigen Le-
bensstils 

Veränderung der Motivation 
zu abweichendem Verhal-
ten 

Kognitive Ebene: 

 Veränderung der Be-
wertung von Kriminali-
tät 

 Aufbau von Selbstkon-
trolle 

Verhaltensebene: 

 soziale Einbindung in 
Arbeit, Familie und 
Partnerschaft und Ent-
stehung informeller so-
zialer Kontrolle 

Wirkungsebenen sozialer 
Einbindung v.a. in Arbeit, 
Familie, Partnerschaft und 
Freizeitaktivitäten 

 zeitliche und räumliche 
Einbindung 

 Norm- und Wertver-
schiebung 

 Entwicklung von 
Selbstkontrolle 

 gestiegenes soziales 
Kapital 

Abb. 4: Drei-Phasen-Modell: Wege aus schwerer Jugendkriminalität  

Dieses idealtypische Modell zeigt, dass es nicht alleine am Individuum 

gelegen ist, den Ausstieg zu schaffen, vielmehr kommt es auch darauf an, 

wie die Umwelt darauf reagiert. Deshalb steht für STELLY UND THOMAS fest, 

dass eine Analyse des Ausstiegsprozesses als Wechselspiel von Indivi-

duum und soziale Umwelt notwendig ist. Das Ziel ist es deshalb, „die Verän-

derung des Selbstbildes und die Veränderung in der sozialen Einbindung als einen 

gleichzeitig ablaufenden, sich wechselseitig verstärkender Prozess zu betrachten“108. 

STELLY UND THOMAS stellen fest, dass auf jeder Stufe des Ausstiegprozes-

ses ein Scheitern möglich ist.109 Sowohl LAUB UND SAMPSON als auch 

STELLY UND THOMAS kommen in ihren Arbeiten zu dem Ergebnis, dass der 

Teilnahme am Leistungsbereich eine wesentliche Bedeutung für den Aus-

stieg aus der Kriminalität zukommt. Auch SKARDHAMAR UND TELLE bestäti-

gen dies, indem sie feststellen, dass legale Beschäftigung zurück in die 

Gesellschaft führt und damit einen möglichen Wendepunkt darstellt, um 

einen Weg aus der Kriminalität zu finden. Die Integration in den Arbeits-

                                            
105 Vgl. Stelly/Thomas (2004), S. 119. 
106 Stelly/Thomas (2004), S. 119. 
107 vgl. Stelly/Thomas (2004), S. 119f. 
108 Stelly/Thomas (2004), S. 38. 
109 Vgl. Stelly/Thomas (2004), S. 120. 
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markt ist eine der größten Chancen sich in die Gesellschaft zu integrieren, 

was die soziale Kontrolle erhöht und das Risiko eines Rückfalls verrin-

gert.110  

                                            
110 Vgl. Skardhamar/Telle (2009), S. 20f. 
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4 Berufsausbildung als Voraussetzung für eine stabile Er-

werbstätigkeit 

4.1 Duale Berufsausbildung in Deutschland 

Rückblickend auf die dargestellten Ergebnisse des Kapitels 3 erscheint 

der Ausstieg aus dem kriminellen Lebenslauf mit dem Vorhandensein ei-

ner stabilen Erwerbstätigkeit wahrscheinlicher. Wird der deutsche Ar-

beitsmarkt einer Strukturanalyse hinsichtlich der Qualifikationsgruppen 

unterzogen, so zeigt sich, dass die Arbeitslosenquote bei Ungelernten im 

Vergleich zu solchen mit Berufsausbildung viermal so hoch ist.111 Daher 

erscheint es notwendig und sinnvoll, dass zunächst der Weg in eine Be-

rufsausbildung führt.112 Das BUNDESINSTITUT FÜR BERUFSBILDUNG veröffent-

licht dazu folgende Definition, die auch schon die Ziele und Rahmenbe-

dingungen enthält. „Die Berufsausbildung hat die für die Ausbildung einer 

qualifizierten beruflichen Tätigkeit in einer sich wandelnden Arbeitswelt notwendigen be-

ruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (berufliche Handlungsfähigkeit) in 

einem geordneten Ausbildungsgang zu vermitteln. Sie hat ferner den Erwerb der erfor-

derlichen Berufserfahrungen zu ermöglichen.“113 Somit wird hier sichergestellt, 

dass die Berufsausbildung in einem rechtlichen Rahmen stattfindet und 

berufliche Handlungskompetenz vermittelt, die es dem Einzelnen erlaubt, 

sich auch nach Ende der Ausbildung weiterzuentwickeln und sich den 

verändernden Arbeitsbedingungen und Anforderungen anzupassen. „Beruf-

liche Handlungskompetenz ist die Fähigkeit und Bereitschaft, Kenntnisse, Fertigkeiten 

sowie persönliche, soziale und methodische Fähigkeiten, sowohl in Arbeitssituationen als 

auch für die berufliche und persönliche Entwicklung zu nutzen. Es ist das Ziel der Berufs-

bildung, die berufliche Handlungskompetenz/-fähigkeit entstehen zu lassen, anzupassen, 

zu erhalten oder zu erweitern.“114 Die allgemeinen rechtlichen Grundlagen für 

                                            
111 Vgl. Bundesagentur für Arbeit (2015), S. 52. Die Zahlen entstammen dem Jahr 2012. 

Es wird aber davon ausgegangen, dass dieses Verhältnis auch heute noch Gültigkeit 
besitzt. 

112 Wie in Kapitel 2.3 dargelegt, verfügen junge Inhaftierte in den seltensten Fällen über 
eine Berufsausbildung. 

113 Bundesinstitut für Berufsbildung (2014b), o.S. 
114 Bundesinstitut für Berufsbildung (2014c), o.S. 
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die Berufsausbildung finden sich im BBiG115. Aufgrund der gesteckten Zie-

le und Aufgaben, darunter auch die zu erreichende Berufserfahrung, er-

folgt die Berufsausbildung in Deutschland meistens im Rahmen des Dua-

len Systems der Berufsausbildung, das heißt im Zusammenspiel von 

Ausbildungsbetrieb und Berufsschule. Die Betriebe sind Vertragspartner 

mit dem Auszubildenden und haben die Aufgabe die praktischen Kennt-

nisse und Fertigkeiten zu vermitteln. Die Inhalte werden im Rahmen der 

jeweiligen Ausbildungsordnungen116 berufsspezifisch geregelt. Die schuli-

sche Ausbildung findet an zwei Tagen pro Woche an Berufsschulen statt 

und folgt inhaltlich dem jeweils geltenden Bildungsplan.117 In den Bil-

dungsplänen118 tritt die Fokussierung einer vollständigen Fachsystematik 

hinter die Förderung von Kompetenzen, um den Anforderungen des spä-

teren Arbeitsplatzes gerecht zu werden. Zur Erreichung von beruflicher 

Handlungskompetenz werden neben der Fachkompetenz auch die Hu-

mankompetenz, die sich auf die Person selbst bezieht und Sozialkompe-

tenz, die es einer Person ermöglicht, soziale Beziehungen einzugehen 

und zu gestalten, geschult. Erreicht werden soll dies, indem sich der Un-

terricht an betrieblichen Prozessen orientiert und Aufgabenstellungen im 

Sinne einer vollständigen Handlung durchlaufen werden.119 Überwacht 

wird die Ausbildung von den jeweils zuständigen Kammern.120 Für lernbe-

einträchtigte oder sozial benachteiligte Jugendliche, die aus eigenem An-

trieb keine Ausbildungsstelle finden können und bereits eine berufsvorbe-

reitende Maßnahme (BvB) absolviert haben, besteht die Möglichkeit die 

Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen (BaE) durchzufüh-

                                            
115 Hier werden vor allem die rechtlichen Grundlagen zu Ausbildung verankert, aber auch 

die Rechtsgrundlage für den Ausbildungsvertrag und die damit verbundenen Rechte 
und Pflichten der Ausbildenden und Auszubildenden festgeschrieben. Zudem erfolgt die 
Regelung, welche Betriebe und Personen als Ausbildende und Ausbilder geeignet sind. 
Auch das allgemeine Prüfwesen findet hier seine rechtliche Grundlage. 

116 Zum Beispiel unter folgendem Link die Ausbildungsordnung für die Lagerberufe: 
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/lwlogausbv/gesamt.pdf. Darunter fallen 
die Dauer, der Inhalt in seiner sachlichen und zeitlichen Gliederung sowie Regelungen 
zu den Prüfungen. 

117 Vgl. Oschmiansky (2010), o.S. 
118 Baden-Württemberg hat für die beiden Lagerberufe eigene Bildungspläne erstellt. 

Somit gilt der bundeseinheitliche Rahmenlehrplan nicht (vgl. Ministerium für Kultus, Ju-
gend und Sport Baden-Württemberg (2014a) und (2014b)). 

119 Vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg (2014a), S. 4f, vgl. 
dazu auch Lipsmeier/Pätzold (2000). 

120 Vgl. Oschmiansky (2010), o.S. 



 

30 

Berufsausbildung als Voraussetzung für eine stabile Erwerbstätigkeit 

ren. Die praktische Ausbildung wird je nach Träger in eigenen Ausbil-

dungseinrichtungen durchgeführt (bspw. Neue Arbeit in Stuttgart) oder in 

Kooperationsbetrieben. Dieses Modell kommt z. B. bei der Deutschen An-

gestellten-Akademie GmbH (DAA), dem Caritasverband e.V. (Caritas) und 

dem Internationalen Bund (IB) zum Tragen. Die Maßnahme wird durch die 

Bundesagentur für Arbeit vorgeschlagen und gefördert121. Zusätzlich zur 

Ausbildung im Betrieb und dem Berufsschulunterricht erhalten die Auszu-

bildenden eine individuelle Förderung und sozialpädagogische Betreu-

ung.122 

4.2 Grundvoraussetzungen für eine erfolgreiche Berufsausbildung 

Generell ist trotz guter konjunktureller Lage im Jahr 2013 ein leichtes Ab-

sinken der neu geschlossenen Ausbildungsverträge zu verzeichnen. Tat-

sächlich wurden 33.534 Ausbildungsplätze nicht besetzt.123 Eine Unter-

nehmensbefragung durch das BBIB ergab, dass im Ausbildungsjahr 

2012/2013 40 Prozent der befragten Unternehmen ihre Ausbildungsplätze 

nicht oder nur teilweise besetzen konnten. Gerade das verarbeitende Ge-

werbe wie auch die sonstigen Dienstleitungen, worunter sich auch die La-

gerberufe befinden, sind besonders betroffen.124 Die Unternehmen bekla-

gen, dass Lehrstellen aufgrund von ungeeigneten Bewerbern nicht besetzt 

werden können.125 Woran das „nicht geeignet“ liegt, kann anhand der fol-

genden begrifflichen Abgrenzung gezeigt werden. Um eine Lehrstelle zu 

finden und einen Ausbildungsvertrag zu bekommen ist es notwendig, ein 

Mindestmaß an Kenntnissen und Fertigkeiten aufzuweisen. Beschrieben 

wird dies durch das Konstrukt der Ausbildungsreife. Dabei handelt es sich 

„um eine allgemeine Voraussetzung, die Jugendliche befähigt, eine Berufsausbildung 

aufzunehmen und erfolgreich zu beenden.“126 Konkretisiert hat dies der NATIONALE 

PAKT FÜR AUSBILDUNG UND FACHKRÄFTENACHWUCHS IN DEUTSCHLAND durch 

die folgenden fünf Merkmalskategorien. Zu den schulischen Basiskennt-

                                            
121 Die Förderung erfolgt nach § 242 SGB III. 
122 Vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung (2005), S. 66ff. 
123 Vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung (2014), S. 9. 
124 Vgl. Mohr (2014), S. 3. 
125 Vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung (2014), S. 5. 
126 Bundesinstitut für Berufsbildung (2014a), o.S. 
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nissen zählen Schreiben, Lesen, Sprechen, Zuhören sowie mathemati-

sche und wirtschaftliche Grundkenntnisse. Unter die geforderten psycho-

logischen Leistungsmerkmale fallen Sprachbeherrschung, rechnerisches 

und logisches Denken, die Befähigung zur Daueraufmerksamkeit sowie 

eine gewisse Merkfähigkeit. Die physischen Merkmale orientieren sich am 

altersgerechten Entwicklungsstand und den gesundheitlichen Vorausset-

zungen. Hinzu kommen psychologische Merkmale des Arbeitsverhaltens 

und der Persönlichkeit wie z. B. Zuverlässigkeit und auch Kritikfähigkeit 

sowie Leistungsbereitschaft und Teamfähigkeit. Auch die Reife, den für 

sich richtigen Beruf zu wählen, gehört dazu und umfasst ein gewisses 

Maß an Selbsteinschätzungs- und Informationskompetenz. Davon abzu-

grenzen ist die Berufseignung, d. h. die Passgenauigkeit der eigenen Fä-

higkeiten zu den Anforderungen des gewählten Berufs. Gemessen wird 

dies an der beruflichen Zufriedenheit der Person. Ob die vorhandenen 

Basiskompetenzen und die Passgenauigkeit des Berufs nun zum Erfolg 

führen, zeigt sich aber erst in der Vermittelbarkeit. Misslingen kann dies, 

wenn eine nur unzureichende Anzahl von Ausbildungsplätzen vor Ort vor-

handen und die Mobilität eingeschränkt ist. Auch das eigene Erschei-

nungsbild, das Auftreten oder die Herkunft können entscheidend sein, ob 

die Vermittlung klappt.127 EHRET U.A. konnte zeigen, dass das Risiko einer 

Ausgrenzung vom Arbeitsmarkt oder das Abrutschen in weniger attraktive 

Segmente zunimmt, wenn die Jugendlichen oder jungen Erwachsenen mit 

Institutionen der formellen sozialen Kontrollen in Kontakt kamen. Die gilt 

auch für das Erwerbsleben nach abgeschlossener Ausbildung.128 Der Zu-

sammenhang von Ausbildungsreife, Berufseignung und Vermittelbarkeit 

wird in der folgenden Abb. 5 dargestellt.129 

                                            
127 Vgl. Nationaler Pakt für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs in Deutschland (2006), 

S. 12ff. 
128 Vgl. Ehret (2000), S. 74f. 
129 Vgl. Nationaler Pakt für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs in Deutschland (2006), 

S. 12.  
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Abb. 5: Ausbildungsreife – Berufseignung – Vermittelbarkeit 
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5 Forschungsdesign 

5.1 Konkretisierung der Forschungsfrage 

Wie die „Age-graded Theory of Informal Social Control“ von LAUB UND 

SAMPSON (vgl. Kapitel 3.2) und die Untersuchungen von STELLY UND 

THOMAS (Kap. 3.2 und 3.3) zeigen, nimmt die Integration in die Arbeitswelt 

eine zentrale Stellung im Ausstiegsprozess ein. Im HANDBOOK OF 

LIFECOURSE aus dem Jahr 2013 findet sich eine Zusammenstellung von 29 

qualitativen Untersuchungen zum Thema Ausstieg aus der kriminellen 

Karriere, bei denen der Versuch unternommen wurde, die Erklärung hinter 

den statistischen Ergebnissen zu finden. VEYSEY U.A. kommen dabei zu 

der Erkenntnis, dass der Erwerbsbereich von den Probanden selten als 

Schlüsselelement für den Ausstieg genannt wird.130 Auch wenn dies von 

den Probanden nicht so empfunden wird, zeigt die statistische Analyse 

dennoch, dass dem Erwerbsbereich eine tragende Rolle beizumessen ist. 

Da es sich um eine Untersuchung in Deutschland handelt und vorwiegend 

junge Männer im Fokus stehen, soll insbesondere die Vorstufe zur stabi-

len Erwerbstätigkeit, die Berufsausbildung im Dualen System, betrachtet 

werden. Ob das bloße Vermitteln in eine Arbeit oder, wie hier untersucht, 

in eine Ausbildung hilft, um im weiteren Lebensverlauf straffrei zu bleiben, 

bleibt jedoch fraglich. Werden die Lebenslagen junger Strafgefangener 

(Kap. 2.3) näher betrachtet, dann lässt sich daran erkennen, dass der 

Weg in eine stabile Erwerbstätigkeit, die soziales Kapital steigern soll, un-

ter Umständen nur erschwert möglich ist. Daher soll untersucht werden, 

welchen Beitrag eine Berufsausbildung zum Ausstieg aus einer kri-

minellen Karriere leisten kann. Zur Beantwortung der Forschungsfrage 

sollen folgende Themenblöcke dienen:  

Die kriminelle Karriere: Was war für das Entstehen der kriminellen Karri-

ere bei den Befragten verantwortlich? Wie verändert sich die informelle 

soziale Kontrolle bzw. das soziale Kapital im Lebenslauf? Warum haben 

die Probanden aufgehört straffällig zu sein?  

                                            
130 Vgl. Veysey u.a. (2013), S. 256. 
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Die Rolle der Berufsausbildung: Welche Rolle kommt der Berufsausbil-

dung beim Ausstieg zu? Welche Probleme treten vor Beginn und während 

der Berufsausbildung auf?  

Konsequenzen für Beteiligte: Welche Anforderungen ergeben sich aus 

den Erkenntnissen an beteiligte Institutionen und Personen?  

5.2 Wahl und Beschreibung der Methode 

Zu Beantwortung der oben aufgeworfenen Forschungsfrage wird eine em-

pirische Analyse durchgeführt. Unter Berücksichtigung des möglichen Er-

kenntnisgewinns wurden quantitative Methoden nicht berücksichtigt.131 

Quantitative bzw. statistische Methoden sind darauf gerichtet, Korrelatio-

nen und statistische Zusammenhänge zwischen Faktoren herzustellen. Da 

dies bereits in anderen Untersuchungen geschehen ist (vgl. Kap. 3) und 

der statistische Zusammenhang zwischen Straffreiheit und stabiler Er-

werbstätigkeit in verschiedenen Untersuchungen geklärt wurde, sollen Er-

klärungen und Beschreibungen dafür extrahiert werden, welche Faktoren 

zum Beginn und zum Ende der kriminellen Karriere geführt bzw. welche 

Bedeutung der Berufsausbildung zukommt.132 Da es sich bei der oben 

aufgeworfenen Thematik um höchst individuelle Lebensläufe und Prozes-

se handelt, muss die gewählte Forschungsmethode dieser Individualität 

Rechnung tragen. Gerade die qualitativen Methoden der empirischen So-

zialforschung ermöglichen dies, indem sie nicht versuchen soziale Kom-

plexität während der Erhebung zu standardisieren und somit dem Proban-

den die Möglichkeit lassen, Aussagen zu treffen, die dem Forscher nicht 

schon zuvor bekannt waren. Methodisch können diese Anforderungen im 

Rahmen von qualitativen Interviews verwirklicht werden.133 Da die Unter-

suchung auf bereits vorliegendes theoretisches Vorverständnis baut, wird  

                                            
131 Vgl. Przyborski/Wohlrab-Sahr (2009), S. 15. 
132 Vgl. Lamnek (2010), S. 124ff. Zum Unterschied zwischen qualitativem und quantitati-

vem Erkenntnisinteresse vgl. auch Mayring (2002), S. 25ff. 
133 Vgl. Gläser/Laudel (2010), S. 27. 
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mit problemzentrierten leitfadengestützten Interviews134 gearbeitet.135 

WITZEL entwickelte diesen Interviewtyp, indem er ein theoriegeleitetes 

Vorgehen mit absoluter Offenheit des Forschers gegenüber Neuem ver-

bindet. Zentral sind dabei drei Grundpositionen des problemzentrierten 

Interviews. Unter der Problemzentrierung versteht WITZEL die Orientierung 

an gesellschaftlich relevanten Problemen, mit dessen theoretischen 

Grundlagen sich der Forscher schon vor dem Interview auseinandersetzt. 

Der Vorteil ist darin zu sehen, dass das Gesagte im Interview vom For-

scher besser nachvollzogen werden kann und die Möglichkeit gegeben ist, 

konkrete Nachfragen zu stellen. Der zweite Punkt bezieht sich auf die Ge-

genstandsorientierung des Verfahrens. Dies bedeutet, dass auf jedes For-

schungsvorhaben hin spezifische Methoden entwickelt werden müssen. 

Und zuletzt stellt er auf die Prozessorientierung ab, die sowohl den For-

schungsprozess als auch die Vorinterpretation mit einbezieht. Gerade 

durch die vorgelagerte Auseinandersetzung des Forschers mit dem Unter-

suchungsgegenstand entwickelt sich ein Verständnis, durch das sich der 

Befragte in seiner Sicht der Dinge ernst genommen und akzeptiert fühlt. 

Daraus entwickelt sich Vertrauen und Offenheit, wodurch die Selbstrefle-

xion des Befragten möglich wird. Gerade als biographisches Interview 

scheint das problemzentrierte Interview geeignet.136 Ein weiterer Vorteil 

ergibt sich durch die aktivere Rolle des Forschers im Vergleich zu narrati-

ven Interviews, denn nicht jedem Befragten fällt es leicht, frei zu erzählen. 

Hier kann der Interviewer auch in der Erzählphase durch Fragestellungen 

unterstützend eingreifen.137 Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass 

im problemzentrierten Interview nach WITZEL „der Forscher schon vor dem Inter-

view mit einem theoretischen Konzept ausgestattet [ist]. Diese theoretischen Vorstellun-

gen werden durch das Interview mit der sozialen Realität konfrontiert, plausibilisiert oder 

modifiziert.“138 

                                            
134 Wird der Begriff des Experten nach WITZEL definiert, so handelt es sich bei allen Be-

fragten, also sowohl den Auszubildenden als auch der Mitarbeiterin der Straffälligenhilfe 
um Experten. WITZEL sieht die Auszubildenden als „‘Experten‘ der Rahmenbedingun-
gen, Handlungs- und Ereignisabläufe, Interpretationen und Verarbeitung ihrer eigenen 
[…]biographie […].“ (Witzel (1996), S. 51). 

135 Vgl. Kruse (2014), S. 155ff. 
136 Vgl. Witzel (1989), S. 238 und Witzel (2000), Absatz 2. 
137 Vgl. Diekmann (2012), S. 542. 
138 Lamnek (2010), S. 349. 
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5.3 Auswahl und Beschreibung der Interviewpartner (Sampling) 

Für die Auswahl der Interviewpartner galt es, auch aufgrund des theoreti-

schen Vorverständnisses, einige Rahmenbedingungen zu beachten. Der 

Stichprobenplan139 enthält folgende Merkmale: hinsichtlich des Ge-

schlechts sollten es männliche Probanden sein, da die Täter im Bereich 

der (Jugend-)kriminalität meist männlich sind (vgl. Kap. 2.2). In Bezug auf 

das Alter sollten sie zwischen 17 und Ende 20 sein, da sie sich damit noch 

in der Phase der Jugend befinden und eine Berufsausbildung einen weite-

ren Schritt im Übergang zum Erwachsenenleben darstellt (Kap. 2.1). Ein 

weiterer wesentlicher Aspekt ist, dass sie bereits durch schweres oder 

häufiges kriminelles Verhalten aufgefallen sind. Bei den befragten Auszu-

bildenden handelt es sich um fünf Schüler, die der Forscherin im Rahmen 

ihrer beruflichen Tätigkeit bekannt sind.140 Die Auswahl wurde unter ande-

rem, aufgrund der freiwillig berichteten Straffälligkeit, insbesondere der 

Hafterfahrung, getroffen. Die Schüler wurden einzeln unter vier Augen be-

fragt, ob sie sich zu dem Interview bereit erklären würden. Alle fünf stimm-

ten dem ohne zu zögern zu. Drei der zu interviewenden Auszubildenden 

machen eine zweijährige Ausbildung zum Fachlageristen. Die Kompeten-

zen, die durch die Ausbildung erworben werden, entsprechen nach dem 

deutschen Qualifikationsrahmen (DQR) Niveau 3. Darunter werden „Kom-

petenzen zur selbstständigen Erfüllung fachlicher Anforderungen in einem noch über-

schaubaren und zum Teil offen strukturierten Lernbereich oder beruflichen Tätigkeitsfeld 

[gefasst]“141. Die zwei weiteren Auszubildenden befinden sich in einer drei-

jährigen Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik, wobei einer von ihnen 

im zweiten Jahr von der zweijährigen zur dreijährigen Ausbildung gewech-

selt hat.142 Die Fachkraftausbildung wird im DQR eine Stufe höher einge-

ordnet. „Niveau 4 beschreibt Kompetenzen zur selbstständigen Planung und Bearbei-

tung fachlicher Aufgabenstellungen in einem umfassenden, sich verändernden 

Lernbereich oder beruflichen Tätigkeitsfeld.“143 Hier wird deutlich, dass an diese 

                                            
139 Vgl. Lamnek (2010), S. 171. 
140 Da an keiner bekannten Stelle Datenmaterial in dieser Merkmalskombination zur Ver-

fügung stand, wurde die Auswahl recht pragmatisch getroffen. 
141 Bundesministerium für Bildung und Forschung (2015a), o.S.  
142 Dies ist möglich, da die Berufe in den ersten beiden Ausbildungsjahren identische 

Inhalte aufweisen. 
143 Bundesministerium für Bildung und Forschung (2015b), o.S. 
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Auszubildenden deutlich höhere Ansprüche gestellt werden. Alle fünf Aus-

zubildenden stehen kurz vor dem Abschluss ihrer Ausbildung, daher war 

anzunehmen, dass sie zumindest für zwei bzw. drei Jahre nicht wieder 

straffällig geworden sind, zumindest nicht in dem Maße, dass sie wieder 

inhaftiert wurden.144 Um das zu betrachtende Spektrum zu erweitern, wur-

de zusätzlich ein Interview mit einer Mitarbeiterin der Straffälligenhilfe145 

geführt, um deren breiten Erfahrungsschatz im Umgang mit Straftätern, 

die den Weg in den Arbeitsmarkt finden, ergänzend und stützend in die 

Arbeit aufzunehmen. Von allen Interviewpartnern wurden der Daten-

schutzhinweis und die Einwilligungserklärung per Unterschrift anerkannt. 

(vgl. Anhang 2) Aufgrund der beschränkten Zeit- und Arbeitskapazität er-

scheint die Anzahl der Interviews für das Vorhaben als ausreichend146. 

5.4 Erstellung der Leitfäden und Durchführung der Interviews 

Grundvoraussetzung für die Durchführung der Interviews ist die Genehmi-

gung der Interviews. Bereits im Juli 2014 lagen sowohl die Genehmigung 

durch den zuständigen Schulleiter als auch durch den Geschäftsführer der 

Organisation der Straffälligenhilfe vor. Nach einer Phase der Theoriearbeit 

begann Anfang Herbst 2014 die Planung und Vorbereitung der Interviews. 

Bei der zeitlichen Planung wurde darauf geachtet, dass das Interview mit 

der Mitarbeiterin der Straffälligenhilfe im Anschluss an die Interviews mit 

den Auszubildenden stattfinden, um die Aussagen und Meinungen der 

Auszubildenden mit einfließen zu lassen, die dann Vergleiche mit anderen 

Straffälligen, die nicht ins Sampling kamen, zu ermöglichen. Nach der 

Vorstellung von WITZEL sind für die Durchführung problemzentrierter Inter-

views vier Instrumente nötig. Dazu gehört zum einen ein Kurzfragebogen, 

der vor Beginn des eigentlichen Interviews Sozialdaten abfragt. Ein weite-

rer Bestandteil ist der Leitfaden, der zur Orientierung dient und keinen der 

wesentlichen Punkte vergessen lässt. Die Interviews sollen mittels techni-

                                            
144 Vgl. Anhang 5: Interview B1 mit Patrick, Z. 495–496, Anhang 6: Interview B2 mit Mali-

que, Z. 486–489, Anhang 7: Interview B3 mit Mert, Z. 490–492, Anhang 8: Interview B4 
mit Kadir, Z. 630-633. 

145 Der Zugang zur Interviewpartnerin ergab sich über eine Anfrage bei einer Organisati-
on der freien Straffälligenhilfe in Stuttgart. 

146 Vgl. Przyborski/Wohlrab-Sahr (2009), S. 182. 
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schen Geräts147 aufgezeichnet und transkribiert werden. Im Anschluss an 

das Interview soll ein Postskriptum mit Auffälligkeiten und ersten Interpre-

tationsideen erstellt werden.148 Diesen Anforderungen wurde bei den In-

terviews mit den Auszubildenden Rechnung getragen. Allerdings wurde 

der Kurzfragebogen nicht zu Beginn der Interviews abgehandelt, sondern 

am Ende. Dieses Vorgehen wurde als sinnvoll erachtet, da vor allem Da-

ten zur Inhaftierung und den begangenen Straftaten abgefragt wurden, die 

das Interview möglicherweise zu Beginn in eine falsche Richtung gelenkt 

hätten. Die Erstellung des Leitfadens erfolgte zunächst in Anlehnung an 

den Leitfaden aus der Studie von STELLY UND THOMAS149. Dies erschien 

zweckmäßig, da sich diese Studie mit einer ähnlichen Fragestellung be-

schäftigt und ebenfalls auf die Lebenslauftheorie von LAUB UND SAMPSON 

zurückgreift (vgl. Kap. 3.3). Der Leitfaden beginnt mit einem „Warm-Up“150, 

das zum einen dem Forscher die Möglichkeit bietet, sein Forschungsvor-

haben zu erklären, und zum anderem dazu dient, das notwendige Ver-

trauen zu schaffen.151 Dies wurde auch hier als bedeutsam angesehen, 

denn auch wenn bereits eine Bindung zwischen Interviewerin und Befrag-

tem besteht, bedient diese normalerweise eine andere Ebene. Die Bezie-

hung zwischen Lehrerin und Schüler ist geprägt von Über- und Unterord-

nung und von Abhängigkeiten. Daher war ein zentraler Punkt, dass die 

notwendige Rollenänderung thematisiert wurde und auch keine Verurtei-

lung für die berichteten Taten etc. erfolgte. Auch die Zusicherung der Ver-

traulichkeit, die auch durch die spätere Anonymisierung gewährleistet 

wurde, konnte nochmals angesprochen werden. Die Einleitung abschlie-

ßend konnten die Auszubildenden noch unklare Fragen stellen und einen 

Namen aussuchen, der zur Anonymisierung verwendet werden sollte (vgl. 

dazu Kap. 5.5). Auch der Aufbau des Leitfadens orientierte sich zunächst 

am Beispiel von STELLY UND THOMAS. Es wurden chronologisch geordnete 

Themenblöcke erstellt, um das Leben der Befragten abzubilden und zu 
                                            
147 Hierzu wurde ein Olympus DS-30 digitaler Sprachrecorder verwendet sowie das Pro-

gramm Olympus DSS Player.  
148 Vgl. Witzel (2000), Absatz 5ff. 
149 Vgl. Stelly/Thomas (2004), S. 275ff. 
150 Im Fragebogen ist dies als Fließtext dargestellt, wurde aber im Forschungsprozess frei 

formuliert, um den Fähigkeiten und Bedenken der jungen Männer gerecht werden zu 
können. 

151 Vgl. Witzel (2000), Absatz 11. 
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beleuchten. Begonnen werden sollte mit der Zeit nach der Entlassung aus 

der Haft, um dann später auf die Kindheit, die Haftzeit und die Berufsaus-

bildung einzugehen. Die Untergliederung in vier Bereiche (vgl. Anhang 3) 

ist entsprechend den theoretischen Vorüberlegungen sinnvoll, denn jeder 

Lebensabschnitt hat seine individuelle Bedeutung. Bei der Erstellung des 

Fragebogens wurde auf Übersichtlichkeit geachtet und entsprechend den 

Kommunikationsstrategien von WITZEL wurden nur wenige Fragestellun-

gen ausformuliert. Hierbei handelt es sich um die einleitenden Fragen in 

den jeweiligen Lebensabschnitt, womit der Problemkreis eingegrenzt und 

der Befragte zum Erzählen angeregt werden sollte.152 Zu jedem Zeitfens-

ter wurden Themenbereiche vorgefasst, zu denen der Befragte aus eige-

nem Antrieb etwas beitragen konnte und die auch durch die theoretischen 

Vorüberlegungen an Bedeutung gewonnen haben. Diese Themen, wie 

z.B. Familie, Schule etc., wurden im Anschluss an die narrative Phase 

entweder angesprochen, wenn sie nicht thematisiert wurden oder mög-

licherweise zum besseren Verständnis der Thematik nachgearbeitet. Zu-

dem wurde nach jedem Frageblock, der eine zeitliche Dimension des Le-

bens umfasst, ein Zeitstrahl hinzugefügt, um während der Interviews 

Notizen machen und Unklarheiten beseitigen zu können.153 Anschließend 

an jeden Fragekomplex wurden Reflexionsfragen (Ad-hoc-Fragen) zu dem 

Lebensabschnitt gestellt, die bereits vorformuliert waren, aber nicht zwin-

gend in dem Wortlaut gestellt werden mussten. Vielmehr diente dieses 

Vorgehen der Vergleichbarkeit der Antworten unter den Befragten. Die Ad-

hoc-Fragen finden sich auch abschließend wieder. Hier wurde Wert auf 

Veränderungsprozesse, Zukunftswünsche und Beurteilung der for-

schungsleitenden Frage gelegt.154 Das erste Interview wurde in einem aus 

heutiger Sicht recht engen Zeitfenster durchgeführt. Dieses Interview war 

zwar nicht als Pretest geplant, machte aber die Überarbeitung des Leitfa-

dens und die organisatorischen Anpassung der Interviews nötig.155 Das 

Interview war auch für den betroffenen Auszubildenden unbefriedigend, 

was er in einem späteren Gespräch äußerte. Daher wurde gemeinsam 

                                            
152 Vgl. Witzel (2000), Absatz 13. 
153 Vgl. Witzel (1989), S. 246ff. 
154 Vgl. Witzel (2000), Absatz 15. 
155 Vgl. Gläser/Laudel (2010), S. 107 und 150f. 
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beschlossen, das Interview nochmals zu wiederholen unter den geänder-

ten Bedingungen. Sicherlich ist dieses Vorgehen als nicht unproblema-

tisch zu beurteilen, da sich die Forscherin dessen aber bewusst war und 

ein Abgleich mit den ersten Antworten möglich war, wurde dies als förder-

lich bewertet. Als Konsequenzen für den Leitfaden ergab sich eine Verän-

derung in der zeitlichen Strukturierung (vgl. Anhang 3). Bei allen folgenden 

Interviews wurde nun mit der Kindheit begonnen, was auch den Erzähl-

fluss verbesserte. Auch wurde die Möglichkeit zu einer erneuten Intervie-

werschulung genutzt.156 Vor allem bei den Fachlageristen wurde Wert da-

rauf gelegt, dass die Befragung, wenn möglich, während ihrer Arbeitszeit 

im Ausbildungsbetrieb stattfindet. Dies erschien nötig, da die Interviewsi-

tuation in der Schule zu sehr an die ursprüngliche Rollenverteilung erin-

nert. Nur bei einem Auszubildenden war dies aufgrund hoher Fehlzeiten 

nicht möglich. Hier fand sich ein Termin nachmittags nach dem Unterricht. 

Bei den Auszubildenden aus dem Bereich der Lagerlogistik wurden Ter-

mine nach dem Nachtmittagsunterricht vereinbart, was zur Folge hatte, 

dass Interviewerin und Interviewter teilweise unkonzentrierter waren. Dies 

zeigte sich darin, dass bei einem Interview (B5–Johnny, vgl. Fehler! Ver-

weisquelle konnte nicht gefunden werden.) erst nach 20 Minuten be-

merkt wurde, dass das Aufnahmegerät gestoppt hatte. Die abschließen-

den Reflexionsfragen konnten nach einem Batteriewechsel noch 

aufgenommen werden. Im Anschluss an das Interview wurde von der For-

scherin ein Gedächtnisprotokoll angefertigt, das die wesentlichen Inhalte 

des Interviews enthält.157. Nach einer erneuten Reflexion wurde klar, dass 

nicht eindeutig zwischen Wissen aus dem Interview und bereits vorhande-

nem Wissen aufgrund der beruflichen Beziehung unterschieden werden 

konnte. Nach der Transkription zeigte sich zudem, dass das vorhandene 

Interview zu wenige relevante Informationen liefert, so dass am Ende da-

rauf verzichtet wurde. Im Anschluss an die Interviews mit den Auszubil-

denden fand ein Nachgespräch statt, um nochmals zu klären, dass das 

Lehrer-Schüler-Verhältnis durch das Gesagte nicht belastet wird. Der 

Plan, das Interview mit der Mitarbeiterin der Straffälligenhilfe als Letztes 

                                            
156 Vgl. Kruse (2014), S. 219ff sowie Gläser/Laudel (2010), S. 172ff. 
157 Vgl. Gläser/Laudel (2010), S. 157. 
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zu führen, scheiterte daran, dass Interviews verschoben werden mussten 

und der Termin bereits im Sommer fest vereinbart war. Der Leitfaden (vgl. 

Anhang 4) orientierte sich thematisch am Fragebogen der Auszubilden-

den. Dem „Warm-Up“ kam eine größere Bedeutung zu, da lediglich ein 

kurzer Kontakt dem Interview vorausging. Auch hier wurde nach einem 

kurzen informellen Gespräch das Thema der Arbeit und die Vorgehens-

weise erläutert sowie die Anonymität zugesichert. Zunächst wurden der 

berufliche Werdegang und die aktuelle berufliche Einbindung thematisiert. 

Anschließend wurden die Ursachen von (Jugend-)Kriminalität, der Weg 

aus der kriminellen Laufbahn und die Bedeutung der Berufsausbildung 

aus Expertensicht angesprochen. Bei Bedarf wurde allgemein und spezi-

fisch sondiert.158 Das Interview fand in den Geschäftsräumen der Straffäl-

ligenhilfe statt. Im Interview zeigten sich keine Probleme. Da das Nachge-

spräch noch weitere wesentliche Aspekte zum Thema behandelte, wurde 

das Aufnahmegerät nicht abgestellt und somit kein spezielles Postskrip-

tum angefertigt. 

5.5 Transkription und Anonymisierung 

Bevor die auf Tonband aufgenommenen Interviews ausgewertet werden 

konnten, mussten sie dafür nutzbar gemacht werden. Dies erfolgte durch 

Transkription, d.h. „das Übertragen einer Audio- oder Videoaufnahme in eine schriftli-

che Form.“159 Als problematisch dabei erweist sich, dass bei jedem Schritt 

der Verarbeitung Informationen verloren gehen. Das Ziel, eine lebendige 

Gesprächseinheit in statischer Art und Weise zu erfassen, kann aufgrund 

der unterschiedlichen Dynamiken nur unzureichend gelingen, denn Ges-

ten, Mimik und andere situative Faktoren sind nur schwer aufzunehmen 

und detailgetreu abzubilden.160 Zudem konstruiert sich jeder Hören-

de/Transkribierende seine eigene Realität und somit ist das Transkript 

keine objektive Wiedergabe des Gesprächs.161 Den daraus resultierenden 

                                            
158 Vgl. Witzel (1989), S. 245ff und Witzel (2000), Absatz 14ff. 
159 Dresing/Pehl (2013), S. 17. 
160 Vgl. Dresing/Pehl (2013), S. 17. 
161 Vgl. Kruse (2014), S. 354f. 
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Informationsverlust zeigen KOWAL UND O`CONNELL anschaulich in folgender 

Darstellung162: 

 

Abb. 6: Transkripte als Tertiärdaten 

Daher erschien es notwendig, den Informationsverlust so gering als mög-

lich zu halten. Dies konnte gelingen, indem Transkriptionsregeln definiert 

wurden, die den Anforderungen des Auswertungsprozesses Rechnung 

tragen.163 Da in der vorliegenden Arbeit in erster Linie der inhaltliche As-

pekt im Fokus steht, sollte dies im Regelwerk Beachtung finden. Das be-

deutet, dass nicht jede Sprechpause oder jedes „ähm“ des Befragten 

transkribiert wurde. Dies geschah nur, wenn ihm eine besondere sinnver-

ändernde Bedeutung zukam.164 Auch die einfache Lesbarkeit des Tran-

skripts sollte berücksichtigt werden. Daher erfolgte eine leichte Glättung 

der Sprache. Dialekte, hier das Schwäbische, wurden an das Schriftdeut-

sche angenähert, Satzbau- und Grammatikfehler wurden allerdings beibe-

halten.165 Die verwendeten Transkriptionsregeln sind im Anhang 1: Tran-

skriptionsregeln fixiert.166 Um Rückschlüsse auf die befragten Personen zu 

vermeiden, mussten die Daten verfremdet werden.167 Die Anonymisierung 

erfolgte in zwei Schritten. Da von den Auszubildenden jeweils ein eigener 

Codename zur Anonymisierung angegeben wurde, konnte dieser bereits 

bei der Transkription verwendet werden. In vier der fünf Interviews mit den 

Auszubildenden passte der gewählte Namen in den Kulturbereich des Be-

                                            
162 Vgl. Kowal/O´Connell (2013), S. 440, zur grafische Darstellung vgl. Fuß/Karbach 

(2014), S. 25. 
163 Vgl. Kuckartz (2012), S. 135f. 
164 Vgl. Gläser/Laudel (2010), S. 193f. Dies geschah in dem Bewusstsein, dass möglich-

erweise eine Vorinterpretation stattfindet. Abgemildert wurde dieser Effekt jedoch 
dadurch, dass exakte Regeln definiert wurden, die für jedes Interview und dessen Tran-
skription gleichermaßen galten. Zudem sollte an dieser Stelle noch keine Wertung an 
sich stattfinden, sondern nur die Auswahl dessen, was transkribiert wurde. 

165 Vgl. Fuß/Karbach (2014), S. 38f auch Kuckartz (2012), S. 135f. 
166 Anhaltspunkte dafür liefern die Arbeiten von Kuckartz (2012), S. 136f, Fuß/Karbach 

(2014), S. 38ff sowie Dresing/Pehl (2013), S. 21ff.  
167 Vgl. Fuß/Karbach (2012), S. 95ff. 
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fragten.168 Der nicht passende Name (deutscher Name bei vorhandenem 

Migrationshintergrund) wurde angepasst, um die spätere Auswertung zu 

erleichtern und den Sinnzusammenhang beizubehalten. Ein weiterer 

Codename wurde auch ersetzt, da es sich nach Auskunft des Auszubil-

denden, um seinen in der Szene bekannten Namen handelt, unter dem er 

die Straftaten verübt hatte. In einem weiteren Durchgang wurden dann alle 

erkennungsrelevanten Daten, wie Geburtsorte, Namen von Freunden, 

Wohnorte und kalendarische Daten etc. anonymisiert. Das geschah auch 

durch die Verwendung von Codenamen, wie für den Befragten selbst so-

wie Umschreibungen für Orte.169 Generell wurde darauf geachtet, den 

Sinnzusammenhang durch die Anonymisierung nicht zu verfremden, 

weswegen Erklärungen und Umschreibungen verwendet wurden.170 

5.6 Auswertung und Analyse 

Um die aufgeworfenen Fragen (vgl. Kap. 5.1) angemessen beantworten 

zu können, musste ein passendes Auswertungsinstrument gefunden wer-

den. WITZEL schlägt für die Auswertung der problemzentrierten Interviews 

eine Fallanalyse vor. Dazu zählt die Rekonstruktion der Vorinterpretation 

im Interview, die Falldarstellung, die biographische Chronologie, ein Dos-

sier mit Kommentaren zum Fall und die Entwicklung spezifischer zentraler 

Themen, um schließlich in einer Typologie zu enden.171 Dieses Vorgehen 

erschien für die Aufgabenstellung und den Rahmen dieser Arbeit zu um-

fangreich und nicht zielführend. Dennoch wurde, in Anlehnung daran, eine 

kurze Falldarstellung mit den wesentlichen Merkmalen des kriminellen Le-

benslaufs für jeden Auszubildenden der eigentlichen Auswertung voran-

gestellt. Diese dient dazu, den Auswertungs- und Interpretationsprozess 

zu erleichtern.172 Im Weiteren wird dem Vorschlag von LAMNEK gefolgt, der 

vorsieht, nach der Transkription eine Einzelanalyse der Interviews vorzu-

nehmen, daran eine generalisierende Analyse über alle Interviews hinweg 

anzuschließen und mit einer abschließenden Kontrollphase zu enden, um 

                                            
168 Vgl. Bohnsack (2014), S. 255. 
169 Vgl. Kuckartz (2012), S. 140.  
170 Vgl. Fuß/Karbach (2012), S. 97. 
171 Vgl. Witzel (1996), S. 58ff. 
172 Vgl. Witzel (1996), S. 60f. 
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Fehlinterpretationen zu vermeiden.173 Methodisch wurde in Anlehnung an  

die Inhaltsanalyse von MAYRING gearbeitet. Nicht der Lebenslauf des Ein-

zelnen steht im Mittelpunkt der Untersuchung, sondern vielmehr die Ge-

meinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Probanden in ihren krimi-

nellen Karrieren, der damit verbundenen informellen sozialen Kontrolle 

und schließlich der Bedeutung der Berufsausbildung (vgl. Anhang: Leitfa-

den Auszubildende). Zudem wird ein Vergleich der Ergebnisse zu bereits 

bestehenden Theorien gezogen. MAYRING beschreibt das Ziel der Inhalts-

analyse als „systematische, d.h. regelgeleitete und theoriegeleitete Analyse sprachli-

chen Materials.“174 Regelgeleitet meint, dass alle Analyseschritte einem Ab-

laufmodell folgen und auch im weiteren Vorgehen Regeln festgelegt 

werden müssen. Dies stützt die Nachvollziehbarkeit des Auswertungspro-

zesses. Theoriegeleitet bedeutet, dass der Forscher sein Vorwissen über 

den Forschungsgegenstand in den Untersuchungsprozess einfließen 

lässt.175 Zur Auswertung wurde die inhaltlich strukturierende Inhaltsanaly-

se gewählt. Sie ermöglicht es, das Material entsprechend theoriegeleitet 

entwickelter Kategorien herauszuarbeiten und zusammenzufassen.176 Im 

Folgenden werden die einzelnen Schritte der Inhaltsanalyse kurz vorge-

stellt und dadurch deren Ablauf beschrieben. Der Auswertungsprozess 

beginnt mit der Entscheidung darüber, welches Material in die Auswertung 

einbezogen wird. In diesem Fall, finden, wie bereits zuvor dargelegt nur 

fünf der sechs geführten Interviews177 Eingang in die Auswertung.178 Im 

zweiten Schritt sieht die gewählte Variante vor, dass die inhaltlichen 

Hauptkategorien theoriegeleitet festgelegt werden. Dies geschah anhand 

des zuvor erarbeiteten Leitfadens für die Durchführung der Interviews mit 

den Auszubildenden.179 Auch für die im dritten Schritt erforderliche theo-

riegeleitete Bestimmung der Ausprägungen wurde der Leitfaden ge-

nutzt.180 Auf die geforderten „Formulierungen von Definitionen, Ankerbeispielen und 

                                            
173 Vgl. Lamnek (2010), S. 367f.  
174 Mayring (1989), S. 187. 
175 Vgl. Mayring (2010), S. 50f. 
176 Vgl. Mayring (2010), S. 98. 
177 Zur Auswahl der Interviewpartner siehe Kap. 5.3. 
178 Vgl. Mayring (2010), S. 52 und S. 68. 
179 Vgl. Mayring (2010), S. 98. 
180 Vgl. Mayring (2010), S. 92f. 
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Kodierregeln zu den einzelnen Kategorien“181 im vierten Schritt wurde verzichtet, 

da die Auswertung von der Forscherin alleine vorgenommen wurde und 

aufgrund der geringen Anzahl von Interviews nicht notwendig erschien. 

Das von MAYRING differenzierte Vorgehen der Schritte fünf und sechs 

wurde zusammengefasst. Das Material wurde konsequent entsprechend 

der einzelnen Kategorien durchsucht, um dabei gleich die entsprechenden 

Textstellen herauszunehmen. Für jede Kategorie wurde einen Tabelle an-

gelegt, die alle relevanten Aussagen aller Befragten enthält. Anschließend 

erfolgte eine Überprüfung des Kategoriensystems und eine Ergänzung, 

wo nötig.182 Nach Fertigstellung der einzelnen Tabellen wurden die Text-

stellen paraphrasiert, d.h., sie wurden auf den wesentlichen Inhalt, ohne 

diesen zu verfremden, reduziert.183 Die Zusammenfassung erfolgte in zwei 

Schritten. Zunächst wurden alle Dopplungen gestrichen und dann die ver-

bleibenden Paraphrasen weiter verdichtet.184  

5.7 Gütekriterien nach Steinke 

Da sich die quantitative Forschung an den Gütekriterien Objektivität, Reli-

abilität und Validität orientiert und dadurch mit standardisierten Messver-

fahren und -instrumenten verbunden ist, muss für die qualitative Sozialfor-

schung als Gegenpol Anderes gelten.185 STEINKE hat dazu allgemeine 

Kriterien ausgearbeitet, anhand deren die Güte der Arbeit im Folgenden 

diskutiert wird. Im ersten Punkt wendet sie sich der intersubjektiven Nach-

vollziehbarkeit zu. Dabei geht es eben nicht darum die Untersuchung mit 

dem gleichen Ergebnis wiederholen zu können, sonder viel mehr darum, 

die Vorgehensweise nachvollziehen zu können. Dazu bedarf es der Do-

kumentation des Forschungsprozesses, was in den Kapiteln 2–5 gesche-

hen ist und durch die Dokumente im Anhang konkretisiert wird. Eine Inter-

                                            
181 Mayring (2010), S. 93. 
182 Vgl. Mayring (2010), S. 92f. 
183 Vgl. Mayring (2010), S. 99. 
184 Vgl. Mayring (2010), S. 70f. Gerade dieses strukturierte Vorgehen, das die Inhaltsana-

lyse von MAYRING kennzeichnet, birgt Probleme und kann kritisiert werden. KRUSE weist 
darauf hin, dass diese Art der Analyse nur darauf gerichtet ist, Äußerungen zu erfassen, 
was er mit den Aussagemöglichkeiten der deskriptiven Statistik vergleicht. Die Möglich-
keit, Erklärungen für das Zustandekommen der Äußerungen zu finden, sieht er als nicht 
gegeben (vgl. Kruse (2014), S. 408f. vgl. auch Lamnek (2010), S. 480ff). 

185 Vgl. Steinke (2013), S 322.  
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pretation in Gruppen war im Rahmen dieser Arbeit weder möglich noch 

zulässig, da es sich um den Leistungsnachweis einer einzelnen Person 

handelt. Hingegen wird die Anwendung kodifizierter Verfahren durch die 

Verwendung der systematischen Inhaltsanalyse von MAYRING realisiert. 

Die Indikation des Forschungsprozesses, d.h. ob die gewählten Vorge-

hensweisen dem Gegenstand der Untersuchung angemessen sind, wurde 

bereits im Kap. 5 dargelegt. Die empirische Verankerung zeigt sich darin, 

dass die Ergebnisse aus den erhobenen Daten nachvollziehbar und sys-

tematisch extrahiert werden. Die Untersuchung ist so angelegt, dass so-

wohl die Suche nach Neuem (darunter vor allem die gezielte Betrachtung 

der Ausbildung) als auch die Prüfung bestehender Theorien (bspw. die 

Theorie von SAMPSON UND LAUB) im Fokus steht. Zudem werden aner-

kannte Methoden zur Datenerhebung und Auswertung angewandt. Bei der 

Verschriftlichung werden die Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens 

beachtet. Der Limitation wird insofern Rechnung getragen, als dass nicht 

nur die Positivbeispiele, in Person der erfolgreichen Auszubildenden in die 

Untersuchung Eingang finden. Gerade der Erfahrungsschatz der Mitarbei-

terin der Straffälligenhilfe zeigt auch Negativbeispiele, die gleichermaßen 

bei der Auswertung berücksichtigt werden. Im Rahmen der Kohärenz wird 

im Auswertungs- und Interpretationsprozess die Stimmigkeit der Ergeb-

nisse geprüft und Widerspruch offengelegt. Der vorletzte Punkt betrifft die 

Relevanz der Untersuchung für die praktische Nutzbarkeit der Erkenntnis-

se. Dies ist dadurch gegeben, dass aus den Ergebnissen der Untersu-

chung Anforderungen an die beteiligten Institutionen und Personen abge-

leitet werden, die den Übergang in ein Leben ohne Straftaten vereinfachen 

oder ebnen können. Da die Forscherin schon vor Beginn der Untersu-

chung in engerem Kontakt zu den Befragten stand, musste dieser Punkt 

besonders reflektiert und im Untersuchungsprozess berücksichtigt wer-

den. Im Rahmen der reflektierten Subjektivität wurden nach jedem Inter-

view das eigene Verhalten und das daraus resultierende Verhalten des 

Befragten reflektiert. Insbesondere stand immer die Frage im Raum, ob 

Informationen verborgen blieben, weil die Auszubildenden sich nicht in 

einem schlechten Licht präsentieren wollten. Nach der Reflektion zeigt 

sich aber, dass keine wesentlichen Inhalte verschleiert oder verschönert 
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wurden. Dies zeigt sich auch im Alltagsverhalten der Befragten, das gut zu 

deren Aussagen passt. Scheinbar war wie erwartet, das Vertrauensver-

hältnis zwischen Befragten und Forscherin so groß, dass offen geantwor-

tet wurde und gerade das tragfähige Verhältnis dazu führte, dass die In-

terviews überhaupt möglich wurden. Dies ergab sich auch durch ein 

Nachgespräch mit einem Auszubildenden. Zusammenfassend lässt sich 

feststellen, dass nach den Gütekriterien die vorliegende Arbeit daran ge-

messen werden kann, und bei aller Kritik an den verwendeten Methoden 

ein aufschlussreiches Ergebnis erzielt wurde.186 

                                            
186 Vgl. Steinke (2013), S. 323ff. 
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6 Auswertung und Analyse der Ergebnisse 

6.1 Auswertung der Interviews 

6.1.1 Kurzvorstellung der Interviewpartner 

PATRICK (B1) ist heute 21 Jahre alt. Er macht eine Ausbildung zum Fach-

lageristen im Rahmen einer BaE–Maßnahme.187 Verhaltensauffälligkeiten 

zeigten sich bereits in früher Kindheit: „Ich hab auch Ritalin bekommen, ich war 

schon als Zwei-, Dreijähriger bin ich rumgelaufen und hab schon Leute geschlagen. 

Nachbarkinder, die hab ich alle geschlagen.“188 Das aggressive Verhalten nahm 

nach einem schweren Autounfall im Alter von acht Jahren noch zu.189 Dies 

zeigt sich im Alter von zehn, elf Jahren in häufigen Schlägereien mit zwei, 

etwas jüngeren, Kindern. Mit 14 Jahren bekam er die erste Anzeige, weil 

er aus Frust über seinen Schulausschluss zwei Jungen verprügelt hatte. 

Die Folge davon waren 60 Arbeitsstunden. In den darauf folgenden Jah-

ren gab es häufige Polizeikontakte wegen Körperverletzungen, Diebstahl 

und Trunkenheit. Bis zu seiner Verhaftung kam es zu 19 Anzeigen, die 

weitere Arbeitsstunden nach sich zogen. Zudem resultierte aus den An-

zeigen bereits eine Haftstrafe, die aber in das Strafmaß der letzten Tat mit 

einging.190 Im Alter von 16 Jahren hat Patrick seinen Bruder im Streit mit 

einem Messer schwer verletzt. Nachdem er viereinhalb Monate in Unter-

suchungshaft verbracht hatte, wurde er zu insgesamt drei Jahren Gefäng-

nis verurteilt. Die Entlassung erfolgte nach zwei Jahren, fünf Monaten und 

einem Tag.191 MALIQUE (B2) ist heute 26 Jahre alt und macht ebenfalls ei-

ne Ausbildung zum Fachlageristen im Rahmen einer BaE–Maßnahme.192 

Auch bei ihm zeigten sich schon früh Auffälligkeiten. Im Alter von acht, 

neun Jahren wurde er das erste Mal beim Ladendiebstahl erwischt. Be-

reits vor der Strafmündigkeit mit 14 Jahren bestanden Polizeikontakte. Es 

                                            
187 Vgl. Anhang 28: Berufsausbildung: Weg in die Berufsausbildung. 
188 Anhang 5: Interview B1 mit Patrick, Z. 111–114. 
189 Vgl. Anhang 12: Zeit vor der Inhaftierung: Persönliche Voraussetzungen. 
190 Vgl. Anhang 19: Zeit vor der Inhaftierung: kriminelle Karriere. 
191 Vgl. Anhang 20: Zeit in Haft: Grund, Dauer und Beurteilung der Inhaftierung. 
192 Vgl. Anhang 28: Berufsausbildung: Weg in die Berufsausbildung. 
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lagen bereits Anzeigen wegen Diebstahl von diversen Fortbewegungsmit-

teln wie Fahrrädern oder Rollern vor. Eine Unterbrechung der Straftaten 

gab es im Alter von 13, 14 Jahren, als das Basketballspielen eine wichtige 

Rolle in seinem Leben einnahm. Später setzten sich die Straftaten jedoch 

fort, und zum Diebstahl kamen Hehlerei sowie vor allem der Drogenver-

kauf hinzu. Im Alter von ca. 15 Jahren musste er das erste Mal für zwei 

Wochen in den Jugendarrest, nachdem er zwanzig Arbeitsstunden, zu 

denen er verurteilt wurde, nicht abgeleistet hatte. Im Anschluss daran ver-

diente er sein Geld mit dem Drogenverkauf, was im Alter von 18 Jahren zu 

weiteren vier Wochen Jugendarrest führte.193 Auch danach verkaufte er 

Drogen, was schlussendlich nach mehreren Anzeigen im Alter von 23 Jah-

ren zu einem Jahr Haft führte. Die Entlassung erfolgte bereits nach einem 

halben Jahr.194 MERT (B3) ist heute 24 Jahre alt und macht mittlerweile 

eine Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik außerhalb einer BaE–

Maßnahme.195 Auffälligkeiten zeigten sich bei ihm in der Pubertät, als er 

damit begann sich wöchentlich in der Großgruppe mit anderen zu prügeln. 

Im Alter von 14, 15 Jahren bekam er die erste Anzeige und 120 Arbeits-

stunden, da er mit einem Freund gemeinsam zur Ehrenrettung des Vaters 

des Freundes einen Dritten verprügelte.196 Eine Unterbrechung der Straf-

taten gab es ab dem Alter von ca. 16 Jahren, als er eine Freundin hatte.197 

Sechs Monate nach der Trennung von seiner Freundin, im Alter von 19 

Jahren, kam es gemeinsam mit einem Freund zu einer Schlägerei mit ei-

nem Unbekannten. Nach neun Monaten in Untersuchungshaft lautete das 

Urteil auf versuchten Totschlag und hatte eine Haftstrafe von drei Jahren 

und sechs Monaten zur Folge. Zur Entlassung kam es nach zwei Jahren 

und zwei Monaten.198 KADIR (B4) ist heute 23 Jahre alt und macht eine 

Ausbildung zum Fachlageristen im Rahmen einer BaE–Maßnahme.199 

Seine ersten Straftaten beging er im Alter von 13 Jahren, indem er Ziga-

retten klaute und diese verkaufte. Daran schließt sich der Verkauf von 

                                            
193 Vgl. Anhang 19: Zeit vor der Inhaftierung: kriminelle Karriere. 
194 Vgl. Anhang 20: Zeit in Haft: Grund, Dauer, Beurteilung der Inhaftierung. 
195 Vgl. Anhang 28: Berufsausbildung: Weg in die Berufsausbildung. 
196 Vgl. Anhang 19: Zeit vor der Inhaftierung: kriminelle Karriere. 
197 Vgl. Anhang 17: Zeit vor der Inhaftierung: Beziehungen. 
198 Vgl. Anhang 20: Zeit in Haft: Grund, Dauer, Beurteilung der Inhaftierung. 
199 Vgl. Anhang 28: Berufsausbildung: Weg in die Berufsausbildung. 
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Drogen an, wegen dem er auch im Alter von 13 Jahren zum ersten Mal in 

Kontakt mit der Polizei kam. Mit 14, 15 Jahren fällt er der Polizei wegen 

starkem Drogenkonsum erneut auf. Er stellte den Konsum danach ein. Bis 

er 17 ist, verdient er allerdings sein Geld mit dem Verkauf von Gras. Da-

nach geht er auf Koks über, da er hier nach eigener Aussage eine höhere 

Gewinnspanne verwirklichen konnte. Mit 17 Jahren begeht er mehrere 

Überfälle auf eine Spielhalle, Tankstellen, Toto Lotto-Annahmestellen und 

einen Sexshop. Bei dem Überfall auf die Spielhalle wurde er am Tatort 

festgenommen. Nach vier bis fünf Monaten in Untersuchungshaft wurde er 

zu zwei Jahren und drei Monaten wegen schwerem Raub verurteilt. Die 

anderen Überfälle wurden ihm nicht nachgewiesen.200 Während der Haft 

setzten sich die Straftaten fort: „I: Als Sie in [JVA in Baden-Württemberg] waren, 

wie sah denn da Ihr Tagesablauf aus? B4: Arbeiten, Essen, Schlafen. Und Scheiße 

bauen. I: Im Gefängnis? Erzählen Sie mal. B4: mmh (bejahend), mehr gibt es nicht. Ja, 

Leute abgezogen, Leute geschlagen.“201 Die Entlassung kam nach 18 Monaten 

wegen guter Führung. Mit 19 Jahren verließ er das Gefängnis mit dem 

Ziel, noch mehr Geld zu verdienen und noch mehr Straftaten zu bege-

hen.202 Mit Anfang 20 musste er aufgrund der Verletzung seiner Bewäh-

rungsauflage wegen gefährlicher Körperverletzung erneut für 16 Monate in 

Haft.203  

Die MITARBEITERIN DER STRAFFÄLLIGENHILFE (BSH) weist einen beruflichen 

Lebenslauf mit Umwegen auf, indem sie mehr oder weniger zufällig immer 

wieder auf Strafgefangene trifft. Letztendlich mündet er in einem Studium 

der Sozialen Arbeit an der dualen Hochschule. Seit 1992 ist sie nun bei 

der Organisation der Straffälligenhilfe beschäftigt. Im Rahmen dieser Tä-

tigkeit ist sie in ein Arbeitsprojekt eingebunden, in dem sie die Sozialarbeit 

übernimmt.204 „Ich mache die Verwaltungsgeschichte, ich mache die Erstgespräche, 

ich mache die Weitervermittlung an Schuldnerberatung, an betreutes Wohnen, an Sucht-

beratung, ich schaue mir Briefe an, wir machen Bewerbungstraining, das heißt, ich 

schreibe Lebensläufe“205 Dazu gehören auch Besuche in Haftanstalten, um die 

                                            
200 Vgl. Anhang 19: Zeit vor der Inhaftierung: kriminelle Karriere. 
201 Anhang 8: Interview B4 mit Kadir, Z. 264–269. 
202 Vgl. Anhang 19: Zeit vor der Inhaftierung: kriminelle Karriere. 
203 Vgl. Anhang 20: Zeit in Haft: Grund, Dauer, Beurteilung der Inhaftierung. 
204 Vgl. Anhang 10: Interview BSH mit Straffälligenhilfe, Z. 4–51. 
205 Anhang 10: Interview BSH mit Straffälligenhilfe, Z. 51–55. 
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Strafgefangenen frühzeitig auf den Übergang in die Freiheit vorzuberei-

ten.206 

6.1.2 Ergebnisse der ausgewerteten Interviews 

6.1.2.1 Zeit vor der Inhaftierung 

Beginnend mit der Kindheit berichten alle befragten Auszubildenden von 

ihren Familien. Drei der vier befragten Auszubildenden beschreiben ihre 

Kindheit ausdrücklich als nicht leicht: Patrick (B1): „Okay, also meine Kindheit 

war nicht so toll.“207, MALIQUE (B2): „Meine Kindheit war nicht einfach und aber auch 

nicht schwer, sag ich mal. Also andere haben es auch schwerer.“208 oder auch MERT 

(B3): „Meine Kindheit war eigentlich für mich nicht so leicht.“209 Auch wenn nicht 

ausdrücklich gesagt, lassen sich auch in den Aussagen von KADIR (B4) 

Belege hierfür finden. PATRICK (B1) wächst in schwierigen Verhältnissen 

auf. Sein Vater ist gewalttätig und seine Mutter Alkoholikerin.210 Dieser 

Umstand führt auch zur Vernachlässigung der Kinder, was folgende Aus-

sage belegt: „Aber, wo ich so zwölf, dreizehn war, da hat meine Mutter auch wieder 

angefangen zu trinken. Da hatte der [Name des Bruders 1] einen Tumor und die hat in 

der Zeit auch wieder angefangen zu trinken. Ist in Kneipe gegangen, mein Bruder hat 

seine Medikamente gebraucht, und bin ich abends so um zehn, elf Uhr bin ich dann in die 

Kneipe gegangen und hab versucht sie zu holen, aber die ist lieber dort geblieben und 

hat weiter gesoffen, da bin halt auch nach Hause gegangen -- und hab ihm glaub die 

Medikamente gegeben, aber ich weiß es selber nicht mehr, ist schon ewig her. -- So lief 

es halt, bis ich ins Gefängnis kam.“211 Als PATRICK (B1) 14 Jahre alt ist macht die 

Mutter einen Entzug, gleichzeitig befindet sich der Vater in Haft und die 

Kinder sind auf sich selbst gestellt, wobei die Schwester in Obhut gegeben 

wurde. Seit der Zeit ist die Mutter schwer krank. Über die Brüder berichtet 

er, dass diese in der Schule ein ähnlich auffälliges Verhalten zeigten.212 

MALIQUE (B2) wächst bis zu seinem 12, 13 Lebensjahr gemeinsam mit 

seinen Eltern und seiner jüngeren Schwester auf. Das Verhältnis be-

                                            
206 Vgl. Anhang 10: Interview BSH mit Straffälligenhilfe, Z. 79–89. 
207 Anhang 5: Interview B1 mit Patrick, Z. 3. 
208 Anhang 6: Interview B2 mit Malique, Z. 12–14. 
209 Anhang 7: Interview B3 mit Mert, Z. 7–8. 
210 Vgl. Anhang 13: Zeit vor der Inhaftierung: Familie. 
211 Anhang 5: Interview B1 mit Patrick, Z. 52–61. 
212 Vgl. Anhang 13: Zeit vor der Inhaftierung: Familie. 
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schreibt er bis dahin als gut. Sein Vater stammt aus Ghana und seine Mut-

ter ist Deutsche. Dieser Umstand wurde von den Großeltern nicht akzep-

tiert, was zu Problemen in der Familie führte.213 „Ja, dadurch geriet vielleicht 

auch vieles außer Kontrolle und dann, sag ich mal, wurde ich nicht so ganz richtig erzo-

gen, wie ich eigentlich hätte sollen“.214 Der Vater wurde gegenüber der Mutter 

gewalttätig. Seine Mutter beschreibt er als zu nett. Sie schreit lediglich, 

und echte Konsequenzen als Erziehungsmaßnahme fehlen. Nach der 

Trennung verschlechtern sich die Verhältnisse. Die Kinder werden zwi-

schen dem Vater und der Mutter hin- und hergereicht. Die Mutter ist seit-

dem psychisch angeschlagen und bekommt Medikamente. Das „Schreien“ 

von früher wird von Gleichgültigkeit abgelöst. Die Folge für MALIQUE (B2) 

war, dass sich die Eltern nicht mehr um ihn kümmerten, sich auch nicht für 

seine Schulbildung interessierten.215 Es zeigten sich im Erziehungsverhal-

ten eher negative Verstärkungen: „Aus dir wird eh nix, mach ruhig so weiter!“, 

praktisch, also noch eher so ein Antreiben anstatt ein Stoppen.“216 Als Konsequenz 

hieraus war MALIQUE (B2) daheim unglücklich. Unterstützungsversuche 

durch das Jugendamt schlugen fehl. Ab dem Alter von 15 Jahren entzog 

er sich der elterlichen Sorge durch Abwesenheit. Auch die Tante kommt 

nicht mehr an ihn ran. MERT (B3) kam als Kind türkischer Einwanderer zur 

Welt. Er hat eine ältere und zwei jüngere Schwestern. Als einziger Sohn 

übernahm er die zweite Vaterrolle und wurde von seinen Eltern angehal-

ten, entsprechend dem traditionellen Familienverständnis, die Schwestern 

außerhalb der Wohnung zu überwachen. Dies führte zur Überforderung 

bei ihm. Die Eltern arbeiten viel, um den Kindern ein gutes Leben bieten 

zu können, was zur Folge hat, dass sie oft erschöpft sind. Daher gelingt es 

ihnen nicht, das abweichende Verhalten des Sohnes zu bemerken und 

wirksam darauf zu reagieren.217 „Die haben, ich denke mal schon, dass sie sich 

gedacht haben, dass ich da was genommen habe. Weil ich habe da auch ab und zu 

zwei/ Ich hatte da auch schon zwei Anfälle daher, wo ich dann nicht mehr reden konnte 

und auf den Boden gefallen bin und dann zusammengebrochen bin und so. da haben sie 

sich schon gedacht: „Okay, mit dem Jungen stimmt was nicht.“ Aber die konnten nie was 

                                            
213 Vgl. Anhang 13: Zeit vor der Inhaftierung: Familie. 
214 Anhang 6: Interview B2 mit Malique, Z. 17–20. 
215 Vgl. Anhang 13: Zeit vor der Inhaftierung: Familie. 
216 Anhang 6: Interview B2 mit Malique, Z. 91–93. 
217 Vgl. Anhang 13: Zeit vor der Inhaftierung: Familie. 
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sagen, ich weiß nicht, die hatten vielleicht Angst, dass ich das verleugne oder abhaue, 

oder so.“218 Bei der Verhandlung seiner Straftat, die zur Verhaftung führte, 

waren seine Eltern für ihn da. Die Mutter wird von seiner Inhaftierung sehr 

mitgenommen. KADIR (B4) wächst bei seinen Eltern zusammen mit seiner 

kleinen Schwester auf. Seine Eltern arbeiten viel, und haben gute Berufe, 

sind dadurch aber tagsüber viel weg. Die türkische Oma passt auf die 

Kinder auf, auch Onkel und Tanten waren vor Ort. Dennoch ist KADIR (B4) 

oft draußen unterwegs.219 Seine Eltern lassen sich regelmäßig von ihm 

über sein Verhalten täuschen: „War halt jeden Tag draußen, meine Eltern wussten 

noch nichts davon, weil Zeugnis habe ich selber gefälscht und alles.“220 „Ich muss so 

sagen, zu Hause war ich ein Engel. Meine Eltern kannten das nicht von mir. Draußen war 

ich ganz anders als zu Hause.“221 Dennoch zeigt sich, dass die Mutter einen 

starken Einfluss auf ihn hat. Durch den Kummer der Mutter über seinen 

Drogenkonsum sieht er zunächst davon ab. Nach der ersten polizeilichen 

Auffälligkeit mit 13 Jahren bekommt die Familie Unterstützung durch das 

Jugendamt. Die Erfahrungen der MITARBEITERIN DER STRAFFÄLLIGENHILFE 

(BSH), dass sich die Eltern straffälliger junger Männer nicht um ihre Kinder 

kümmern können oder wollen, decken sich mit den Berichten der befrag-

ten Auszubildenden. Eng mit der Familie verknüpft sind in diesem Alter die 

Wohnsituation, die Finanzen und möglicherweise vorhandene Schul-

den. PATRICK (B1) lebte bei seinen Eltern bzw. seiner Mutter, mit einer 

kurzen Unterbrechung, in der er, nach der Körperverletzung an zwei Jun-

gen, in einer Wohngruppe untergebracht war. Er wuchs in finanziell 

schwachen Verhältnissen auf.222 Auch MALIQUE (B2) lebte nach der Tren-

nung seiner Eltern in schwierigen Wohnverhältnissen: „dann mussten wir in so 

eine Übergangswohnung umziehen und danach so eine Art Asylantenheim sogar, also so 

richtige Absteige und mein Vater wohnt heute noch dort. Also die haben dann praktisch 

beide dort so einquartiert, meine Mutter und meinen Vater und natürlich uns auch, meine 

Schwester und mich. Ja, da hat es halt geschimmelt in der Wohnung und man war stän-

dig krank und alles.“223 Die Straße, in der die Familie lebte, hatte einen gewis-

sen Ruf, der den Bewohnern einen „Assi“–Stempel aufdrückt. Dies führte 

                                            
218 Anhang 7: Interview B3 mit Mert, Z. 240–247. 
219 Vgl. Anhang 13: Zeit vor der Inhaftierung: Familie. 
220 Anhang 8: Interview B4 mit Kadir, Z. 44–45. 
221 Anhang 8: Interview B4 mit Kadir, Z. 117–119. 
222 Vgl. Anhang 14: Zeit vor der Inhaftierung: Wohnsituation, etc.. 
223 Anhang 6: Interview B2 mit Malique, Z. 28–34. 
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im Weiteren zu emotionalen Verletzungen, zu einer Verschlechterung der 

Bindung an das Zuhause und der Zunahme der Schulunlust. Finanziell 

war die Familie nicht gut gestellt.224 MERT (B3) wohnte zunächst mit seinen 

Eltern und seinen Schwestern in bescheidenen Verhältnissen. „Wir haben 

früher im Asylantenheim gewohnt.“225 Wobei es sich dabei eher um einen Sozi-

albau gehandelt hat. Als er ca. 12 Jahre alt war, konnte die Familie auf-

grund der besseren finanziellen Situation in ein vierstöckiges Eigenheim 

mit Garten umziehen. KADIR (B4) ist in seiner frühen Kindheit oft mit sei-

nen Eltern umgezogen. Ab einem Alter von ca. neun Jahren lebte die 

Großfamilie in einem Einfamilienhaus. Aufgrund der guten Jobs der Eltern 

waren ausreichende finanzielle Mittel vorhanden, mit denen sie auch den 

Sohn versorgten.226 Neben der Familie kommt den Freunden mit zuneh-

mendem Alter Bedeutung zu. PATRICKS (B1) Freunde aus der Jugend und 

Kindheit zeigten nach seinen Aussagen kein kriminelles Verhalten. Getrof-

fen hat man sich in der Großgruppe um „Party“ zu machen. MALIQUE (B2) 

beschreibt seinen damaligen Freundeskreis als Familienersatz. In der Cli-

que treffen junge Menschen aufeinander, die cool sind, auf der Straße 

abhängen, keine Leistungsbereitschaft im legalen Leben zeigen und einen 

Migrationshintergrund haben. Die Freunde sind älter als er selber. Der äl-

tere Bruder eines Freundes mit kriminellem Verhalten hat negativen Ein-

fluss auf die Jüngeren. Auch wird die Clique von der Polizei beobachtet.227 

Nicht–kriminelle Freunde gab es in seinem Umfeld eigentlich nicht. „Da gab 

es auch noch andere, aber mit denen hat man halt irgendwie, da war man nicht auf der 

gleichen Wellenlänge. Also ich sag mal. Die waren vom Finanziellen her und so, waren 

die einfach viel besser dran und, wie wir jetzt und man hat es gemerkt.“228 Eine Aus-

nahme bildet der Freund, der ihn im Alter von 13, 14 zum Basketball 

brachte.229 Auch bei MERT (B3) sind die Freunde ein Ersatz für die Familie. 

Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich gegenseitig unterstützen, 

bedingungslos füreinander einstehen und verlässlich sind. Auch hier ha-

ben die Freunde ältere Geschwister, die bereits kriminelle Erfahrungen 

                                            
224 Vgl. Anhang 14: Zeit vor der Inhaftierung: Wohnsituation, etc.. 
225 Anhang 7: Interview B3 mit Mert, Z. 152–153. 
226 Vgl. Anhang 14: Zeit vor der Inhaftierung: Wohnsituation, etc. 
227 Vgl. Anhang 15: Zeit vor der Inhaftierung: Freunde. 
228 Anhang 6: Interview B2 mit Malique, Z. 99–102. 
229 Vgl. Anhang 19: Zeit vor der Inhaftierung: kriminelle Karriere. 
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haben. Die Clique hält fest zusammen und feiert ihre Erfolge in den 

Schlägereien. Die Gruppe verleiht Stärke und gibt Anerkennung und Be-

stätigung. Freunde außerhalb der Clique gibt es nicht. Nach der Trennung 

von seiner Freundin wandelt sich sein Freundeskreis erneut. KADIR (B4) 

berichtet von seinen Freunden nur, dass sie im Alter von 12, 13 Jahren 

Räuber und Gendarm gespielt haben. Später sind seine Freunde auch 

seine Kunden und belohnen ihn mit Anerkennung und stellen ihn in den 

Mittelpunkt. Die MITARBEITERIN DER STAFFÄLLIGENHILFE (BSH) bestätigt, 

dass Freunde in dieser Phase des Lebens wichtige Bezugspunkte sind, 

dass häufig einem Alphatier gefolgt wird und auch Straftaten häufig in der 

Gruppe begangen werden.230 Eng mit den Freunden hängt in der Jugend-

phase auch das Freizeitverhalten zusammen und damit einhergehend 

der Alkohol- und Drogenkonsum. PATRICKs (B1) Freizeitbeschäftigung 

beschränkte sich auf Alkohol trinken und Schlägereien. Mit dem Alkohol 

begann er im Alter von 12 Jahren und in der Großgruppe wurde jedes 

Wochenende getrunken. Nach eigener Aussage bestand keine Abhängig-

keit. Mit 15 Jahren kam dann gelegentlicher Konsum von Marihuana hin-

zu. MALIQUE (B2) und seine Freunde verbrachten ihre Freizeit gemeinsam 

draußen auf der Straße. Mit 13, 14 rückt dann für ein Jahr das Basketball-

spielen in den Mittelpunkt. Das trifft auch für die Zeit nach dem Jugendar-

rest mit 18 zu. Nach eigener Aussage schmeckte ihm der Alkohol nicht, 

wurde aber am Wochenende trotzdem im Freundeskreis konsumiert. Der 

Drogenkonsum hatte schließlich größere Bedeutung. Begonnen hat dieser 

mit Marihuana im Alter von 12, 13 Jahren. Zunächst bediente er sich an 

den Vorräten des älteren Bruders eines Freundes. Mit 14, 15 ist der Dro-

genkonsum sehr hoch. Harte Drogen wurden von ihm aber abgelehnt. Mit 

dem Beginn der Pubertät steigt bei MERT (B3) und seinen Freunden das 

Interesse an Frauen und Drogen. Um den Frauen zu gefallen, wird Männ-

lichkeit und Stärke demonstriert, indem sie sich vor deren Augen prügel-

ten. Alkohol galt als normal und sie konsumierten verschiedene Arten von 

Drogen, wobei sie auf sehr harte Drogen wie Heroin verzichteten. Finan-

ziert wurde der Konsum durch Taschengeld oder auch den Verkauf von 

Drogen. Der Tagesablauf zeigt, dass sich das ganze Leben am Freizeit-

                                            
230 Vgl. Anhang 15: Zeit vor der Inhaftierung: Freunde. 
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spaß, den Freunden, dem Alkohol und den Drogen ausrichtete. Mit 16 

Jahren verändert sich sein Freizeitverhalten durch die Freundin. Nach der 

Trennung stehen wieder Partys, Drogen und Alkohol auf der Tagesord-

nung. KADIR (B4) beschreibt seine Freizeitaktivitäten in frühester Jugend 

mit „Chillen“. Mit 19 verbrachte er dann viel Zeit vor Spielautomaten. Mit 

dem Konsumieren von Alkohol hat er erst mit 19 Jahren begonnen. Der 

Drogenkonsum begann bereits im Alter von 13 Jahren, durch das gemein-

same Kiffen mit seinen Freunden. Mit 14, 15 Jahren war der Konsum sehr 

hoch.231 Danach hat er auf Drängen der Mutter damit aufgehört.232 Mit 17 

Jahren beginnt er Koks zu nehmen.233 Neben den Freunden nehmen auch 

die ersten Beziehungen zum anderen oder gleichen Geschlecht Einfluss. 

PATRICK (B1) und KADIR (B4) erwähnen keine Beziehung in den Jahren vor 

ihrer Verhaftung. MALIQUE (B2) nennt nur kurze Beziehungen von ein bis 

zwei Monaten. MERT (B3) hingegen berichtet von seiner ersten ernsthaften 

Beziehung zu seiner Freundin, die er mit 16 Jahren kennenlernte.234 Es 

bezeichnet sie als große Stütze, „die mich dann so langsam bisschen immer ver-

ändert hat, die gesagt hat: ‚Hey bitte hör auf mit den Drogen, hör auf mit den ganzen 

Schlägereien, änder dich, lass deine Freunde.‘“235 Sie verbrachten immer mehr 

Zeit zusammen, wodurch sich die Kontakte zum kriminellen Freundeskreis 

verringerten und sowohl die Straftaten als auch der Drogenkonsum ab-

nahmen. Allerdings belastet die fehlende Akzeptanz durch die Eltern der 

Freundin die Beziehung. Schließlich geht Mert fremd, was dann auch zur 

Trennung führte.236 Ein zentraler Bereich auf dem Weg ins Erwachsenen-

leben stellt der Leistungsbereich in Form von Schule, Ausbildung und 

Arbeit dar. Bei allen befragten Auszubildenden zeigten sich bereits in der 

Kindheit oder Jugend schulische Auffälligkeiten. PATRICK (B1) besuchte 

nach der Grundschule, in der er eine Klasse wegen des Unfalls wiederhol-

te, eine Hauptschule. Mit 14 Jahren bekam er dann einen Schulaus-

schluss und wurde auf eine Erziehungsschule geschickt. Dort wurde er 

ebenfalls ausgeschlossen und ging anschließend auf eine Förderschule, 

                                            
231 Vgl. Anhang 16: Zeit vor der Inhaftierung: Freizeitverhalten. 
232 Vgl. Anhang 13: Zeit vor der Inhaftierung: Familie. 
233 Vgl. Anhang 16: Zeit vor der Inhaftierung: Freizeitverhalten. 
234 Vgl. Anhang 17: Zeit vor der Inhaftierung: Beziehungen. 
235 Anhang 7: Interview B3 mit Mert, Z. 76–79. 
236 Vgl. Anhang 17: Zeit vor der Inhaftierung: Beziehungen. 
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von der er mit 15 Jahren ebenfalls ausgeschlossen wurde. Die Zeit bis zur 

Inhaftierung verbrachte er beim IB zur Berufsvorbereitung, mit der Mög-

lichkeit seinen Hauptschulabschluss nachzumachen. Dies gelang ihm je-

doch nicht. Nach eigener Aussage hat er, bis auf wenige Ausnahmen, re-

gelmäßig die Schule besucht. Allerdings hatte ein schulischer Erfolg keine 

Bedeutung für ihn. Hänseleien wegen seiner Herkunft und Hautfarbe und 

sehr strenge Lehrer:237 „ich sag mal, unsere Lehrer waren damals schon noch sehr 

streng, also das waren noch richtig die alten Lehrer, die haben uns mit der Faust, somit 

seinem Finger, hat der uns auf den Kopf gehauen, wenn wir nicht aufgepasst haben“238 

hatten bei MALIQUE (B2) bereits in der Grundschule Schulunlust zur Folge. 

In der Hauptschule zeigt sie sich durch hohe Fehlzeiten und den Abbruch 

in der neunten Klasse. Ab der sechsten oder siebten Klasse zeigte sich 

aufgrund der familiären Probleme und der damit verbundenen Konzentra-

tionsstörung ein starker Leistungsabfall. Den Hauptschulabschluss holt er 

ohne viel zu lernen nach dem Jugendarrest mit 18 Jahre nach, mit einem 

Ergebnis von 3,0. Mehr Leistungsbereitschaft zeigte er hingegen zeitweise 

beim Basketball, was dann aber mit hohem Aufwand betrieben wurde, 

dass es zu Lasten des Schulbesuchs ging. Mit 18, 19 hatte er einen Aus-

bildungsplatz nicht angetreten. Geld verdiente er mit Aushilfsjobs für ein 

paar Monate auf der Baustelle oder in Industriebetrieben als Ungelernter. 

Auch MERT (B3) hatte in der Grundschulzeit mit Ausgrenzung zu kämpfen. 

In der Hauptschule verschaffte es sich über Gewaltanwendungen Res-

pekt. Er wurde auch zum Klassensprecher gewählt. Eine Lehrerin nahm 

sich seiner an, um ihn zu fördern. Dies wusste er aber nicht zu schätzen. 

Geschwänzt hat er nur einzelne Stunden, die nicht den Eltern gemeldet 

wurden. Den Hauptschulabschluss macht er mit 3,4, ohne zu lernen. Da-

ran schloss sich ein Berufsvorbereitungsjahr an, das er mit hohen Fehlzei-

ten und keiner Verbesserung des Hauptschulabschlusses verließ. Die an-

schließenden Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz waren nicht 

erfolgreich. Nach einem Jahr mit Gelegenheitsjobs nahm er an einer Ein-

stiegsqualifizierung teil, von der er wegen hoher Fehlzeiten ausgeschlos-

sen wurde. Daraufhin nahm er wieder verschiedene Aushilfsjobs an. Bei 

KADIR (B4) zeigt sich ein ähnliches Bild. Nach der Grundschule besuchte 

                                            
237 Vgl. Anhang 18: Zeit vor der Inhaftierung: Leistungsbereich. 
238 Anhang 6: Interview B2 mit Malique, Z. 202–205. 
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er die Hauptschule, von der er in der siebten Klasse ausgeschlossen wur-

de. Nach dem Schulwechsel verweigerte er sich ganz. Die Schule war für 

ihn ohne Bedeutung. Nach einem Jahr Nichtstun besuchte er das Berufs-

vorbereitungsjahr, von dem er ebenfalls wegen eines Gewaltdelikts aus-

geschlossen wurde. Im Anschluss daran erfolgte die Berufsvorberei-

tungsmaßnahme beim IB. Die Zusammenarbeit zwischen Schule und 

Eltern verhinderte KADIR (B4). Auch die Erfahrungswerte der 

MITARBEITERIN DER STRAFFÄLLIGENHILFE (BSH) zeigen ein ähnliches Bild für 

junge Straftäter. Viele haben keinen Hauptschulabschluss, und wenn 

doch, dann mit schlechten Noten. Sitzenbleiben und ein unregelmäßiger 

Schulbesuch sind keine Seltenheit. Manche besuchten auch die Förder-

schule.239 Der Kontakt zwischen Eltern und Schule ist meist nicht vorhan-

den: „Da waren überforderte Eltern, da sind Lehrer, die wahrscheinlich auch am Rande 

von irgendwas sind und dann fallen die runter.“240 Auf die Frage, welche Ursa-

chen er für seine Straftaten sehe, fand PATRICK (B1) keine Antwort. 

MALIQUE (B2) gibt diesbezüglich seine Drogengeschäfte an, und dass er 

damit Geld verdienen wollte. Auch die verpasste Basketballkarriere moti-

vierte ihn weiter zu machen. MERT (B3) geht davon aus, dass es daran 

lag, dass er nicht er selbst sein konnte, seine wahren Gefühle vor den 

Freunden verstecken musste und alles in sich rein gefressen hat. KADIR 

(B4) wollte mit seinen Straftaten Geld verdienen.241  

6.1.2.2 Zeit in Haft 

Bezüglich der Gerechtigkeit242 des Urteils und der damit verbundenen 

Inhaftierung ergaben sich folgende Aussagen: Für PATRICK (B1) war das 

Urteil bzw. die Haftstrafe mehr als gerecht. Er hat selbst nach einer hohen 

Strafe verlangt und sieht das Unrecht seiner Tat ein. MALIQUE (B2) dage-

gen hadert mit dem Urteil, da er von seinem Händler verraten wurde und 

dieser straffrei ausgegangen ist. MERT (B3) zeigt sich zu Beginn der U-

Haft noch gewiss, dass er um die Strafe herumkommen wird. Nach dem 

Urteil sieht er zwar ein, dass er eine Strafe verdient hat, empfindet diese in 

                                            
239 Vgl. Anhang 18: Zeit vor der Inhaftierung: Leistungsbereich. 
240 Anhang 10: Interview BSH mit Straffälligenhilfe, Z. 370–372. 
241 Vgl. Anhang 19: Zeit vor der Inhaftierung: kriminelle Karriere. 
242 Zum Grund und der Dauer der Inhaftierung vergleiche Kap. 6.1.1. 



 

59 

Auswertung und Analyse der Ergebnisse 

Anbetracht seiner persönlichen Situation und der verbauten beruflichen 

Zukunftschancen als zu hoch an. KADIR (B4) findet, dass die Inhaftierung 

nötig war243, da er sonst möglicherweise noch tiefer gefallen wäre.244 Bei 

der Betrachtung der sozialen Beziehungen während der Haftzeit spielten 

bei allen Befragten die Eltern, bzw. die Mutter im Besonderen, eine wichti-

ge Rolle. Eine Freundin erwähnt keiner der Befragten. PATRICK (B1) stand 

in gutem Kontakt mit der Familie und erhielt Besuche, wobei die Mutter 

aufgrund der Krankheit nur einmal kommen konnte. Der Kontakt zu den 

Freunden lief postalisch und dabei nur schleppend. Bei den Mithäftlingen 

hält er sich zurück, da er keinen Ärger will.245 Lediglich mit dem Reiniger 

hatte er etwas zu tun: „dann habe ich halt mit dem Reiniger, der das ganze komplette 

Haus, die Wäsche macht für uns Insassen, habe ich mit dem gechillt, Playstation ge-

spielt, Fernsehen geguckt, geraucht.“246 Für MALIQUE (B2) war die Mutter in der 

Zeit wichtig, wobei er sich weniger auf die emotionale Unterstützung als 

vielmehr auf die finanzielle bezieht. Den Freunden außerhalb des Gefäng-

nisses ist er egal, dafür kennt er einige Mithäftlinge, die ihn während der 

Haftzeit in ihren Kreis aufnahmen, bereits von der Zeit vor der Inhaftie-

rung. Auch bei MERT (B3) waren die Eltern eine große Stütze in der Zeit. 

Sie kamen jedes Mal zu Besuch. Außerhalb der Besuchszeiten werden 

Telefonate geführt und Briefe geschrieben. Die Mutter war von besonderer 

Bedeutung, da sie von der Inhaftierung sehr mitgenommen wurde. Den 

Kontakt zu den Freunden beschreibt er als gut. Mit den Mithäftlingen, un-

ter denen sich zwei Freunde von früher befanden, hatte er sich gut ver-

standen, wobei er sich eher von den Mithäftlingen abgrenzte. Auseinan-

dersetzungen gab es selten. Zu den Vollzugsbeamten baute er, im 

Vergleich zu den anderen Befragten, ein gutes Verhältnis auf, da er sich 

davon Vorteile versprach.247 KADIR (B4) gibt für die erste Inhaftierung an, 

dass seine Eltern ihn in Haft besuchen wollten, er es ihnen aber verwei-

gerte: „Ja, ich habe gesagt, ich hab so viel Scheiße gebaut, meine Mutter hat geweint 

                                            
243 Diese Äußerung schließt sich thematisch an die Erzählungen zur ersten Inhaftierung 

an. Inhaltlich passt diese Aussage, bei Betrachtung des Gesamtzusammenhangs, aber 
besser zur zweiten Inhaftierung. 

244 Vgl. Anhang 20: Zeit in Haft: Grund, Dauer, Beurteilung der Inhaftierung.  
245 Vgl. Anhang 21: Zeit in Haft: soziale Beziehungen. 
246 Anhang 5: Interview B1 mit Patrick, Z. 435–438. 
247 Vgl. Anhang 21: Zeit in Haft: soziale Beziehungen. 
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und Dinger, ich will die jetzt nicht noch mehr unter diesem ganzen Gesockse haben, und 

dass sie noch vor mir weint und so, das macht nur den Kopf kaputt.“248 Seine Freunde 

waren in der Zeit selbst in Haft, aber nicht im gleichen Gebäude. Unter 

den Häftlingen gab es ein Kräftemessen und der Respekt vor Eigentum 

und Privatsphäre war nicht vorhanden. Während der zweiten Inhaftierung 

veränderte sich das Verhältnis zu den Mithäftlingen. Es ging zwar immer 

noch darum sich Respekt zu verschaffen und sein Gesicht zu wahren, 

aber „Leute abziehen“ gab es nicht mehr.249 Die Zeit in Haft wurde von 

den Befragten hinsichtlich ihrer Resozialisierung unterschiedlich genutzt. 

PATRICK (B1) lernte einen geregelten Tagesablauf kennen, sich an Regeln 

zu halten und sich sinnvoll in der Freizeit zu beschäftigen. Er machte eine 

Sozialtherapie und arbeitete, nachdem er den Hauptschulabschluss nach-

geholt hatte, in der Schreinerei der JVA. Hinsichtlich seiner Entlassung ist 

keine besondere Entlassungsvorbereitung zu erkennen. Sein Bruder hatte 

ihm schließlich einen Ausbildungsplatz vermittelt. MALIQUE (B2) nahm 

während seines Gefängnisaufenthalts vor allem Sportangebote wahr und 

rauchte zusammen mit seinen Freunden auch legale Kräuter:250 „Zigaretten 

rauchen die und diese, diese legalen Kräuter da, diese Kräutermischungen da, wo man 

aus dem Internet bestellen kann. Ich sage mal Marihuana für Arme, oder so. Und ja, das 

ist halt dort drin ziemlich angesagt gewesen zu der Zeit, als ich drin war.“251 Zudem 

arbeitete er im vollzugseigenen Montagebetrieb. Bezüglich einer anschlie-

ßenden Ausbildung wurden Gespräche mit Sozialarbeitern geführt. Die 

Entlassung erfolgte plötzlich und ohne nennenswerte Vorbereitung. MERT 

(B3) hielt sich in der Haftzeit an alle Regeln und Vorgaben. Er lernte einen 

geregelten Tagesrhythmus kennen. Zudem machte er ein Anti-

Aggressionstraining und nahm an der MPU252-Vorbereitung teil. Er begann 

in der Haft eine Ausbildung, obwohl er wusste, dass er sie aufgrund des 

Entlassungstermins nicht abschließen konnte. Er begründet es damit, 

dass Bildung nun für ihn Sinn machte. Die letzten sechs Monate seiner 

Haftzeit verbrachte er als Freigänger. Er arbeitete bei einem Systemgast-

                                            
248 Anhang 8: Interview B4 mit Kadir, Z. 313–316. 
249 Vgl. Anhang 21: Zeit in Haft: soziale Beziehungen. 
250 Vgl. Anhang 22: Zeit in Haft: Resozialisierung. 
251 Anhang 7: Interview B3 mit Mert, Z. 512–517. 
252 medizinisch-psychologische Untersuchung, ein Verfahren zur Ermittlung der Eignung 

zum Führen von Kraftfahrzeugen. 
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ronomen und gewöhnte sich langsam an das Leben in Freiheit. KADIR (B4) 

machte während seiner ersten Inhaftierung den Schulabschluss nach, weil 

er hierfür mehr Geld erhielt und er sich Vorteile für die Anhörung ausrech-

nete. Danach arbeitete er im Betrieb der JVA, weil dort seine Freunde wa-

ren. Zudem besuchte er verschiedene Resozialisierungskurse. Bei der 

zweiten Inhaftierung absolvierte er eine sechsmonatige Suchttherapie, die 

er auch selber anstrebte. Bei der Entlassung aus der Therapie stand ihm 

ein Bewährungshelfer zur Verfügung, die Arbeitsstelle wurde organisiert 

und ebenso bestand bereits Kontakt zur Drogenberatung.253 

6.1.2.3 Zeit nach der Inhaftierung 

Nach der Haftzeit hatte PATRICK (B1) wenig Kontakt zu den Eltern, wobei 

er die kranke Mutter gelegentlich besuchte. Seine Brüder sind ihm wichtig, 

vor allem der Lieblingsbruder, den er verletzt hatte, ist für ihn ein Vorbild 

und eine wichtige Bezugsperson geworden. MALIQUE (B2) hatte nach der 

Entlassung sofort Kontakt zu seinem Vater und der Schwester aufge-

nommen. Über den weiteren Kontakt sagt er nichts und auch nichts über 

den zur Mutter. MERT (B3) äußert sich während des Interviews nicht expli-

zit über den Kontakt zu seinen Eltern. Bei KADIR (B4) gab es nach der In-

haftierung Klärungsgespräche mit den Eltern. Die Eltern und seine Familie 

stehen für ihn jetzt an erster Stelle. PATRICKS (B1) Freunde sind die glei-

chen wie vor der Inhaftierung, allerdings finden die Treffen heute eher in 

kleineren Gruppen oder als Pärchenabend statt. MALIQUE (B2) und MERT 

(B3) haben mit ihren alten Freunden gebrochen. KADIRS (B4) frühere 

Freunde sind alle im Gefängnis. Heute sind seine Freunde seine ehemali-

gen Kunden, die einen normalen Lebensweg eingeschlagen haben. Nach 

der Haft sind alle Befragten eine enge Beziehung eingegangen. Außer 

bei MERT (B3) halten diese bis heute an. MERT (B3) hatte für geraume Zeit 

die Beziehung zu seiner Ex-Freundin wieder aufgenommen. PATRICK (B1) 

und KADIR (B4) sind zudem beide Väter geworden, wobei PATRICKS (B1) 

Sohn nach wenigen Monaten verstorben ist. Betrachtet man den Kontakt 

zu den aktuellen Arbeitskollegen, so ergibt sich folgendes Bild: PATRICK 

(B1), MALIQUE (B2) und MERT (B3) legen Wert auf den guten und teilweise 

                                            
253 Vgl. Anhang 22: Zeit in Haft: Resozialisierung. 
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auch privaten Kontakt zu den Arbeitskollegen und Klassenkameraden. 

KADIR (B4) hingegen trennt streng zwischen den Welten und lehnt den 

privaten Kontakt ab.254 Neben den sozialen Beziehungen stellen die 

Wohnsituation, die Finanzen und Schulden der Auszubildenden, weite-

re wichtige Aspekte dar. PATRICK (B1) ist direkt nach der Entlassung bei 

seinem zukünftigen Ausbilder eingezogen. Nach vier Monaten zog er zu 

seiner Mutter und relativ kurze Zeit später ist er mit seiner Freundin zu-

sammengezogen. MALIQUE (B2) berichtet über die Zeit direkt nach dem 

Gefängnis nichts zur Wohnsituation. Heute wohnt er zusammen mit seiner 

Freundin in einer anderen Stadt. Dort hat er sich gleich um Arbeit geküm-

mert, um sich diese leisten zu können. MERT (B3) bewohnt im Haus seiner 

Eltern ein eigenes Stockwerk. KADIR (B4) wohnt offiziell bei seinen Eltern, 

wobei er häufig bei seiner Freundin ist. Er arbeitete zunächst in verschie-

denen Jobs, in denen er sich bewährt hat. Finanziell geht es ihm gut, da er 

aus der Zeit seiner Straffälligkeit noch Geld hat. PATRICK (B1) und MERT 

(B3) müssen heute noch die Schulden aufgrund ihrer Straftaten abtragen. 

Die MITARBEITERIN DER STRAFFÄLLIGENHILFE merkt dazu an, dass häufig 

nach der Haftentlassung ein fester Wohnsitzt fehlt.255 Ein weiteres Au-

genmerk wird auf das Freizeitverhalten sowie den Alkohol- und Dro-

genkonsum gelegt. PATRICK (B1) ist in der Zeit nach der Entlassung viel 

Fahrrad gefahren. Heute verbringt er seine Freizeit mit seiner Freundin 

oder im kleinen Freundeskreis. Alkohol wird eher selten getrunken, dafür 

aber mehrmals wöchentlich Marihuana konsumiert. MALIQUE (B2) äußert 

sich nicht zum Freizeitbereich, allerdings beschreibt er, wie der abneh-

mende Drogenkonsum sein Leben verbessert hat. MERT (B3) war nach der 

Entlassung viel unterwegs und auf Partys. Als er wieder mit seiner Freun-

din zusammen war, hat er sich Tiere angeschafft und wieder begonnen 

Fußball zu spielen. Partys wurden seltener. Alkohol trinkt er am Wochen-

ende, manchmal auch zu viel. Zu Drogen äußert er sich nicht. KADIR (B4) 

verbringt seine Freizeit mit Freunden und unauffälligen Freizeitaktivitäten. 

Alkohol trinkt er ab und zu, Drogen spielen eine untergeordnete Rolle.256 

                                            
254 Vgl. Anhang 23: Zeit nach der Haft: soziale Beziehungen. 
255 Vgl. Anhang 24: Zeit nach der Haft: Wohnsituation, Finanzen, etc. 
256 Vgl. Anhang 25: Zeit nach der Haft: Freizeitverhalten. 
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6.1.2.4 Abbruch der kriminellen Karriere 

Alle Befragten haben nach eigener Aussage erkannt, dass sie ihr altes 

Leben so nicht mehr weiterleben wollten.257 PATRICK (B1) beschreibt auf 

die Frage, ob sich im Gefängnis etwas bei ihm verändert hat, Folgendes: 

„B1: Ich bin reifer geworden. I: Können Sie das näher erklären? B1: Ja, ich bin klüger 

geworden, ich bin nicht mehr so, der gleich drauf schlägt, oder, wenn mich jetzt jemand 

beleidigt, das geht hier rein und da raus. Das hat halt früher nicht geklappt. I : Wissen 

Sie, warum sich das verändert hat bei Ihnen? B1: Weil ich aus meinen Fehlern ge-

lernt hab.“258 Den tatsächlichen Auslöser für diese Veränderung, das Ge-

fängnis oder die Tat an seinem Bruder, kann er nicht genau benennen. 

Bei MALIQUE (B2) hat der Haftaufenthalt zu einem wachsenden Bewusst-

sein über verpasste Chancen geführt. Nach der Haftentlassung bestanden 

zunächst Unsicherheiten bezüglich des weiteren Lebenswegs. Dies führte 

ihn schließlich zurück in alte Bahnen. Ausschlaggebend für den Ausstieg 

aus der Kriminalität war eine weitere Anzeige wegen Diebstahls, den er 

wohl nicht einmal selbst begangen hat, gefolgt von einer Verurteilung zu 

weiteren drei Jahren Bewährung.259 „Ja, ich meine die Idee hat man schon ein 

paar Mal gehabt. Aber -- das dann wirklich gemacht, das habe ich dann auch nur, -- weil 

da nochmal was kam.“260 Daran schloss sich die Erkenntnis an, dass sich 

Straftaten nicht lohnen, und das Leben entspannter ist, ohne ständig 

Angst haben zu müssen, erwischt zu werden. Er begriff, dass das alte Le-

ben so keinen Sinn mehr machte, denn jede noch so kleine Straftat würde 

zu einer hohen Strafe führen. Sein Ziel bestand darin, eine Rückkehr in 

die Haft zu vermeiden.261 Auch MERT (B3) wollte verhindern in Zukunft er-

neut inhaftiert zu werden. Für ihn war klar, dass jede weitere Straftat er-

hebliche Konsequenzen nach sich ziehen wird. Vor allem das Leid der 

Eltern hielt ihn dazu an sein Verhalten zu ändern. „Aber man hat immer gese-

hen, immer wenn sie [die Eltern] kommen, dass sie immer älter geworden sind so, dass 

die Zeit, wo ich drinnen war, sie viel schlimmer mitgenommen hat als mich. Da habe ich 

gedacht: „Hey, entweder du änderst dich jetzt für deine Familie oder du stürzt jetzt kom-

                                            
257 Vgl. Anhang 26: Abbruch: Wann und wie hat es klick gemacht?. 
258 Anhang 5: Interview B1 mit Patrick, Z. 482–488. 
259 Vgl. Anhang 26: Abbruch: Wann und wie hat es klick gemacht?. 
260 Anhang 6: Interview B2 mit Malique, Z. 721–723. 
261 Vgl. Anhang 26: Abbruch: Wann und wie hat es klick gemacht?. 
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plett ab.“ Dann habe ich das auch gemacht.“262 Bei KADIR (B4) führte die erste In-

haftierung dazu, noch krimineller zu werden. Erst ein Zwischenfall, als die 

zweite Inhaftierung bereits anstand, brachte die Veränderung.263 „Wir waren 

in einer Wohnung drin und da waren drei Mädels und fünf Freunde von mir und die waren 

alle unterwegs und alle dicht und ich war auch gut unterwegs und dann bin ich in den 

Raum gekommen und dann habe ich gerufen, keiner hat mir zugehört, alle waren in ih-

rem Film, hab dann durch die Gegend geguckt. Dann habe ich mir so gesagt, was 

machst du hier überhaupt. Schau mal alle Leute an und da habe ich mir gedacht, genau 

so bin ich auch. Und am dem gewissen Punkt hat es dann, glaube ich, klick gemacht. Ich 

wollte nicht so, so, mein ganzes Leben lang so sein.“264 Während der zweiten Inhaf-

tierung kam für ihn die Erkenntnis hinzu, dass Geld nicht glücklich macht. 

Die MITARBEITERIN DER STRAFFÄLLIGENHILFE (BSH) beschreibt den Abbruch 

als eine Konsequenz des Frusts über das alte Leben. Es bedarf einer 

Selbsterkenntnis, der dann auch Taten folgen müssen.265 Bei allen Befrag-

ten ist eine Veränderung ihrer Persönlichkeit erkennbar. PATRICK (B1) 

erklärt, er habe mit seiner kriminellen Vergangenheit abgeschlossen. Er 

beschreibt sich heute als nett, zuverlässig und korrekt im Vergleich zu 

dem „Arschloch“, das er damals war. Heute tut er Dinge, obwohl sie kei-

nen Spaß machen, weil sie einem übergeordneten Ziel dienen.266 MALIQUE 

(B2) sieht seinen früheren Lebensstil kritisch: „ich war irgendwie auch glücklich, 

aber das war so ein gefälschtes Glück, so ein getäuschtes Glück, man hat sich das sel-

ber gemacht. Man hat sich so zugekifft, dass man es selber nicht mehr gecheckt hat“.267 

Er beschreibt, dass er heute auch in einem normalen Leben glücklich sein 

kann. Den Spaß von früher sieht er heute als verlorene Zeit an. MERT (B3) 

beschreibt, dass er früher wie ein „einsamer Wolf“ war, der sich hinter 

Drogen und Alkohol versteckt hat. Heute sieht er sich als Wolf, der im Le-

ben steht und es genießt. Er ist sich selbst heute wichtiger als seine 

Freunde. Er bewältigt Krisen und verfolgt seine Ziele, wobei er sich von 

der Zukunft nicht zu viel erhofft, um nicht enttäuscht zu werden. Heute ist 

Arbeit ein wichtiger Teil seines Lebens. Mit seiner Tat hat er abgeschlos-

sen, nachdem er sich mehrfach beim Geschädigten entschuldigt hat. 

                                            
262 Anhang 7: Interview B3 mit Mert, Z. 103–107. 
263 Vgl. Anhang 26: Abbruch: Wann und wie hat es klick gemacht?. 
264 Anhang 8: Interview B4 mit Kadir, Z. 427–436. 
265 Vgl. Anhang 26: Abbruch: Wann und wie hat es klick gemacht?. 
266 Vgl. Anhang 27: Abbruch: Veränderung der Persönlichkeit. 
267 Anhang 6: Interview B2 mit Malique, Z. 1026–1032. 
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KADIR (B4) beschreibt sein altes Leben wie einen Rausch. Er stand immer 

im Mittelpunkt und es war wichtig Geld zu haben. Heute übernimmt er 

Verantwortung für andere. Seine Familie, seine Freundin, sein Sohn und 

die Ausbildung sind ihm mehr wert als Geld. Anerkennung findet er bei für 

ihn wichtigen Personen. Er schämt sich für seine Taten, will aber nach 

vorne schauen. Er sieht sein Leben positiv und ist stolz darauf, was er bis 

jetzt alles geschafft hat.268 

6.1.2.5 Berufsausbildung 

Patrick (B1) ist es als einzigem gelungen auf direktem Weg, über Bezie-

hungen seines Bruders, eine Berufsausbildung zu bekommen. Als er 

diese nach drei Monaten wieder verloren hatte, machte er beim IB ver-

schiedene Praktika, die ihm den Lagerbereich näher brachten. Das Job-

center vermittelte ihm eine Ausbildung zum Fachlageristen im Rahmen 

einer BaE–Maßnahme. MALIQUE (B2) bekam die Auflage eine Ausbildung 

zu machen und wurde ebenfalls durch das Jobcenter in eine BaE–

Maßnahme, eine Ausbildung zum Fachlageristen, vermittelt. MERT (B3) 

kümmerte sich sofort nach der Entlassung um eine Ausbildung. Auch hier 

vermittelte das Jobcenter die BaE–Maßnahme als Fachlagerist. Aufgrund 

guter Leistungen schaffte er nach eineinhalb Jahren sowohl den Übergang 

in eine reguläre Ausbildung als auch den Berufswechsel zur Fachkraft für 

Lagerlogistik. KADIR (B4) bemühte sich zunächst selbst zusammen mit 

dem Bewährungshelfer erfolglos um eine Ausbildung. Dann vermittelte 

auch hier das Jobcenter eine BaE–Maßnahme zum Fachlageristen. Die 

Aussagen der MITARBEITERIN DER STRAFFÄLLIGENHILFE (BSH) zeichnen ein 

ähnliches Bild. Auf dem ersten Arbeitsmarkt bestehen kaum Chancen, 

wenn Lücken im Lebenslauf vorhanden sind. Eine Möglichkeit um in eine 

Ausbildung zu kommen, sind Praktika, um sich zu beweisen. Auch der 

Weg über das Projekt zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt durch 

die Straffälligenhilfe stellt für Menschen mit fehlender Ausbildungsreife 

eine Möglichkeit dar. Und gerade für jüngere Straffällige (unter 25 Jahren) 

sind die BaE–Maßnahmen oder ähnliche Angebote gegeben. In Frage 

                                            
268 Vgl. Anhang 27: Abbruch: Veränderung der Persönlichkeit. 
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kommende Berufe sind solche mit relativ geringen Anforderungen.269 Ne-

ben dem Jobcenter und den Trägern der BaE–Maßnahme finden sich für 

die betreffende Klientel noch weitere institutionelle Unterstützungsan-

gebote. Dazu gehören Sozialarbeiter und Bewährungshelfer oder auch 

die Organisationen der freien Straffälligenhilfe. Die Träger der BaE–

Maßnahmen unterstützen ihre Auszubildenden hinsichtlich der Bewerbun-

gen bei den Kooperationsbetrieben, bieten Nachhilfe und sorgen dafür, 

dass die Berichtshefte geführt werden.270 MALIQUE (B2) war zunächst un-

sicher bezüglich des Aufgabengebiets des Trägers: „Also ich habe gedacht, 

das wäre so ein Anlaufstelle für Drogensüchtige und so.“271 Er zeigt sich heute aber 

zufrieden mit der Unterstützung. Zu schätzen weiß er, dass Rücksicht auf 

die Besonderheiten der Klientel genommen wird. Auch MERT (B3) hat die 

Erfahrung gemacht, dass ihm geholfen wurde, wenn es nötig war. Die 

MITARBEITERIN DER STRAFFÄLLIGENHILFE (BSH) merkt noch an, dass es für 

Straffällige unter 25 Jahren beim Jobcenter viele Angebote gibt, diese mit 

zunehmendem Alter allerdings abnehmen. Zu beachten ist auch, dass bei 

Endstrafe keine institutionelle Unterstützung verankert ist.272 Auf die Fra-

ge, welche Probleme im Rahmen einer Ausbildung bei ehemaligen Straf-

gefangenen auftreten können, ließen sich aus ihrem Erfahrungsschatz 

drei Problembereiche herausarbeiten, die in der folgenden Abb. 7 darge-

stellt sind.  

                                            
269 Vgl. Anhang 28: Berufsausbildung: Weg in die Berufsausbildung. 
270 Vgl. Anhang 29: Berufsausbildung: institutionelle Unterstützung. 
271 Anhang 6: Interview B2 mit Malique, Z. 801–802. 
272 Vgl. Anhang 29: Berufsausbildung: institutionelle Unterstützung. 
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Abb. 7: Problembereiche in der Berufsausbildung aus Expertensicht 

Die persönliche Perspektive der Befragten zeigt ein etwas anderes Bild. 

PATRICK (B1) berichtet, dass er die Schule nicht mag. Wie auch KADIR (B4) 

empfindet er die Ausbildung aufgrund der drei Lernorte (Betrieb, Schule, 

privater Bildungsträger) noch anstrengender. Ein weiteres Problem sind 

seine Fehlzeiten, die er aber in Erwartung der Übernahme in einen Betrieb 

auf dem ersten Arbeitsmarkt reduziert hat. Seinen Gefängnisaufenthalt will 

er vor dem zukünftigen Arbeitgeber verschweigen. Für MALIQUE (B2) stell-

te die finanzielle Situation zu Beginn der Ausbildung eine große Hürde 

dar, die auch Mietschulden und den Beinah–Verlust der Wohnung zur 

Folge hatte. Auch er hat Probleme mit der Pünktlichkeit, dazu kommen 

noch Konzentrationsprobleme und mangelnde Motivation zum Lernen. 

Außerdem merkt er an, dass es wichtig ist, dass die Ausbildung zu den 

eigenen Fähigkeiten passt. Bei MERT (B3) verläuft die Ausbildung relativ 

problemlos. Dennoch rauben ihm private Sorgen die berufliche Perspekti-

ve. Schulden, die sich aus seiner Straftat ergeben, werden in Zukunft sein 

Gehalt bis auf das Existenzminimum reduzieren. KADIR (B4) berichtet ne-

ben Konzentrationsproblemen und der fehlenden Möglichkeit daheim zu 
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lernen, dass er als billige Arbeitskraft eingesetzt wird und in seiner Ausbil-

dung nicht viel lernt.273 Dazu kommt noch der geringe Verdienst. Der Um-

gang mit den Kollegen ist für ihn teilweise schwierig, vor allem dann, wenn 

er Anweisungen von Kollegen bekommt, die ihm nicht vorgesetzt sind: 

„wissen Sie, ich habe doch manchmal diesen Knastkopf. Und wenn dann einer sagt, 

wenn einer dann zu laut wird oder mich so kommandieren will, dann kommt dieser, ich 

will das selber nicht, aber dann kommt dieser Dinger, dann werde ich auch laut und dann 

sage ich: „Was willst du?“, und so. Und dann, das ist schon oft vorgekommen jetzt, ob es 

draußen war oder ob es im Betrieb auch.“274 Neben allen Problemen zeigten sich 

während der Ausbildung aber auch stützende Faktoren, die den Auszu-

bildenden halfen. Vor allem die motivationalen Aspekte treten hier in den 

Vordergrund. Alle Befragten gaben an, dass ihnen die Arbeit bzw. der 

Ausbildungsberuf Spaß machen. Zudem ist allen klar geworden, dass die 

Berufsausbildung für das künftige Berufsleben wichtig ist. „B1: Eine abge-

schlossene Ausbildung, das möchte ich damit erreichen und dass ich halt bessere Arbeit 

finde, weil ohne Ausbildung geht gar nichts mehr. Nicht mal mit Ausbildung kriegt man 

eine gescheite Arbeit. Wird man zur Leihfirma geschickt.“275 „B2: Also das ist auch sehr, 

sehr, sehr, sehr wichtig, dass man einfach guckt, dass die Jugendlichen direkt in eine 

Ausbildung reinkommen. Egal wie, aber die müssen da rein einfach. Das sollte sozusa-

gen ein Gesetz sein, weil ohne Ausbildung/ Man steht echt da wie der letzte Trottel.“276 

„B3: weil ich hab, will irgendwann mal was erreichen und, wenn ich mal eine Familie ha-

be, meinen Kindern was bieten, und nicht, dass meine Kinder auch so landen wie ich. 

Und dass ich halt denen auch, dann erzählen kann, was der Vater früher war und was er 

heute ist. Und dass sie die Möglichkeiten auch haben.“277 „B4: Aber wenn man die Aus-

bildung macht und Lust darauf hat und man sieht, man muss noch vierzig Jahre arbeiten 

und Zeitarbeit und so geht nicht. Man muss eine Ausbildung machen, dann ist es schon 

was Gutes. Es ist auf jeden Fall was Gutes.“278 MALIQUE (B2) wird von der Scham 

über sein verpatztes Leben und dem Stolz, endlich einen Ausbildungsplatz 

gefunden zu haben, angetrieben. Auch das positive Arbeitsklima trägt zum 

Erfolg bei. Die Ausbildung steigere zudem sein Selbstwertgefühl. Für 

MERT (B3) hatte die Ausbildung zunächst keine Bedeutung. Erst als er 

bemerkte, dass er gute Noten bekommt und erfolgreich werden kann, mo-

                                            
273 Vgl. Anhang 30: Berufsausbildung: Problembereiche. 
274 Anhang 8: Interview B4 mit Kadir, Z. 652–658. 
275 Anhang 5: Interview B1 mit Patrick, Z. 831–834. 
276 Anhang 6: Interview B2 mit Malique, Z. 1005–1009. 
277 Anhang 7: Interview B3 mit Mert, Z. 942–947. 
278 Anhang 8: Interview B4 mit Kadir, Z. 843–847. 
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tivierte ihn dies und spornte ihn an, seine Ziele zu verfolgen. Dazu kommt 

auch noch die Wertschätzung des Ausbilders. Im weiteren Verlauf der 

Ausbildung ergab sich ein Betriebswechsel, bei dem sich sowohl das Ar-

beitsklima als auch der Anspruch an die Arbeit verschlechterten. Hier hilft 

ihm die Erkenntnis, dass Spaß nicht alles ist, sondern der Abschluss der 

Ausbildung im Vordergrund steht. Die Schule nimmt er als positiven Lern-

ort wahr. Er berichtet zudem, dass in seinem ersten Betrieb seine Vergan-

genheit von seinem Chef und den Kollegen akzeptiert wurde. Diese Erfah-

rung macht auch KADIR (B4) in seinem Betrieb. Zudem fügt er noch an, 

dass der Beruf Fachlagerist sein Wunschberuf ist und die Anforderungen 

gut zu seinen Fähigkeiten passen. Die MITARBEITERIN DER 

STRAFFÄLLIGENHILFE (BSH) führt an, dass Unterstützung die Vorausset-

zung für einen erfolgreichen Ausbildungsverlauf ist, damit sich der Auszu-

bildende auf das Wesentliche konzentrieren kann. Im Weiteren bedarf es 

stabiler Wohnverhältnisse, gesunder sozialer Beziehungen, und möglich-

erweise Therapien zur Suchtbehandlung. Förderlich ist auch ein gutes 

Verhältnis zwischen dem Chef und dem Auszubildendem. Die Erfolgs-

chancen können sich durch Kooperationen der Beteiligten erhöhen. Falls 

es an Ausbildungsreife mangelt, sollte ein Kompetenztraining absolviert 

werden. Auch das äußere Erscheinungsbild sollte gepflegt sein und auf 

gute Umgangsformen Wert gelegt werden.279 Auf die Frage, welche Be-

deutung die Berufsausbildung für sie habe, antworten alle, dass sie 

ihnen den Weg in eine erfolgreiche Zukunft ohne Straftaten ermögliche. 

PATRICK (B1) erhofft sich, durch die Ausbildung später ausreichend Geld 

zu verdienen. Die Arbeit ist für ihn aber auch wichtig, weil sie die Lange-

weile verhindert. Er glaubt aber nicht, dass die Berufsausbildung für jeden 

den Weg aus der Kriminalität darstellt. MALIQUE (B2) kann sich nun positiv 

über seinen Ausbildungsberuf definieren, was sowohl das Selbst- als auch 

das Fremdbild verändert. Er kann endlich die Scham über seine verlorene 

Zeit im Leben überwinden. Er sieht in der Ausbildung die Möglichkeit spä-

ter im Arbeitsleben Fuß zu fassen. MERT (B3) verbindet mit der Berufs-

ausbildung außerdem den Weg ins Erwachsenenleben. Die Ausbildung ist 

für ihn der Weg in eine erfolgreiche Zukunft. Überdies sieht er, dass Geld 

                                            
279 Vgl. Anhang 31: Berufsausbildung: stützende Faktoren. 



 

70 

Auswertung und Analyse der Ergebnisse 

einen anderen Wert bekommt, wenn man es selber verdient.280 KADIR (B4) 

sagt dazu: „I Welche Bedeutung hat denn dieses „ich lerne einen Beruf“ „ich kann 

dann einen Beruf ausüben“ für Ihr Leben? B4 Dass ich mir ein Ziel gesetzt habe und 

es geschafft habe. Dieses Ausbildungssache macht jeder und das ist das Mindeste, was 

man haben muss. Und das habe ich mir gesagt, setzt dir das Ziel und das hat jeder 

schon geschafft und du musst das auch schaffen.“281 Die MITARBEITERIN DER 

STRAFFÄLLIGENHILFE (BSH) formuliert die Bedeutung der Ausbildung diffe-

renzierter, so dass sich drei Bereiche konkretisieren lassen, die in folgen-

der Abb. 8 dargestellt werden.282 

Abb. 8: Bedeutung der Berufsausbildung aus Expertensicht 

Um eine Einordnung der Befragten in den Gesamtzusammenhang 

vornehmen zu können, bedarf es einer Expertenmeinung. Die 

MITARBEITERIN DER STRAFFÄLLIGENHILFE (BSH) sieht die Befragten als 

„Premiumsegment“, denn viele straffällige Jugendliche schaffen die Reso-

zialisierung trotz Unterstützung nicht.283 

6.1.2.6 Zukunft 

Abschließend wurden die Auszubildenden gefragt, welche Pläne sie für 

die eigene Zukunft haben. Insgesamt deuten alle auf eine Zukunft ohne 

Straftaten und ein bürgerliches Leben hin. PATRICK (B1) möchte zudem 

wieder Vater werden und endgültig mit seiner Vergangenheit abschließen. 

MALIQUE (B2) möchte einen guten Job mit angemessenem Gehalt finden, 

                                            
280 Vgl. Anhang 32: Berufsausbildung: Bedeutung der Ausbildung. 
281 Anhang 8: Interview B4 mit Kadir, Z. 786–791. 
282 Vgl. Anhang 32: Berufsausbildung: Bedeutung der Ausbildung. 
283 Vgl. Anhang 33: Berufsausbildung: die Befragten aus Expertensicht. 
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bei dem er Anerkennung für geleistete Arbeit bekommt. Er wünscht sich 

zusammen mit seiner Freundin später ein Kind. Gerne würde er sich zu-

künftig im sozialen Bereich engagieren und möglicherweise als Ansprech-

partner für junge Menschen in schwierigen Situationen zur Verfügung ste-

hen. Eine weitere Idee ist es Spenden für Afrika zu sammeln, weil er 

früher selbst so verschwenderisch mit Geld umgegangen ist. MERT (B3) ist 

es wichtig Anerkennung für seine Arbeitsleistung zu bekommen. Er hat 

Karrierepläne und hofft in Zukunft seine aktuellen Probleme lösen zu kön-

nen. Auch er möchte später eine Familie gründen. KADIR (B4) hat eben-

falls Karrierepläne, vermutet aber, dass sie an mangelnder Motivation 

scheitern könnten. Zusammen mit seinen Eltern will er ein Haus für die 

Familie bauen, daher braucht er einen guten Arbeitsplatz mit guter Bezah-

lung. Die MITARBEITERIN DER STRAFFÄLLIGENHILFE (BSH) gibt zu bedenken, 

dass Zukunftsprognosen auch bei guter Arbeitsleistung und -einstellung 

nicht möglich sind.284 Lediglich MALIQUE (B2) äußert sich mit Vorschlä-

gen, wie er sich zukünftig den Umgang mit Jugendkriminalität vorstellt. 

Er wünscht sich mehr Jugendhäuser, in denen Sozialarbeiter mit einem 

persönlichen Bezug zur Problematik arbeiten.285 Er plädiert für Präventi-

onsarbeit bei Jugendlichen, anstatt Repression: „die Polizei, die sollte auch mal 

besser schauen einfach, wie die vorgeht. Nicht den Jugendlichen irgendwie das Leben 

versauen mit ihren kleinen Straftaten, da immer hinterher sein und sobald der irgendwie 

einen Fehler macht, gleich wieder Arbeitsstunden rein und lieber gucken, dass sowas 

nicht zustande kommt, sozusagen, dass einfach sowas gar nicht erst passiert.“286 Gerne 

sähe er die Einführung eines staatlichen Belohnungssystems bei ange-

passtem Verhalten der Jugendlichen.287 Im Folgenden werden die For-

schungsfragen mit Hilfe der Auswertungsergebnisse und auf Grundlage 

der theoretischen Vorannahmen beantwortet. 

                                            
284 Vgl. Anhang 34: Zukunft: Pläne für die eigene Zukunft. 
285 Vgl. Anhang 35: Zukunft: Vorschläge für den Umgang mit Jugendkriminalität. 
286 Anhang 6: Interview B2 mit Malique, Z. 988–994. 
287 Vgl. Anhang 35: Zukunft: Vorschläge für den Umgang mit Jugendkriminalität. 
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6.2 Analyse der Ergebnisse 

6.2.1 Kriminelle Karrieren: Beginn, Ende und informelle soziale Kontrolle  

Was war für das Entstehen der kriminellen Karriere bei den Befragten ver-

antwortlich? Diese Frage lässt sich nach den eigenen Aussagen der Be-

fragten zu den Ursachen ihrer Strafffälligkeit, wie in Kapitel 6.1.2.1 ge-

zeigt, zunächst nicht einheitlich beantworten. Ein Grund dafür ist 

sicherlich, dass es sich um unterschiedliche Straftaten handelt, hinter de-

nen verschiedene Motive steckten. Aber auch die unterschiedliche Fähig-

keit und Bereitschaft das eigene Handeln zu reflektieren mag dafür ur-

sächlich sein. Begonnen hat die Straffälligkeit bei allen Jugendlichen 

schon bevor sie strafmündig wurden. Zunächst waren es leichtere Delikte, 

die sich mit der Zeit steigerten und bei allen schlussendlich zur Inhaftie-

rung führten. Gründe, die genannt wurden waren: die eigene Unreife, Geld 

verdienen wollen, die wahren Gefühle verstecken zu müssen. Wird zur 

Beantwortung der Frage nach den Gründen für die Straffälligkeit die Theo-

rie von SAMPSON UND LAUB, wie in Kapitel 3.2 dargelegt, herangezogen, so 

zeigt sich, dass bei allen Befragten zu Beginn der Straffälligkeit die infor-

melle soziale Kontrolle durch das Elternhaus geschwächt war. Zum einen 

weil die Eltern sich nicht kümmern konnten, da sie selbst Probleme wie 

Alkoholismus, die eigene Straffälligkeit, psychische Auffälligkeiten oder 

Trennung zu bewältigen hatten. Zum anderen weil sie damit beschäftigt 

waren sich und den Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen. Daher 

wurde viel gearbeitet, was ebenfalls dazu führte, dass sie nicht so sehr für 

die Kinder da sein konnte, wie es möglicherweise nötig gewesen wäre. 

Auch die frühe Wohnsituation der Befragten zeigt ein ähnliches Bild. Die 

Eltern, die sich aufgrund der Wohlstandserhöhung wenig um ihre Kinder 

kümmerten, konnten zumindest zu einem späteren Zeitpunkt gute Wohn-

verhältnisse bieten. Bei den anderen war dies nur eingeschränkt möglich. 

Das gleiche gilt für die finanziellen Möglichkeiten. Interpretiert man dies 

nach SAMPSON UND LAUB, so gibt es keinen direkten Einfluss von Armut 

oder schlechter Wohnverhältnisse auf die Kriminalität des Kindes. Viel-

mehr zeigen sich hier Auswirkungen auf das Verhältnis der Eltern bzw. der 

Mutter zum Kind, was wiederum die informelle soziale Kontrolle schwächt 
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und die Wahrscheinlichkeit von delinquentem Verhalten erhöht. Ein gutes 

Beispiel dafür liefert MALIQUE in seiner Aussage, dass er aufgrund der pre-

kären Wohnverhältnisse nicht mehr heimging und sich somit dem Einfluss 

der Mutter/der Eltern entzog. Entsprechend der Entwicklungslinien im Le-

ben gewinnen dann die Freunde an Bedeutung. MERT und MALIQUE ver-

weisen in ihren Aussagen explizit auf die Bedeutung der Freunde auch 

hinsichtlich der Straftaten. Bei beiden zeigt sich auch, dass die Freunde 

einen Familienersatz darstellen, was möglicherweise dazu führte, dass 

nicht die Normen und Werte der Ursprungsfamilie adaptiert wurden, son-

dern die der bedeutsameren „Ersatzfamilie“. Dies trifft aber nicht auf alle 

Befragten zu. Bei zwei der Auszubildenden zeigen sich eher Alleingänge 

im kriminellen Verhalten. Aber auch bei KADIR wird deutlich, dass er die 

Anerkennung, die er durch seine Drogengeschäfte von den sogenannten 

Freunde bekommt, braucht. Ähnliches zeigt sich auch bei MERT und 

MALIQUE, die aus der Gruppe und den Taten im Gruppenverbund Aner-

kennung und Wertschätzung zogen. Betrachtete man eine weitere wichti-

ge Institution im Kindes- und Jugendalter, die Schule, so zeigt sich bei 

allen Befragten ein ähnliches Bild, das von Schulunlust, Schulausschlüs-

sen und -abbrüchen, Schulversagen und unregelmäßigem Schulbesuch 

gekennzeichnet ist. Alle Aussagen zeigen, dass Schule keine Bedeutung 

für die Jugendlichen hatte. Somit ist auch hier nach SAMPSON UND LAUB 

kein wirksamer Aufbau von informeller sozialer Kontrolle möglich gewe-

sen. Das Problem verstärkt sich noch, indem der Kontakt zwischen Eltern 

und Schule gestört war und Informationen über die Kinder bzw. Jugendli-

chen nur unzureichend ausgetauscht wurden. Auch die EXPERTIN aus dem 

Bereich der STRAFFÄLLIGENHILFE sieht dies häufig in den Lebensläufen 

junger Straftäter. Die Hilfe durch das Jungendamt in drei der vier Fälle 

brachte keine spürbare Unterstützung. Als problematisch zeigte sich auch 

das Freizeitverhalten der Befragten. Hier ist keinerlei Struktur und Sinnhaf-

tigkeit nach allgemeingültigen Maßstäben zu erkennen. Was wiederum zur 

Folge hatte, dass Anerkennung, Spaß und Freude durch eine legale Frei-

zeitbeschäftigung ausblieben. Dass sinnvolle, zeitintensive und Anerken-

nung bringende Freizeitbeschäftigungen von Straftaten abhalten können, 

zeigt das Beispiel MALIQUE. Dieser betrieb in einer Phase seiner frühen 
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Jugend intensiv Sport, war gut darin und sah auch aufgrund der wenig 

verbleibenden Zeit von Straftaten ab. Eine tragende Rolle bei der Suche 

nach den Ursachen für Straffälligkeit kommt sicherlich dem Drogen- und 

Alkoholkonsum zu, der in den Biographien aller Befragten eine wichtige 

Rolle spielte. Tatsächlich waren Drogen und Alkohol in drei der vier Fälle 

mit den Straftaten verbunden. Abschließend kann nicht geklärt werden, 

warum die jungen Männer zu Drogen und Alkohol gegriffen haben bzw. 

warum der Konsum in dem starken Maße zugenommen hat. Fraglich 

bleibt auch, ob es als Folge der prekären familiären Situationen betrachtet 

werden kann oder ob es sich zufällig, aus der jugendlichen Neugier, ent-

wickelt hatte. Nach den Aussagen der Befragten kann geschlossen wer-

den, dass zuerst die fehlende informelle soziale Kontrolle durch das El-

ternhaus und auch der Schule vorlagen. Daraus und in Verbindung mit 

den Freunden, dem unstrukturierten Freizeitverhalten sowie „passenden“ 

Gelegenheiten ergab sich die kriminelle Karriere der Befragten. Schluss-

endlich ging es bei drei von den jungen Männern darum, Anerkennung 

von anderen für sie zu dem Zeitpunkt wichtigen Personen zu bekommen.  

Bei der Frage, wie sich die informelle soziale Kontrolle bzw. das soziale 

Kapital im Lebenslauf verändert, darf nicht nur den Institutionen der frühen 

Jugend Beachtung geschenkt werden, denn eine weitere wichtige Rolle im 

Leben junger Menschen spielen Partnerschaften. Auch hier wurde am 

Beispiel MERT deutlich, dass mit zunehmendem Alter auch eine andere 

Person als die Eltern oder die Schule die informelle soziale Kontrolle er-

höhen und für eine Unterbrechung der Straffälligkeit sorgen kann. Und 

zwar deshalb, weil er die wichtige Person und die Bindung an sie nicht 

verlieren will. Zudem zeigt sich, wie schon bei SAMPSON UND LAUB be-

schrieben, der besondere Einfluss der Mutter. Sowohl bei KADIR als auch 

bei MERT ist die Beziehung zur Mutter von besonderer Bedeutung. KADIR 

hört zunächst für kurze Zeit auf Drogen zu nehmen, weil er seine Mutter 

nicht belasten will. Auch MERT will seiner Mutter bzw. seinen Eltern Kum-

mer ersparen und sieht von weiteren Straftaten ab. Hierbei ist allerdings 

festzustellen, dass es sich um die Eltern/Mütter handelt, die sich wegen 

der Sorge um den Wohlstand der Familie, nicht in genügendem Umfang 

kümmern konnten. Es ist davon auszugehen, dass es grundsätzlich nicht 
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an der Qualität der Beziehung mangelte, sondern vor allem am zeitlichen 

Ausmaß, was dann wiederum zu einer Schädigung der Bindung und der 

damit verbundenen sozialen Kontrolle führte. Gerade bei diesen beiden 

jungen Männern zeigt sich auch, dass sich die Beziehung und die Bindung 

an die Ursprungsfamilie während und nach der Inhaftierung merklich ver-

bessert und an Bedeutung gewinnt. Bei den beiden anderen Befragten 

zeigt sich im weiteren Lebensverlauf, wie in Kapitel 6.1.2.3 beschrieben, 

dass die Partnerschaften an Bedeutung gewinnen und sich das poröse 

Band zu den Eltern bzw. der Mutter löst.  

Zuletzt ist die Frage zu klären, warum die Probanden aufgehört haben 

straffällig zu sein. Bei allen Befragten zeichnet sich eine Phase bzw. ein 

Ereignis im Leben ab, wie in Kapitel 6.1.2.4 beschrieben, aufgrund dessen 

ihnen klar wurde, dass sie ihr Leben so nicht mehr weiterführen wollen. 

Zwar ist allen vier Befragten gemeinsam, dass sie einen Haftaufenthalt 

hinter sich haben, dennoch kann diesem nicht alleine die Verhaltensände-

rung zugeschrieben werden. Obwohl die letzte Strafe nicht von allen Be-

fragten als gerecht empfunden wurde, war sie bereits ein Schritt in Rich-

tung Abbruch. Wie in Kapitel 3.3 dargelegt, verläuft nach STELLY UND 

THOMAS der Abbruchsprozess in drei Phasen ab. In der Entschlussphase 

verändert sich das Kosten-Nutzen-Verhältnis von abweichendem und 

normkonformem Verhalten. Dies zeigt sich vor allem in den Aussagen von 

MALIQUE, der deutlich beschreibt, dass sich sein kriminelles Verhalten, das 

er auch nach seinem Gefängnisaufenthalt fortsetzte, nicht lohnen wird, da 

er zum einen mit erneuten Haftstrafen bzw. strafrechtlichen Konsequen-

zen zu rechnen und zum anderen so vermutlich auch seine Freundin ver-

loren hätte. Bei PATRICK war es vermutlich der Schock darüber, welche 

Konsequenzen sein Verhalten nach sich zieht. Zum einen die lebensge-

fährliche Verletzung eines ihm nahe stehenden Menschen und zum ande-

ren die Unterbringung in Haft, bewegten ihn zu einer Verhaltensänderung. 

Bei MERT und KADIR ist zum einen die enger werdende Bindung an die 

Familie zu nennen und zum anderen die Erkenntnis, dass sie sich in einer 

Abwärtsspirale befinden und nur eine Verhaltensänderung den Ausweg 

bringt. Allen ist gemein, dass sie ihren bisherigen Lebensstil als eher ne-

gativ bewerten und die Motivation zum abweichenden Verhalten abge-
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nommen hat. Bei MALIQUE zeigt sich, wie in Kapitel 6.1.2.6 dargelegt, sehr 

deutlich in seinen Plänen für die Zukunft, wie gerne er sein Leben hin zum 

Positiven ändern möchte. Es macht den Anschein, als möchte er letztend-

lich einen Nutzen aus seinen Straftaten ziehen, indem er Betroffenen hel-

fen möchte, schon früher den Ausweg aus der Kriminalität zu finden. Sei-

nen verschwenderischen Umgang mit Geld möchte er ebenfalls 

wiedergutmachen, indem er für Bedürftige in Afrika Spenden sammeln 

möchte. Ob dies wirklich geschieht, kann an dieser Stelle natürlich nicht 

geklärt werden. Dennoch zeigt es, wie negativ er sein früheres Verhalten 

bewertet und wie viel ihm daran gelegen ist, Gutes zu tun. Werden die 

Aussagen der Probanden zusammen betrachtet, so ist der Schluss zuläs-

sig, dass sie sich bereits in der Vermeidungs- und Versuchsphase befin-

den, in der sie beginnen soziales Kapital zu bilden. Auch eine beginnende 

Veränderung des Selbstbildes ist bei allen zu erkennen. Es vollzieht sich 

ein Wandel vom Straftäter, der vor allem Spaß, Unverbindlichkeit und Un-

abhängigkeit genießt, hin zum verantwortungsbewussten jungen Mann, 

der sich nicht nur um sich selbst kümmert, sondern auch Verantwortung 

für sich und andere übernimmt. Insbesondere zeigt sich dies in dem Ein-

gehen einer festen Beziehung und auch in der Aufnahme einer Berufs-

ausbildung. Der Kontakt zu alten „kriminellen“ Freunden aus der Vergan-

genheit wurde nach der letzten Inhaftierung, wie in Kapitel 6.1.2.3 

beschrieben, von allen abgebrochen. Auch das Freizeitverhalten sowie 

der Alkohol- und Drogenkonsum hat sich hin zur „Normalität“ gewandelt, 

wobei bei zwei der Probanden zuvor ein Entzug notwendig war.  

6.2.2 Rolle der Berufsausbildung beim Ausstiegsprozess 

SAMPSON UND LAUB fanden heraus, dass eine stabile Erwerbstätigkeit das 

soziale Kapital erhöhen und somit das Risiko Straftaten zu begehen, sen-

ken kann. Fraglich ist, welche Rolle der Berufsausbildung beim Ausstieg 

zukommt. Wie bereits in Kapitel 2.3 gezeigt wurde, verfügen junge Männer 

in Haft selten über eine Berufsausbildung und wenn sie einen Schulab-

schluss haben, dann handelt es sich dabei meistens um einen Haupt-

schulabschluss. Dieses Bild wurde von der EXPERTIN aus dem Bereich der 

STRAFFÄLLIGENHILFE bestätigt und auch die Leistungsbiographie der be-
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fragten jungen Männer spiegelt dies wider. Zum Teil wurde der Haupt-

schulabschluss in Haft nachgeholt, oder bereits zuvor mit schlechteren 

Noten und ohne Motivation absolviert. Nach einer Reihe von Maßnahmen 

zur Berufsvorbereitung gelang erst nach dem Haftaufenthalt der Übergang 

in ein Ausbildungsverhältnis. Doch anders als die Ergebnisse von 

SAMPSON UND LAUB vermuten lassen, ist nicht die Berufsausbildung oder 

die stabile Erwerbstätigkeit ursächlich verantwortlich für den erfolgreichen 

Abbruch der kriminellen Karriere. Vielmehr ging dem Beginn der Ausbil-

dung bei allen befragten Auszubildenden, wie in Kapitel 6.1.2.4 beschrie-

ben, die Entscheidung den Lebensweg zu ändern, voraus. Auch die 

EXPERTIN bestätigte, dass es zuerst einer Entscheidung für das Leben in 

der Legalität bedarf. Sie setzt aber noch hinzu, dass auf den Entschluss 

hin auch Taten folgen müssen. Dies ist bei den hier Befragten geschehen. 

Nach dem Entschluss zeigten sich Veränderungen im persönlichen Um-

feld und auch im Leistungsbereich. Die eigene Erkenntnis, dass eine Be-

rufsausbildung den Weg in ein stabiles, zufriedenstellendes und ertragrei-

ches Berufsleben ebnet, ermöglicht ihnen ihren Weg, trotz verschiedener 

Probleme zu meistern. Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass 

nicht die Ausbildung oder die stabile Erwerbstätigkeit per se einen Rückfall 

in die Kriminalität verhindert. Vielmehr bedarf es einer aktiven Entschei-

dung für ein „neues“ Leben, die dann von der Einbindung in ein legales 

Arbeitsverhältnis begleitet und stabilisiert wird. Es zeigt sich, wie in Kapitel 

6.1.2.6 beschrieben, dass vor allem der Wunsch nach einer eigenen Fami-

lie bei den jungen Männern besonders wichtig ist und dies nur möglich 

wird, wenn sie diese auch ernähren können. Weiherhin bietet ihnen der 

Einstieg in das Erwerbsleben auch eine Veränderung des Selbstbildes. 

Weg vom Straftäter hin zum respektablen Mitglied der Gesellschaft, was 

für alle Probanden wichtig war. Auch die EXPERTIN stützt diese Aussage. 

Aus ihrer Aussage wird ebenso deutlich, dass die legale Teilhabe an der 

Gesellschaft viele Möglichkeiten schafft, die im bisherigen Leben nicht ge-

geben waren. Zudem wird bei den Befragten offensichtlich, dass Beschäf-

tigung, wie schon bei HIRSCHI in Kapitel 3.2 unter dem Begriff „Involve-

ment“ gezeigt, aufgrund des Zeitmangels Straftaten verhindern kann.  
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Bei allen Vorteilen, die eine Ausbildung für das weitere Leben der Proban-

den bringt, sind doch zahlreiche Probleme vor und während der Berufs-

ausbildung zu beobachten. Zunächst zeigt sich bei allen befragten Auszu-

bildenden, dass sie ohne Unterstützung keinen Ausbildungsplatz 

bekommen hätten. Eine Aussage darüber, ob dies alleine ein Problem der 

Lücken im Lebenslauf war, kann durch die vorliegende Untersuchung 

nicht getätigt werden. Denn auch die schlechten Schulabschlüsse und die 

Konkurrenz von jungen Schulabgängern ohne lückenhafte Lebensläufe 

und mit besseren Noten sind nicht zu vernachlässigen. Wie schon in Kapi-

tel 4.2 beschrieben, vollzieht sich der Übergang in eine Ausbildung in drei 

Stufen. Zum einen bedarf es der vorhandenen Ausbildungsreife, was bei 

den Befragten sicherlich zum größten Teil nach deren Aussagen vorhan-

den war, sich aber nach der Erfahrung der EXPERTIN in den weitaus größe-

ren Teilen der Haftentlassenen, wie in Abb. 7 dargestellt, nicht zeigt. Die 

zweite zu nehmende Hürde ist die Berufseignung, hierbei geht es darum, 

sich den „passenden“ Beruf auszusuchen. Auch hier kann davon ausge-

gangen werden, dass dies bei den Befragten gut funktioniert hat, denn sie 

geben, wie in Kapitel 6.1.2.5 beschrieben, alle an, dass ihnen der Beruf 

Spaß macht. Anders berichtet die EXPERTIN von Fällen, in denen keinerlei 

Klarheit bei den Straffälligen darüber besteht, welche Anforderungen in 

einem bestimmten Beruf an sie gestellt werden, und auch nicht darüber, 

welche Fähigkeiten dafür nötig sind. Dies kann dann zu einem schnellen 

Scheitern führen. Hier ist auch nicht zu vernachlässigen, dass die Auswahl 

an Berufen mit den Voraussetzungen, die die Haftentlassenen mitbringen, 

sehr eingeschränkt ist. Letztlich muss in der dritten Stufe der mögliche 

Auszubildende vermittelt werden können, was voraussetzt, dass er zu den 

Anforderungen des Betriebs passt. Keiner der Befragten war in der Lage 

alleine einen Ausbildungsbetrieb zu finden. Sehr gut zeigt dies das Bei-

spiel von PATRICK, dem es nur mit der Hilfe der Beziehungen seines Bru-

ders möglich war. Alle anderen und später auch PATRICK konnten nur mit 

Hilfe des Jobcenters einen Ausbildungsplatz finden. Wobei es sich hier 

nicht um reguläre Ausbildungsbetriebe handelt, sondern um private Bil-

dungsträger, die auf die Besonderheiten der Klientel eingehen können und 

diese besonders fördern. Der Zugang in eine Ausbildung wird für ältere 
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Straffällige dadurch erschwert, dass die Altersgrenze für eine geförderte 

Ausbildung im Rahmen einer BaE-Maßnahme bei 25 Jahren liegt. Tat-

sächlich enden die Probleme der Auszubildenden aber nicht mit der Un-

terschrift unter dem Ausbildungsvertrag. Dazu zählen Probleme, die sich 

außerhalb des Verantwortungsbereichs der Betroffenen vollziehen wie 

bspw. die Schnittstellenproblematik zwischen den verschiedenen Leis-

tungsträgern, was dann zu finanziellen Engpässen führen und schlussend-

lich im Ausbildungsabbruch enden kann. Dieses Szenario kann die Wahr-

scheinlichkeit für einen Rückfall in die Straffälligkeit erhöhen. Des 

Weiteren zeigte sich eine Schuldenproblematik, die sich durch die Straffäl-

ligkeit ergeben hatte, die einen beruflichen und damit verbundenen finan-

ziellen Erfolg verhindern kann. Im weiteren Verlauf der Ausbildung stan-

den die Befragten Problemen gegenüber, die sie selbst zu verantworten 

hatten, wie mangelnde Pünktlichkeit oder unzureichendes Sozialverhalten. 

Diese konnten aber aufgrund der Unterstützung durch die Sozialarbeiter 

der Bildungsträger abgemildert werden. Wie aus der Beschreibungen der 

Auszubildenden und der EXPERTIN zu entnehmen ist, sind die vorherige 

Suchttherapie und auch das Absehen vom regelmäßigen Drogenkonsum 

eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg der Ausbildung. Zusammen-

fassend lässt sich feststellen, dass die befragten Auszubildenden zum 

„Premiumsegment“ derer zählen, die den Weg aus der Kriminalität, in die 

Ausbildung und somit ins Berufsleben bis jetzt erfolgreich gegangen sind. 

Dennoch dürfen die Haftentlassenen nicht vernachlässigt werden, denen 

es nicht oder noch nicht gelungen ist. Denn wie die Beispiele von MALIQUE 

und KADIR zeigen, braucht es möglicherweise Zeit und Unterstützung, bis 

auf den zunächst noch unsicheren Entschluss zum Ausstieg auch Taten 

folgen. Daher sollen im folgenden Kapitel Anforderungen an die Beteilig-

ten der beruflichen Bildung von Strafgefangenen abgeleitet werden, um 

die Wahrscheinlichkeit für eine erfolgreiche Ausbildung zu erhöhen. 

6.2.3 Anforderungen an die Beteiligten  

Sicherlich kann den vorausgehenden Schulen wie beispielsweise den 

Hauptschulen, keine direkte Beteiligung an der aktuellen Berufsausbildung 

zugesprochen werden. Dennoch sind hier mögliche Ursachen für die spä-
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teren Probleme, eine Ausbildung zu finden oder diese zu bestehen, zu 

sehen. Der fehlende Kontakt zwischen Schule und Eltern ermöglicht nicht 

nur das Abgleiten in die Kriminalität, weil die informelle soziale Kontrolle 

fehlt. Es führt auch dazu, dass der Schulbesuch weiter an Wert verliert. 

Auch die notwendigen Fähigkeiten und Fertigkeiten für das erfolgreiche 

Eingehen und Bestehen der Berufsausbildung und für den Aufbau von 

sozialem Kapital können nicht vermittelt werden. Möglicherweise wird sich 

das Problem in den kommenden Jahren mit der Einführung der Ganztags-

schulen in Baden-Württemberg verringern. Damit reduziert sich die „freie“ 

Zeit ohne Aufsicht und die Bindung an die Schule und die Lehrkräfte kön-

nen sich verbessern. Auch der Einsatz von Schulsozialarbeitern, die eine 

Bindung zu den Jugendlichen aufbauen und Einblicke in das Leben au-

ßerhalb der Schule bekommen, erscheint als eine Möglichkeit die Bindung 

an die Schule zu stärken und damit die informelle soziale Kontrolle zu er-

höhen. Letztlich geht es aber auch immer um einen engen Kontakt zwi-

schen Eltern und Schule. Problematisch wird dies immer dann, wenn das 

Elternhaus nicht in der Lage ist, sich entsprechend zu kümmern. Dann 

sollten dem Einzelfall angepasste weitere Hilfen, möglicherweise über das 

Jugendamt, in Anspruch genommen werden. Dies setzt aber voraus, dass 

die betroffenen Schulen, Lehrer oder Sozialarbeiter ein profundes Wissen 

um die Problematik „Jugendkriminalität“ sowie genügend Kapazitäten und 

Motivation besitzen, um diese Arbeit zu leisten. Ein weiterer Faktor, der für 

das Gelingen der Ausbildung verantwortlich sein kann, ist die Vorbildrolle 

der Eltern. Wie die Beispiele KADIR und MERT zeigen, handelt es sich hier-

bei um Eltern, die gerade wegen ihres beruflichen Fortkommens, wenig 

Zeit für die Kinder hatten. Bei beiden jungen Männern ist deutlich zu er-

kennen, dass ihnen die Eltern jetzt als Vorbilder im Leistungsbereich die-

nen. Aber schlussendlich müssen nicht nur die Eltern als Vorbilder dienen, 

dies können auch die Partnerin oder andere bedeutsame Personen sein. 

Problematisch dabei ist, dass dieser Faktor nur in geringem Maße von 

außen forciert werden kann. Weitere Beteiligte an der Berufsausbildung 

der zu betrachtenden Zielgruppe sind die Haftanstalten. Hierbei geht es 

nicht nur um die Möglichkeit mit einer Ausbildung zu beginnen oder 

Schulabschlüsse während der Haft nachzuholen. Es geht auch darum, die 
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Voraussetzungen bei den Jugendlichen dafür zu schaffen. Dies kann 

dadurch geschehen, dass für die Berufsausbildung notwendige Kompe-

tenzen geschult und Probleme aufgearbeitet werden, die erst einen Über-

gang in Arbeit bzw. eine Ausbildung ermöglichen. Dass es daran oft man-

gelt, ist den Aussagen der EXPERTIN in Abb. 7 zu entnehmen, indem sie 

auf fehlende Selbst– und Sozialkompetenzen verweist. Werden nochmals 

die Ziele der Strafe bzw. der Inhaftierung aus Kap. 1 betrachtet, so zeigt 

sich, dass die Haftzeit von zwei der vier Probanden genutzt wurde, um 

sich auf ein Leben danach vorzubereiten. MALIQUES Haftzeit war möglich-

erweise zu kurz, um an zeitlich intensiven Maßnahmen teilzunehmen, 

bzw. es mangelte an der nötigen Motivation oder der Notwendigkeit. KADIR 

verstand erst bei der zweiten Inhaftierung, welche Chancen ihm geboten 

werden und konnte sie auch erst dann nutzen. Das Beispiel MERT zeigt 

deutlich, dass eine angefangene Ausbildung im Gefängnis ins Leere läuft, 

wenn diese nach der Entlassung nicht fortgesetzt wird. Dies kann ver-

schiedene Ursachen haben: Eine Bewerbung für die Fortführung der Aus-

bildung in Freiheit erscheint problematisch, da Betriebe sich oftmals 

scheuen ehemalige Strafgefangene einzustellen. Eine weitere Hürde ist, 

dass sich der Betroffene selbst darum kümmern muss, am Heimatort eine 

Stelle zu finden, was mit erheblichem Aufwand verbunden ist. Dies wird 

umso schwieriger, wenn er nicht, wie die Beispiele hier zeigen, zu den El-

tern zurück kann, sondern selbst eine Wohnung suchen und sich alleine 

um alles Weitere kümmern muss. Es zeigt sich, dass es nötig ist, bessere 

und frühzeitige Übergänge für die jungen Männer zu schaffen. Dabei geht 

es aber nicht nur um das Finden einer Ausbildungsstelle, sondern auch 

um alle Formalitäten, Anträge und Aufgaben, die nach einer Haftentlas-

sung zu bewältigen sind. Hierzu bedarf es eines fest verankerten Über-

gangsmanagements, das alle wichtigen Institutionen im Übergang in die 

Ausbildung, wie z.B. die Bewährungshilfe, die freie Straffälligenhilfe, die 

Jobcenter, die privaten Bildungsträger und die Sozialämter verbindet.288 

Bei Betrachtung des Übergangs von der Haft in ein Leben ohne weitere 

Straftaten, wird klar, dass je länger die Jugendlichen ohne sinnvolle Be-

                                            
288 Vgl. dazu DBH–Fachverband für Soziale Arbeit, Strafrecht und Kriminalpolitik e.V. 

(2010). 
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schäftigung und Perspektive sind, desto höher die Wahrscheinlichkeit ist, 

dass es zu einem Rückfall kommt. Die in der vorliegenden Arbeit aufge-

führten Beispiele zeigen, welche Veränderung mit der erfolgreichen Be-

rufsausbildung bei den jungen Männern einhergeht. Die in Kapitel 6.1.2.5 

beschriebenen stützenden Faktoren zeigen deutlich, dass dies mit Stolz 

über das Geleistete und dem Abbau der Scham über das verpatzte bishe-

rige Leben verbunden ist. Auch die Erkenntnis, dass man mehr zu leisten 

in der Lage ist als gedacht, steigert das Selbstwertgefühl, was eine Aner-

kennung aufgrund von Straftaten entbehrlich macht. Eine weitere Möglich-

keit den Übergang zu erleichtern wäre, vor allem bei einer relativ kurzen 

Verweildauer, eine modulare Ausbildung in Haft zu konzipieren, bei der 

lediglich einzelne Bereiche einer Ausbildung absolviert werden. Wenn es 

gelingt, dass die Kammern und die Ausbildungsbetriebe außerhalb der 

Haftanstalt dies anerkennen, dann wäre möglichweise ein Einstieg auch 

nach dem offiziellen Ausbildungsbeginn möglich. Gerade die Ausbil-

dungsberufe im Lager scheinen dafür geeignet zu sein, denn jede JVA 

kann diese Ausbildungsberufe aufgrund der vorhandenen Lagerhaltung 

und der zu erfüllenden Aufgaben anbieten. Hierbei sind Ausbildungsmodu-

le wie „Waren annehmen und kontrollieren“ oder „Waren lagern“ denk-

bar289. Das Niveau der Ausbildung ist in den ersten beiden Jahren relativ 

gering, dennoch bieten sich später viele Weiterbildungsmöglichkeiten für 

die jungen Erwachsenen. Ein weiterer Vorteil der Lagerberufe ist, dass im 

späteren Arbeitsleben seltener Kundenkontakt besteht, was die Wahr-

scheinlichkeit erhöht, dass der Arbeitgeber bereit ist, einen ehemaligen 

Häftling einzustellen. Schließlich lässt sich feststellen, dass das Ausbil-

dungsangebot in den Haftanstalten den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes 

und den neueren wissenschaftlichen Erkenntnissen besser angepasst 

werden muss.290 Gerade bei jungen Männern, die zwar gerne den Weg in 

die Legalität gehen wollen, aber aus eigenen Kräften nicht handeln kön-

nen, kann es helfen, wenn die vorzeitige Entlassung aus der Haft mit der 

Auflage verbunden ist, eine Ausbildung zu beginnen. Dass dies helfen 

                                            
289 Vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg (Hrsg.) (2014a) 

und (2014b). 
290 Vgl. dazu das vollzugliche Arbeitswesen in der JVA Adelsheim unter http://www.jva-

adelsheim.de/pb/,Lde/Startseite/DIE+VOLLZUGSEINRICHTUNG/Ausbildung+und 
+Arbeit+der+Inhaftierten (abgerufen am 22.02.2015). 
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könnte, zeigt sich an MALIQUE, der erst aufgrund der richterlichen Weisung 

mit der Ausbildung begonnen hat. Auch PATRICK begann die Ausbildung, 

weil ihm klar war, dass sich dadurch die Wahrscheinlichkeit einer früheren 

Entlassung erhöht.  

Die Betriebe stellen auf dem ersten Arbeitsmarkt den Zugang zur Ausbil-

dung dar. Dass dies bei der zu betrachtenden Klientel nicht unproblema-

tisch ist, wurde oben bereits dargelegt. Auch hier zeigt sich das Problem, 

dass Betriebe nicht gezwungen, sondern höchstens durch positives Ar-

beitsverhalten überzeugt werden können, auch ehemalige Straffällige ein-

zustellen und in eine Ausbildung zu übernehmen. Am besten gelingt es, 

wie auch die Wege der Befragten zeigen, wenn dies über private Bil-

dungsträger geschieht. Ein weiterer Vorteil der privaten Bildungsträger ist, 

dass die Sozialpädagogen zwar als Arbeitgeber fungieren, durch ihre so-

zialpädagogische Ausbildung aber auch regulierend eingreifen können. 

Der enge Kontakt zum Ausbildungsbetrieb wirkt hier unterstützend. Ein 

weiterer wesentlicher Beteiligter an der Berufsausbildung ist die Berufs-

schule. Bei Betrachtung der bisherigen schulischen Erfahrungen derjeni-

gen, die erfolgreich in eine Ausbildung kamen, wird deutlich, welche Prob-

leme sich im schulischen Teil der Ausbildung auftun können. Um dem 

entgegenzuwirken ist auch hier ein enger Kontakt mit dem privaten Bil-

dungsträger bzw. dem Ausbildungsbetrieb nötig, damit Probleme schnell 

erkannt und Lösungen gefunden werden. Im unterrichtlichen Alltag bieten 

sich mittlerweile einige Möglichkeiten, um auf die besonderen Ansprüche 

der jungen Männer einzugehen. Zum einen bietet das Lernfeldkonzept 

verstärkt die Möglichkeit überfachliche Kompetenzen zu schulen. Zum an-

deren können hier durch den Einsatz von sog. Lernsituationen Freiräume 

für den Lehrer geschaffen werden, um sich einzelnen Schülern im Speziel-

len zu widmen. Auch im Rahmen der Individuellen Förderung kann gezielt 

auf die speziellen Bedürfnisse des einzelnen Auszubildenden eingegan-

gen werden291. Dies setzt aber immer voraus, dass die betroffene Lehr-

kraft über Kenntnisse hinsichtlich der Problematik ehemaliger Strafgefan-

gener sowie dem Phänomen Jugendkriminalität verfügt, denn nur dann 

kann eine pädagogisch tragfähige Beziehung aufgebaut werden, die wie-

                                            
291 Vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg (2013), S. 4ff. 
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derum Grundlage für gemeinsames Lernen und Lehren ist. Nicht zuletzt 

muss der Auszubildende selbst bereit sein, seinen Teil beizutragen. Er 

muss sich darauf einlassen, dass ihm von Vorgesetzten, Lehrern und 

auch Kollegen gesagt wird, was er zu tun hat. Er muss bereit sein zu ler-

nen, zu arbeiten und sich an Regeln zu halten. Sicherlich dürfen in einer 

Ausbildung mal Fehler gemacht werden, aber wenn sie nicht ernstge-

nommen wird, ist die Chance vertan. Um den vielfältigen Problemlagen 

gerecht zu werden, bedarf es eines weiten Unterstützungssystems. Hilfs-

angebote müssen offengelegt werden, sodass die Beteiligten wissen, an 

wen sie sich in verschiedenen Situationen wenden können, damit das 

Vorhaben gelingen kann.  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass alle Bemühungen umsonst 

sind, wenn der ehemalige Strafgefangene nicht bereit ist, sein Leben zu 

ändern. Ist dies aber der Fall, so braucht es eine Fülle von Unterstüt-

zungsmöglichkeiten. Nach den hier dargelegten Erkenntnissen erscheint 

es zwingend notwendig, dass alle, die an der Ausbildung von ehemaligen 

Strafgefangenen beteiligt sind, kriminologische Grundkenntnisse benöti-

gen. Zum einen geht es darum die generelle Angst vor Straftätern zu ver-

lieren und zum anderen darum, den zu bewältigenden Aufgaben ange-

messen begegnen zu können. Denn nur wenn ein gewisses Verständnis 

für die Problemlagen der Betroffenen vorhanden ist, kann eine engere 

tragfähige Bindung aufgebaut werden, die wiederum nötig ist um Unter-

stützung geben zu können. 
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7 Fazit und Schlussbemerkung 

Bei der Betrachtung von Beginn und Ende der kriminellen Karriere zeigen 

sich bei alle Befragten deutliche Parallelen. In jedem Fall war die Bindung 

an das Elternhaus und an die Schule brüchig, was darauf hindeutet, dass 

die informelle soziale Kontrolle im Sinne der Theorie von SAMPSON UND 

LAUB gestört war und aufgrund dessen die Straftaten erklärt werden kön-

nen. Gerade weil in dieser Arbeit kein spezifisches Augenmerk auf die Art 

der begangenen Delikte gelegt wurde, lässt sich feststellen, dass hierzu 

keine Unterschiede festzustellen sind, außer, dass bei vorhandener 

Suchtproblematik eine Therapie zur Unterstützung beim Abbruch nötig 

war. Der Ausstieg vollzog sich bei den Befragten analog zum Drei-Stufen 

Modell, das ebenfalls von STELLY UND THOMAS zur Analyse des Abbruchs 

verwendet wurde. Alle Abbruchsprozesse waren neben dem Entschluss 

zum Abbruch mit engen sozialen Beziehungen, entweder zur Ursprungs-

familie oder/und zur Partnerin verbunden. Damit lassen sich die vorgefun-

denen Ergebnisse sowohl mit der theoretischen Annahme und den empiri-

schen Ergebnissen von SAMPSON UND LAUB als auch von STELLY UND 

THOMAS in Einklang bringen. Leichte Abweichungen zeigen sich in der An-

nahme, dass das Vorhandensein einer Arbeit oder einer Ausbildung, wie 

hier der Fall, zum Abbruch führt. Sicherlich wird im Rahmen der Ausbil-

dung soziales Kapital angehäuft, aber entscheidend für den Abbruch ist 

die selbst getroffene Entscheidung dafür. Die Aussagen deuten auch da-

rauf hin, dass es beim Abbruch darum geht, liebgewonnene Personen 

nicht zu enttäuschen, um hier das soziale Kapital nicht zu verlieren. Dies 

liegt sicherlich auch daran, dass die zu erleidenden Verluste im Leis-

tungsbereich noch nicht so groß sind, um von weiteren Straftaten abzuhal-

ten. Tatsächlich ist es für jeden jungen Menschen im Übergang vom Ju-

gendlichen zum Erwachsenen wichtig, einen Beruf zu erlernen, um seinen 

künftigen Lebensunterhalt selbstständig bestreiten zu können. Eine be-

sondere Bedeutung erhält diese Entwicklungsaufgabe bei ehemaligen 

Strafgefangenen. Denn für sie geht damit nicht nur der Weg in die finanzi-

elle Unabhängigkeit einher, sondern auch der Weg in die Legalität. Wie in 

der Arbeit gezeigt wurde, befinden sich auf diesem Weg viele Stolperstei-
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ne, die es aus dem Weg zu räumen gilt. Deutlich wurde, dass dies kaum 

ohne Unterstützung funktionieren kann. Das Hauptaugenmerk lag in die-

ser Untersuchung zwar auf denjenigen, die es beinahe geschafft haben, 

aber auch bei ihnen zeigt sich, dass vor dem Ausbildungsbeginn und wäh-

rend der Ausbildung Hürden zu nehmen sind. Festzustellen ist, dass Un-

terstützungssysteme vorhanden sein müssen, wenn erwartet wird, dass 

eine Abkehr von der Kriminalität erreicht werden soll. Die Unterstützung 

muss dort verstärkt vorhanden sein, wo die Entscheidung für den Abbruch 

noch vage ist und der Betroffene nicht von alleine in der Lage ist, tätig zu 

werden. Dennoch darf ihm die Verantwortung für sein Tun oder Nichtstun 

nicht abgenommen werden. Voraussetzung für eine Handlung ist immer 

die Motivation und wenn diese fehlt, hilft auch eine vermehrte Unterstüt-

zung nichts. Also muss möglicherweise die erste Unterstützung darin lie-

gen, zu einem Abbruch zu motivieren. Hierzu ist eine enge emotionale 

Bindung nötig. Ein weiteres Problem, das nicht auf die Schnelle behoben 

werden kann, ist, dass die Bevölkerung vor den kriminellen jungen Män-

nern Angst hat und damit potentielle Arbeitgeber verloren gehen, die 

eventuell befürchten, Kunden zu verlieren. Von Vorteil wäre es, wenn es 

gelänge die Gesellschaft über das tatsächliche Phänomen der Jugendkri-

minalität aufzuklären. Tatsächlich muss man anerkennen, dass beim Ab-

bruchprozess das Einzige, was von außen gestützt und forciert werden 

kann, die Ausbildung bzw. eine feste Arbeitsstelle ist. Alles andere basiert 

auf Gelegenheiten, Zufällen und ergriffenen bzw. verpassten Chancen der 

Jugendlichen selbst. Wird am Ansatz, „Ausbildung, ein Weg aus der Kri-

minalität?“ festgehalten, so sollte dieser noch verbessert werden. Es be-

darf einer Einbindung der Berufsschulen und auch einer kriminologischen 

Schulung der daran Beteiligten. Auch eine enge Zusammenarbeit zwi-

schen den Mitwirkenden ist wünschenswert. Es müssen organisatorische 

Schwachstellen geschlossen werden, die einen schnellen Übergang in 

Ausbildung und Arbeit verhindern. Schlussendlich gibt es aber einen zent-

ralen Ansatzpunkt, der nicht aus den Augen gelassen werden darf: der 

Betroffene selbst. Es muss gelingen ihn in seiner Widerstandsfähigkeit zu 

stärken. Wenn das nicht bereits in der Kindheit passieren konnte, dann 

muss, kann und sollte dies im späteren Leben geschehen, damit der Be-
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troffene mit Krisen verantwortungsbewusst umzugehen lernt und sich nicht 

in abweichendes bzw. kriminelles Verhalten flüchtet. Abschließend bleibt 

festzustellen, dass die Berufsausbildung eine positive Begleitung im Ab-

bruchprozess ist, aber ohne Veränderung der Einstellung und der Motiva-

tion zum strafbaren Handeln, dieser nicht möglich ist. 
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Anhang 1: Transkriptionsregeln 

Kriterium Transkriptionsregeln 

Sprachglättung Leichte Sprachglättung (Annäherung an Standardorthographie):  

 Dialekt sowie sprachliche Fehler (z.B. Endungen verschluckt) 
werden nicht transkribiert 

 grammatikalische Fehler (Satzbau, Artikel etc.) werden so 
übernommen 

Pause  --  Kurze Pause (bis zu 2 Sekunden) 

 ---  Mittlere Pause (bis zu 5 Sekunden) 

 (Pause) Pause ab 5 Sekunden 

Sprachklang Nur bei besonderen Auffälligkeiten: 

 Unterstreichung: Betonung des Worts oder der Silbe 

 Fett: sehr lautes Sprechen 

 Kursiv: sehr leises Sprechen 

Lautäußerungen, 
Wortabbrüche und 
Verschleifungen 

 Stottern wird geglättet 

 Wortdopplungen werden nur aufgenommen, wenn sie als 
Stilmittel genutzt wurden 

 Satzabbrüche werden mit dem Zeichen / markiert 

 Zustimmende bzw. bestätigende Äußerungen des Interviewers 
werden nicht transkribiert (außer wenn sie den Redefluss un-
terbrechen) 

 Einwürfe der jeweils anderen Person werden in (Klammern) 
gesetzt 

nicht-sprachliche 
Ereignisse 

 Lautäußerungen des Befragten werden (lacht, seufzt) hinzu-
gefügt, wenn sie die Aussage unterstützen oder verdeutlichen 

 Das gleiche gilt für Handlungen oder Geräusche  

Unsicherheit, Un-
terbrechung und 
Auslassung  

 Unverständliche Wörter (unv.) 

 Längere unverständliche Passagen (unv., Grund) 

Zeichensetzung  Erfolgt in Anlehnung an die grammatikalische Zeichensetzung 

 Falls nicht erkennbar, wird der Betonung des Sprechenden 
gefolgt 

 Sinneinheiten sollen beibehalten werden 
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Anhang 2: Datenschutzhinweis und Einwilligungserklärung 

Datenschutzhinweis und Einwilligungserklärung 

 

1. Im Folgenden möchte ich Sie über die Einzelheiten des von mir ge-
planten Forschungsvorhabens im Rahmen meiner Masterarbeit an der 
Ruhr-Universität Bochum informieren: 

 
Das Forschungsprojekt wird von mir selbst als Studierende des Mas-
terstudienganges „Kriminologie und Polizeiwissenschaft“ durchgeführt.  
 
Das mit Ihnen geführte Interview, wird auf Tonband aufgezeichnet und 
transkribiert (niedergeschrieben). Die Niederschrift wird Ihnen vor der 
Datenverwertung zur Einsicht vorgelegt. Ihre Daten werden in anony-
misierter Form verarbeitet und unter Beachtung wissenschaftlicher 
Grundsätze ausgewertet. 
 
Neben der Leiterin des Forschungsvorhabens erhält der Lehrstuhl des 
Masterstudiengangs „Kriminologie und Polizeiwissenschaft“ und die 
Gutachter der Masterarbeit Kenntnis von Ihren personenbezogenen 
Daten.  
 
Ihre personenbezogenen Daten werden nur für dieses Forschungsvor-
haben verwendet. Sie werden nicht, ohne Ihre gesonderte Zustim-
mung, an Dritte zu anderen Zwecken weitergegeben. Nach Abschluss 
des Projekts werden Ihre Daten an einem sicheren und nicht frei zu-
gänglichen Ort aufbewahrt. 

 
2. Nach Abschluss der Arbeit werden Ihre personenbezogenen Daten 

vernichtet bzw. gelöscht. Dies wird spätestens am 01.04.2015 sein.  
 

3. Ich habe die Informationen über das Forschungsvorhaben erhalten und 
bin mit der vorgesehenen Verarbeitung meiner Daten einverstanden. 

 
 
 
 
 
___________________________  _________________________ 
(Ort, Datum)        (Unterschrift) 
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Anhang 3: Interviewleitfaden Azubi 
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Anhang 4: Interviewleitfaden Straffälligenhilfe 
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